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VORMALS ZIVILER LUFTSCHUTZ 

UND BAULICHER LUFTSCHUTZ 

Fahrbare Kraftwerke als Instrument der Landesverteidigung 

Von Präsident a. D. E. Hampe 

Der totale Stromausfall in New York und den angrenzen
d~n Gebieten hat in aller Deutl ichkeit gezeigt, wie ab
hanglg von der Stromversorgung alle Lebensbereiche der 
menschlichen zivilisierten Gesellschaft sind. Ohne elek
trische Kraft hären alle Funktionen des Gemeinschafts
lebens auf. 

D.er Vorfall hat aber nicht nur die weitgehende Abhän
gigkeit unseres Gemeinschaftslebens von der Vorausset
Zung einer Stromversorgung gezeigt, sondern auch die 
Anfälligkeit weiter Versorgungsgebiete gegenüber plätz
II~hen Stärungen erkennen lassen. Wenn auch versichert 
"':Ird, daß für die Bundesrepublik ähnliche Vorkommnisse 
nicht anzunehmen sind, so dürfte dies im Hinblick auf 
den Anlaß, nicht aber im Hinblick auf die allgemeine 
M?glichkeit bei anderen größeren Anlässen zutreffend 
~eln . Die Flutkatastrophe an der Nordseeküste zeitigte 
10 für die Millionenstadt Hamburg ähnliche Verhältnisse. 

Die Versorgung wäre gefährdet 

Das Phänomen ist also unbestreitbar, daß die technische 
Spitzenentwicklung auf dem Sektor der elektrischen Ener
gie im Katastrophenfall ihre dunkle Kehrseite hat. In 
Unserer Gesetzgebung für den Schutz der Zivilbevölke
rung findet diese Tatsache auch ihre Anerkennung, indem 
den für die Stromerzeugung tätigen Betrieben größt
rnö.gliche Vorsorge für die W eiterführung ihrer Betriebs
taligkeit zur Auflage gemacht wird. Aber auch trotz 
solcher Vorsorge ist der mögliche Fall einer Lähmung 
durch höhere Gewalt oder durch konzentrierte und sy
stematische Feindeinwirkung nicht auszuschließen. 

Jede Beschäftigung mit dem möglichen Kriegsbild einer 
z.ukünftigen Auseinadersetzung wird die besondere Ge
fahrdung der lebenswichtigen Anlagen für Versorgung 
und Verkehr durch Luft- oder Fernwaffenangriffe erken 
~~n lassen, gleichwie, ob es sich dabei um eine Krie9-
fUhrung mit konventionellen oder nuklearen Kampfmit
teln handelt. W enn auch unser sehr dicht vermaschtes 
Verbundnetz einen totalen Stromausfall für das Bundes
gebiet kaum möglich erschei~en I ~ßt, bleibt doch ~it 
~ehr oder weniger großen Teilau~fall~n .zu r~chnen, d!e 
s.lch gerade für Lebens- und Arbeltsmogllchkelt von Mil 
lionen verhängnisvoll erweisen k.önnen. Bei Ver.we~du~g 
nuklearer Kampfmittel genügt es .10 sch<?n1 daß die fur d.le 
Vers?rgung eines solchen ~ebletes tallge. Zentrale Im 
Gebiet des radioaktiven Niederschlages liegt und der 
n?rrnale Betriebsvorgang dadurch gestört wird. Von ihm 
k<?nnen aber die W asserversorgung und andere lebens
Wichtige Versorgungs- und Verkehrsbetriebe abhängen. 

Zentralstation auf Räder setzen 

M it einem anderen Fall bleibt noch zu rechnen. Die be
wegliche Kriegführung wird nicht vermeiden können daß 
Räume zeitweise aufgegeben werden müssen, ode; daß 
abgeschnitten.e iso lier~e Räume, sogenannte "Insellagen", 
entstehen. Die Vorteile des Verbundnetzes werden in 
solchen Fäll .e~ nicht ~ehr wirksam sein, zumal im Zuge 
der Kampftatlgkelt mit der Zerstörung der Erzeugerwerke 
zu rechnen sein wird. Sollten die aufgegebenen Räume 
wiedergewonnen oder die "Inseln" entsetzt werden so 
ist aber eine baldige Strombelieferung die Vorbedingung 
dafür, daß diese Gebiete wieder in den Lebens- und 
Wirtschaftskreislauf eingegliedert werden können. Ohne 
diese Möglichkeiten würden sie tote Räume bleiben 
Bei dem Charakter eines möglichen Zukunftskrieges spielt 
aber die Regenerationsfähigkeit eine entscheidende Rolle. 
Wie aber soll nun der Strom dahin gebracht werden 
wo man ihn dringend braucht, wenn die normale Erzeu: 
gung und Zufuhr unmöglich ist. Die Antwort auf diese 
Frage ist zwingend : Man muß eine Zentralstation auf 
Schiene oder Räder setzen und sie dahin fahren, wo sie 
wirken s~ II . Anschlußmöglich~eiten an die Leitungssysteme 
werden Immer gegeben sein. Ihre völlige Elirninierung 
ist bei Verkabelung kaum, bei Freileitungen nur be
schränkt mögl ich und verhältnismäßig schnell wettzuma
chen. 

Als ultima ratio in solchen Krisenfällen stellt sich also 
das fahrbare Kraftwerk dar. 

Die Entwicklung fahrbarer Kraftwerke 

Vor der hier qeschilderten Lage standen im zweiten 
Weltkriege die Technischen Truppen des deutschen Heeres 
i~ Rußlan~ , .n.?chdem die . So,:"ietruss~.n bei ihrem .Rückzug 
die Elektnzltatsanlagen In Ihren Stadten oder In ihren 
Industriegebieten zerstört oder abgebaut hatten. Der 
Strom ist aber auch ein lebenswichtiges Element für die 
Truppe. Ihre Werkstätten , Flugplätze, Lazarette und Stäbe 
brauchen ihn für ihre Tätigkeit und Soldat, Pferd und 
Kraftw~gen brauchen das Wasser, d~ssen Lieferung in 
den Stadten. ebe.~fall.s v~.rn Strom~Jntneb abhängig war. 
Da ergab Sich fur . die Fuhrung die einfache Folgerung, 
Kraftwerke auf Schienen zu 5etzen und dahin zu fahren 
Diese. sehr ~infach erschei.nende Folgerung war natürlich 
praktl~ch keineswegs so einfach. Aber sie wurde in Form 
von Elsenb.ahn-Kraftwerkzügen gelöst. Diese Kraftwerk
züge ers.chlenen äußerli~h :-vie Güterzüge mit mehreren 
Lokomotiven, bestanden In Ihrem Aufbau aber aus einem 
Dampfkraftwerk, wof~r die .Lokomotiven den Dampf lie
ferten und aus 6 .k lelnen DIese lkraftwerken, die ei nze ln 
oder zusammen eingesetzt werden konnten, so daß die 
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Leistung nach Bedarf abgestuft oder zusammengefaßt 
werden konnte und im letzten Falle immerhin den Not
bedarf einer mittleren Stadt decken konnte. Der An
schluß in den Städten bereitete nur insofern gewisse 
Schwierigkeiten, als für laufenden Wasserzufluß an der 
Anschluß-Steile an das Netz gesorgt werden mußte. 

Ihre Aufgabe haben diese Eisenbahn-Kraftwerke der 
Technischen Truppen erfüllt. Sie folgten der Truppe zu 
ihrem Schwerpunkt und gingen auch wieder mit ihr 
zurück, als sich der Ring um das deutsche Heimatgebiet 
schloß. Hier in der Heimat standen sie als Stromerzeuger 
für die Baustellen der unterirdischen Anlagen und als 
Reservekraftstation für das durch Luftangriffe besonders 
schwer betroffene Ruhrgebiet zur Verfügung. Ihr Einsatz 
rettete manche Grube vor dem Ersaufen und verhalf den 
damals überforderten Eisenbahn-Ausbesserungswerken zu 
einer trotz der Luftangriffe kontinuierlichen Arbeit. So 
zeigte sich im Wechselspiel der Aufgaben die Vielseitig
keit ihrer Verwendung. 

So war unter dem Zwang der Verhältnisse eine technische 
Pionierleistung vollbracht worden, wie sie damals einz Ig
artig war. Nur in Großbritannien war e in ähnlicher Ver
such unternommen worden, indem hier ein Dampfschiff 
zu einer schwimmen den Kraftstation umgebaut worden 
war. Dieses schwimmende Kraftwerk sollte den Hafen
anlagen den Strom liefern, falls durch Luftangriffe deren 
Stromversorgung ausfallen sollte. 

Die im Kriege geschaffene technische Neukonstruktion 
hat in der Folgezeit des Friedens in diesen beiden Rich
tungen Nachfolger für friedliche Zwecke gefunden. Der 
Grundgedanke dieser Konstruktionen, Strom an den 
Stellen zu erzeugen, wo er für bestimmte Aufgaben 
erstmalig oder auch in verstärktem Maße erford erlich 
war, gab d ie Möglichkeit, neue Gebiete wirtschaftlich zu 
ersch ließen, wofür Stromlieferung die erste Vorbedin 
gung ist, oder bei überlastung bestehender Kraftanlagen 
info lge wirtschaftlichen Aufschwunges eine zeitweise zu
sätzliche Deckung des Strom bedarfs zu sichern. So be
schaffte sich Spanien in der Folgeze it fahrbare Kraft
werke auf Schienen und für seine Häfen auch Schiffs-

kraftwerke. Die Sowjetunion ließ sich von einer britischen 
Firma ein fahrbares Kraftwerk liefern und baute selbst 
solche in Serie. Der großen Entfernung wegen konnte 
hier ein einheitliches Verbundnetz nicht aufgebaut w er
den, so daß je nach den Schwerpunkten der wirtschaft
lichen Erschließung eine oder mehrere dieser fahrbare n 
Erzeugerstationen die Stromliefe rung übernahm<:n. 

Die heutigen technischen Möglichkeiten 

Im Atomzeitalter li egt es nahe, an die Konstruktion fahr
barer Atom -Kraftwerke zu denken, wobei sich der Vorteil 
ergeben würde, daß diese keinen laufenden Nachschub 
an Betriebstoff benötigen. Dafür erg eben sich aber für 
diesen Zweck eine Reihe von Nachteil en gegenüber 
konventi one ll en Kraftwerken . Da es sich bei transportab
len Kraftwerken um Kleinkraftwerke hande ln würde, wäre 
auch nur an Kleinreaktoren zu denken, die dazu benö
tigt w erden. Nun arbeitet ein Atomkraftwerk aber um so 
unrentabler, je kleiner der Kern des Reaktors ist. In der 
hier in Frage kommenden Größenordnung wäre ein 
Betrieb höchst unwirtschaftlich. Auch ist in jedem Falle, 
um welche Größe es sich auch handeln mag, ein Siche
rungspersonal notwendig, wodurch sich der Aufwand 
noch erhöht. Und schl ieß li ch bedarf auch das Atomkraft
werk der Wasserzuführung, die ja schon bei den ersten 
fahrbaren Kraftwerken eine Schwierigkeit darstellte. 
Man hat in den Verein ig ten Staaten diesem Problem 
große Aufmerksamkeit geschenkt und ist zu der Auffas· 
sung gekommen, daß nur dort transportable Alomkraft· 
werke vertretbar sind, wo der Betriebsstoff-Nachschub 
für konventionelle fahrbare Kraftwerke auf große Schwie
rigkeiten stößt. Das gilt für Gebiete wie Alaska oder 
Grönland, in denen der Betriebsstoff nur mittels Flug 
zeugen zugeführt werden könnte. Selbst der Antransport 
der Teile der zu errichtenden Kernkraftwerke w Ird auf 
dem Luftwege besorgt. Die konstruktive Gestaltung die
ser Kernkraftwerke ist bereits daraufhin ausgelegt. Auch 
die amerikanischen Streitkräfte haben sich mit der Kon
st ru ktion fahrbarer Kraftwerke für militärische Zwecke 
beschäftigt und bereits 1956 einen ersten Eisenbahn
Kraflwerkzug in Betrieb genommen, der große m:l itä risch e 

Bild 1: Eine der fahrbaren 6200·-kW-Gasturbi'n enz~ntralen im Einsatz bei Pueblo in Mexiko. 

Links der Gasturbinenwagen, in der Mitte der Trans·formatorwogen mit den Anschlüssen an das örtliche Nel7.. 



Hampc, Fah rbare Kraftw erke als Instrument der Landcsverteidigung Zivilschutz He!! 6 189 

Bild 2 , Im Kon trollraum des Gasturbinenwag~ ns 

Links die Kontrolltalel lür die Gaslurbinengrupp e, im Hintergrund die 

Brennkam merwand . 

Anlagen mit Strom in einer G rößenordnung :::u verso rgen 
hat, die etwo dem Bedorf einer Stadt vo n 20000 Ein
wohn ern entspricht. 

Bei dieser Konstruktion, die nur noch aus zw ei Eisen
b?hnwagen besteht, auf denen alle Maschinensätze. und 
Hdfseinrichtungen aufgebaut sind, kommt die: technische 
Neuerung zur Verwendung, die allen neuzeit lichen trans
Portablen Kraftwerken ihren Stempel aufgedrückt hat. 
Dies ist die Gasturbine, die ursprünglich als Tri ebwerk 
fü.r Luftfahrzeuge gedacht war, durch ih~ gerin~es Ge
Wicht, kleinen Raumbedarf und große Lels t un gsfa hl~ke:t 
Sich in besonderer Weise für die Verwen dung In einem 
fahrbaren Kraftwerk eignet. 

Zwei fahrbare Gasturbinenkraftwerke für zivile Zwecke 
hotte eine große Schweizer Firma bereits 1955 an M exiko 

1 2 3 

geliefert, da hier der Bedarf an e lektr ischer Energie 
sprunghaft sich gesteigert hatte und die bestehenden 
Wasserkraftwerke in den Sommermonaten den Bedarf 
nicht mehr decken konnten (Bild 1 und 2). 

Die gleiche Firma hat im Laufe der W eiterentwicklung 
eine neuartige Kombination herausgebracht, die es er
möglicht, fahrbare Kraftzentralen bis zu einer Leistung 
von 17 MW zu bauen. Diese neuartige Kombination be
steht a us einem Strahltriebwerk - wie auch für Flugzeuge 
verwendet - und einer Nutzle istungsturbine. Die durch das 
Strahltriebwerk erzeugte Energie wird dabei in der nach
geschalteten Nutzleistungsturbine in mechanische Energie 
zum Antrieb des Generators umgewandelt. Das Strahl
tr iebwerk wirkt hier also als Treibgaserzeuger für die 
Nutzleistungsturbine, womit k lei nster Gewichts- und 
Raumbedarf mit größter N utz leistung ve rbund en wird 
(Bild 3). 
N eben dieser fahrbaren "Großanlage" hat auch e ine 
deutsche Firma kleinere abgestufte fahrbare Kraftwerks
anlagen mit Turbinenantrieb entwickelt, die nicht auf 
die Schiene angewiesen, sondern straßengängig sind. 
Durch diese Abstufung ist es möglich, zunächst leichte re 
Einheiten zur Uberbrückung einer unterbrochenen Strom
zufuhr in das zu versorgende G ebiet zu entsenden und 
bei später größer werdenden Bedarf leistungsfähigere 
Einheiten nachzuschieben. Die Abstufung der Anlagen 
dieser Art reicht von einem Leistungsbereich von 3 MW 
bis 10 MW (Bilder 4 und 5). Ein solches Modell , das das 
Strahltriebwerk des Starfighters verwendet, kann gerade 
noch auf einem Tiefladewagen mit Zugmaschine .. rans
portfähig gemacht werden. 

Alle fahrbaren Turbine.nanlagen ze ichnen sich gegenüber 
den früheren Konstruktionen durch folgende Vorteil e aus: 
Sie sind schnell betriebsbereit, bedürfen infolge weit 
gehender Automatisierung nur weniger Bedi enungskräfte, 
können mit Dieselöl oder reinen Destilaten jeglicher Art 
betrieben werden und bedürfen keiner Wasserzuführung, 
da die Kühlwasserversorgung hierbei entfällt. So läßt 
sich wohl feststell en, daß die technische Entwicklung vom 
ursprüng lichen Eisenbahn-Kraftwerkzug der T echn ischen 
Truppen bis zum heutigen Stand fahrbarer Kraftwerks
anlagen gewaltige Fortschritte zu verzeichnen hat. 

Die praktische Ausnutzung 

Fahrbare Kraftwerke sind heute ein wichtig es In stru ment 
der Führung, um die Verteidigungsbereitschaft in allen 
Krisenfällen zu sichern und damit Lagen, die zu einem 

4 5 6 7 

3350 ----~------------------------ 15500 ----------------------------~---- 4350 ----~ 

1. Treibgaserzeuger 
2. NUlzleistungsturbine 3000 U/min 
3. Generator 

5. Anfahrscbranke 
6. Hocbspannungsscbaltscbranke 
7. Hilfsdiesel-Genera tor 

4. Erreger 

Bild 3, Schema der Kombi na tion lür Leis tung vo n 17 MW 
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Bild 5, Fahrbares 10 MW

Aggregat mit GE-LM 1500 
Gaslurb ine 

Zusammenbruch führen könnten, zu meistern_ Ein Min
destmaß an Energie -Versorgung ist in solchen Fällen 
sowohl für die Streitkräfte wie für die Bevölkerung uner
läßlich_ Der Leiter für Entwicklung und Forschung der 
US-Army hat es einmal etwa so ausgedrückt : "Eine mo
derne Armee ist ein enormer Verbraucher von Energie_ 
Wir sind von ihr in vielfältiger Weise abhängig_ Sie ist 
ein bedeutender Faktor für das Oberleben_" 
Unsere Betrachtung im Einzelnen hat erkennen lassen, 
daß die heutige Technik auf dem Gebiete der fahrbaren 

6kY 

Bild 4, Fahrbares 3 MW
Aggregat mit ,ßS-Prolens 
Gas lurbine 

Kraftwerke nicht nur eine bestimmte Konstruktion bereit
hält, sondern eine in ihrer Leistungsfähigkeit abgestufte 
Reihe von Mustern, so daß damit eine Führung auch den 
verschiedenen Wechselfällen einer Stromunterbrechung 
gerecht werden kann _ Es kann sich dabei um einen ra 
schen feuerwehrartigen Einsatz kleinerer Einheiten oder 
aber auch in Fällen eines völligen Zusammenbruches auf 
einem Teilversorgungsgebiet um einen Ersatz für ausge
Fall ene stationäre Anlagen handeln_ Für beide Fälle 
stehen technische Lösungen bereit. 

Bild 6 
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Schemati sche Darste llung des Kraftwe rkzuges 

Die Abbildungen 1 und 2 wur
den un s freundl icherweise aU ' 
Heft 10/ 1956 der oBrown Boveri 

Mitteilu ngen° zur Verfügung 
geslelll. 
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Gewiß kann ein fahrbares Kraftwerk immer nur eine 
Notversorgung sichern. Hand in Hand damit muß eine 
rasche Wiederherstellung der beschädigten Anl~gen durch 
fachkundige Kräfte betrieben werden. Im zweiten Welt
kriege standen für diese Aufgabe die Facheinheiten der 
!echnischen Truppen des Heeres zur Verfü~ung , die dem 
uberforderten Betriebspersonal der angegrrffenen Werke 
fachkundige Unterstützung leisteten. Eine nachbarli.che 
Unterstützung durch andere Betriebe kam nur bedingt 
rn Betracht, da die Betriebe jederzeit selbst mit Angriffen 
rechnen mußten. Ein konzentrischer Angriff auf Kraft
:-verke ist freilich im Gegensatz zu den Verkehrslagen 
Im Zweiten Weltkrieg nicht zu verzeichnen gewesen, was 
aber einen solchen für die Zukunft nicht ausschl ießt. 

Freiwilliges Helfertum im Zivilschutz 

Von Friedrich Krüger 

Technische Truppen dieser Art besitzt freilich unsere 
Bundeswehr nicht. Neben der Schließung entstandener 
Stromlücken durch zeitweisen Einsatz von fahrbaren 
Kraftwerken bleibt die Frage der Wiederherstellung der 
bodenständigen Anlagen also eine offene Frage. Dieser 
Hinweis scheint notwendig, um einen Eindruck, der aus 
den vorangegangenen Ausführungen entstehen könnte 
vorzubeugen, daß mit der Beschaffung fahrbarer Kraft~ 
werke und deren Einsatz allein die lebenswichtige Strom
lieferung auf die Dauer gesichert se i. Die fahrbaren 
Kraftwerke bleiben ein Notbehelf, ersetzen aber nicht 
die notwendigen Vorbereitungen, um möglichst bald wie
der den Betrieb der bodenständ igen Anlagen aufbauen 
zu können. 

Die folgenden temperamentvollen Ausführungen sprechen einen Fragenkomplex an, der zweifel
los öffentliche Aufmerksamkeit verdient Wir stellen diesen Beitrag daher zur Diskussion, ohne 
uns in allen Punkten mit der Auffassung des Verfassers einverstanden zu erklören . (Die Schrift
leitung.) 

Es ist nicht uninteressant für denjenigen, der sich ernste 
Gedanken um den Zivilschutz macht, in eine Untersuchung 
~inzutreten, welche Rolle freiwillige Helfer und Helferinnen 
In der Organisation dieses Zivilschutzes und den mit die
~em zusammenhängenden bekannten Verbänden nicht nur 
In der Bundesrepublik, sondern auch im Ausland von jeher 
gespie lt haben, spielen und weiter spielen werden. 

Die wiederholt erwähnte Zahl von 334000 Freiwilligen im 
Selbstschutz (Se.) und BLSV sowie der neueste Stand im 
LSHD und der innerhalb der Basisorganisationen erfaßten 
freiwilligen ausgebildeten Teilnehmer (nur auf solche Hel
f~r und Ausbilder bezogen) legt eine dE!utliche Sprache 
1~lerfür ab. Es ist genügend bekannt, daß sie nur all zu häu
fl~ das Rekrutierungsdepot für die ersten Aufstellung~n 
eines LSHD darstellten, mithin eigentlich nur den Platz Im 
großen Rahmen wechselten. 

Mit Recht sollten daher den aus diesen Reihen hervorge
gangenen qualifizierten Fachkräften bei der jetzt immer 
dringende'r werdenden Besetzung neu geschaffener Stellen 
und Posten innerhalb der Zivilen Verteidigung der Vorzug 
zu geben sein, und nicht dem Außenseiter, der gerade in 
der Gunst der Stunde sein Herz für sie neu entdeckt. Der 
echte Helfer wird sicherlich nicht enttäuschen, wenn er 
~unmehr zum Hauptberuf erwählt, was er früh~r zusätzlich 
In seiner Freizeit mit ersten Beiträgen zu diesem Fach
gebiet bereits begonnen hat. 

Di~ Nachprüfung, ob Freiwillige, die seit Jahren in den 
Re ihen des BLSV oder des Se. stehen, nach Inkrafttreten 
des Se.-Gesetzes lediglich Legionäre, vielleicht sogar Vete
ranen darste ll en, oder a ls Mu ltiplikatoren eine Rolle spie
len, sollte jeden zum Nachdenken veranlassen, d~r s.,ch 
~uch über die wichtigste aller Forderungen " Se. -Pfllchtrge 
In. Se.-Willige umzuwandeln" Klarheit verschaffen und 
seinen Anteil hierzu leisten will . 

Auch eine weitere Entwicklung, die durch das Wirksam
We~den der Notstandsgesetze ge~ennzeichnet ist, wird auf 
~relwilligkeit und damit das pulsler.ende, ab.er auch fach
lich bereits vorgebildete Element nicht verZichten wollen . 
Der Gesetzgeber weist z. B. im Se.-Gesetz § 35 besonders 
darauf hin. 

Die notwendigen Dienststell~n mancherl ei Art ge.ben den 
unerläß lichen Rahmen für d iese große erforderliche Se. 
Organisation ab. Sie werden aber ihrer Aufgabe nur ge-

recht, wenn erkennbare, gute Menschenführung unter 
wahrlich nicht leichten und nur schwervergleichbaren Ver
hältnissen als oberste Dienstpflicht anerkannt wird. Es 
bleibt nun einmal ein gewisser Unterschied zu dem allge
meinen Begriff einer Dienststelle schlechthin, in deren Auf
gabenbereich die immer wieder betonte Betreuung und 
Führung von Menschen zwangsläufig nicht derart im Vor
dergrund zu stehen braucht. Dieses um so mehr, als gerade 
die Leitung von Dienststellen im Gesamtgebiet des Zivil 
schutzes häufig überwiegend in den Händen von Freiwilli 
gen liegt. Eine hauptamtliche Besetzung in Stadt und Land 
konnte und wird auch sc~werlich mit dem zukünftigen Auf
und Ausbau des Se. Schrrtt halten können. 

Ist mithin zunächst nur ~on ~er Quantität der Helfer ge
sprochen worden, so wrrd diese noch gewaltig unterstri
chen, wen~ man auf di~ seit Jahren. ihnen zuteil gewor
dene AusbrIdung verweist. Es kann diese Leistung nur der 
ermessen, der genügend darüber im Bilde ist, was im 
Rahmen einer Landesverteidigung gerade von dem bis
herigen BLSV (dem späteren Bundesverband für den 
Selbstschutz) geschaffen wurde bzw . aber auch noch nach
zuholen sein wird . 

Es ist wertvoll, in einer Studie "Landesverteidigung im 
Rahmen der Gesamtverteid igung " (Generalltn . de Mai
zi ere) Hinweise auf die Bedeutung eines Bundesa mtes für 
Zivilen Bevölkerungsschutz und den BLSV, die bisherige 
Betreuungsorganisation für den Se ., zu finden. 

Aus dem bisherigen ist unschwer zu erkennen daß auf der 
erwähnten.. großen, aber doch nicht ausrei~henden frei 
willigen Vorar.beit (sowohl auf dem Sektor der Aufklärung 
und der AusbrIdung ) die Gesetze bereits e inen bestellten 
Boden vorfinden, um nunmehr von Pflichten gegenüber 
dem Volksganzen sprechen zu können . Es wird von Bedeu
t~ng sein, ob ~an 9iese. Vorleistung lediglich zur Kenntnis 
n!mmt oder die bisherrgen Träger derselben als Motor 
einzubauen versteht. Gerade d ie Erfahrun!=len beim Auf
bau des LSHD z. B. hinsichtlich der Stellung der Fre iw illigen 
Feuerwehr usw. sollten genutzt werden. 

A~ch ~ie~ wird ~elte.~, s.oviel Freihei~, d. h. Freiwilligkeit 
wi e mogllch, sowle .. st,?ndl~E!r Aufruf hierzu, aber so wenig 
Verwaltung wie mogllch. Dieses um so mehr als im Kata 
strophen- und Verteidigungsfall der Se. eine; Bevölkerung 
nur n?ch .geführt, aber nicht verwaltet w erd en kann. Un
terschiedlich, w enn auch von gleicher Bedeutung, aber 
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stets abhängig von der Forderung der jeweil igen Stunde, 
blei ben immer die Aufgaben einer Führung oder einer Ver
waltung. 

Sollte es ein wirklich nur utopischer Gedanke sein, die 
Freiwilligkeit hinsichtlich des Schützens und Helfens schon 
in frühen Jahren bei Jungen und Mädchen in der Schule 
anzusprechen, sie zuerst von der Notwendigkeit des 
Schutzes ihrer Heimat gerade auf dem zivilen Sektor zu 
überzeugen, um sie dann einer ihr angepaßten Selbst
schutzausbildung zuzuführen? Könnte nicht auch hierdurch 
den nur allzu berechtigten Klagen der Bundeswehr gehol 
fen werden hinsichtlich der während des Wehrdienstes 
zeitlich nur so schwer zu vermittelnden Staatsbürger
kunde? Gerade für die Erziehung zu den für jeden Staats
bürger erforderlichen Pflichten könnte auf diesem Wege 
zusätzlich ein weiterer praktischer Beitrag geleistet wer
den. Unerläßlich sind hierfür natürlich einheitliche entspre
chende Maßnahmen staatlicher Stellen. 
Wenn heute erfreulicherweise die Se.-Ausbildung gerade 
bei Behörden bereits gut angelaufen ist, sollte ein weiterer 
Schritt folgender sein: die hier ausgebildeten Lehrkräfte 
van Lehranstalten jeglicher Art könnten das Erlernte mit 
entsprechender Dosierung an Schüler eines in Frage kom
menden Alters weitergeben, wie es an manchen Orten 
bereits erfolgreich geschehen konnte. Sallte mit dieser 
sinnvoll angepaßten Ausbildung nicht vielleicht auch ein 
zusätzliches Reservoir für weitere Bedienungen von Se.
Zügen im jeweiligen Se.-Bezirk geschaffen werden kön 
nen? Es ist nicht anzunehmen, daß Eltern oder Schüler 
wirklich berechtigte Einwendungen machen würden, wenn 
sie schon in jungen Jahren - van der Schule angesprochen 
über Laienhilfe, Brandschutz und Rettung - Bescheid wissen 
und die erforderlichen Ausbildungsstunden auf schulische 
Belange zugeschnitten werden. Der Einspruch, daß dies 
alles schon dagewesen und erprobt sei, kann nicht gelten. 
Die Auseinandersetzung, ob zuerst der Lehrer und dann 
der Schüler und damit auch sein Elternhaus oder umge
kehrt von dieser Aufklärung erfaßt und dann der Se.
Ausbildun~ zugeführt werden sollte, hat immer Diskussio
nen heraufbeschworen und die Zuständigkeit berührt. 

In diesem Zusammenhang soll auf die Zivilverteidigung in 
der Sowjetunion hingewiesen werden. Man geht still 
schweigend von der sicheren Erwartun!;J aus, daß eine 
Staatsjugend (20 Millionen Konsomolzen) sich einer Aus
bildung in der Dosaaf unterzieht. Es werden demnach auch 
die Ausbildungskräfte hierfür vorhanden sein. 

Immer wird es in unserem Lande darauf ankommen, die 
Freiwilligkeit einer Mitarbeit im Zivilschutz gebührend 
herauszustellen und allerorts anzuerkennen, namentlich 
wenn endlich der Weg vom viel gelästerten Luftschutz zur 
Zivilen Verteidigung, für die jedermann angesprochen ist, 
gefunden wurde. Auch eine Tradition im guten Sinne 
könnte sich abzeichnen, daß eine freiwillige Mitarbeit im 
Se. einmal ebensa selbstverständlich wird, wie es seit Gene
ratianen in der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz 
noch heute üblich ist. 
Doch nun wieder zur Wirklichkeit. Wie sieht diese heute 
aus? Es ist schwer verständlich, allein die Unterschiede, 
die sehr leicht zu Gegensätzen erhoben werden, zu be
greifen. Sie zeichnen sich in bezug auf das Helfertum bzw. 
dessen Einsatz an den verschiedensten Stellen ab. Helfer 
und Helferinnen im Se. - ihre Zahl kann der Aufga'be ent
sprechend niemals groß genug sein - handeln aus humani
tären und caritativen Beweggründen zum Wohl ih rer Mit
menschen. Es bleibt unergründlich, warum gerade sie in 
dieser großen Notgemeinschaft bere its angewandten und 
nicht nur gepredigten Helfertums zuweilen gewissermaßen 
in die Rolle eines Paria gedrängt werden. Bei einer Diffa 
mierung und Bekämpfung des Se. scheint man immer noch 
davon auszugehen, daß der Helfer die Ursache der Kata 
strophe ist. 
Zu einer anderen Auffassung kann man schwerlich kom
men, wenn man laufender Kritik am Helfenwollen schlecht
hin in Wort, Schrift und Bild, d. h. Presse, Fernsehen usw, 
begegnet. Kritik im guten Sinn ist jederzeit erwünscht, 
wenn sie aufbauend ist und Vorschläge zum Besseren 

bringen kann. Hierzu könnte eigentlich nur der berechtigt 
und imstande sein, der selbst freiwillig seine Freizeit an 
eine eigene gründliche fachliche Information und Ausbil 
dung im Zivilschutz gegeben hat. Erst dann vermag er zu 
beurteilen, was bei Katastrophen und im Verteidigungsfall 
an Hilfeleistung überhaupt noch möglich ist und was im
mer sinnvoll bleibt. Man muß auch bei der Materie Zivil 
schutz und namentlich bei der hier vorgesehenen Ausbil 
dung erkennen, daß auch sie nicht nur theoretisch, sondern 
in ihrer mannigfachen Praxis erlernt sein muß, bevor man 
über Wert und Unwert Urteile nicht nur selbst abgibt, son
dern darüber hinaus sie unsachlich anderen aufzuzwingen 
beabsichtigt. 

So wurde kürzlich bei einer derartigen Kritik an BLSV-Aus
bildungsveranstaltungen jugendlicher weiblicher freiwil 
liger Helfer spöttisch zum Ausdruck gebracht und bemän
gelt, daß die ältere Generation fehle. Aber auch die um
gekehrte Frage, man vermisse bei der Ausbildung die Ju
gend - bei einer natürlich nachzuweisenden laufenden 
Ausbildung auch älterer Jahrgänge - wäre dieser Art von 
Kommentatoren nicht schwergefallen. Hat man sich dar
über Gedanken gemacht, daß gerade jene angegriffenen 
und verhöhnten Helferinnen und Helfer zu der heutigen 
Jugend gehören, über die man so gern und rasch den 
Stab bricht? Gerade sie kommen aus den Reihen jener 
Interess ierten und Enga!=l ierten an unserem Staatsleben, 
denen in der Skala der Einsatzfreudigkeit leider auch in
differente Skeptiker und Destruktive gegenüberstehen. 

Ein Werbeplakat für die Mitarbeit am Se., das bei den 
dort abgebildeten Helfern und Helferinnen entschlossene 
und energische Gesichtzüge zeigte, wurde abgetan mit 
der Bemerkung "Von früher genügend bekannt", demnach 
also wahrscheinlich als zu heldisch gewertet. Es wird für 
den Werbefachmann von Wert sein zu erfahren, daß man 
dort, wo man im Bild das Bekämpfen von Gefahren dar
zuste llen beabsichtigt, tunliehst besser und wirkungsvoller 
den Handelnden, d. h. helfenden Personen den Stempel 
schlotternder Angst und Unentschlossenheit aufdrückt. 

Auch zu dem ebenfalls zu Unrecht erhobenen Vorwurf 
einer angeblich nicht wirklichkeitsnahen Ausbildung sei 
folgendes gesagt. Die Grenze, wie weit diese bis zur letz
ten Konsequenz katastrophennah gehandhabt werden 
kann, liegt immer bei der möglichen Gefährdung der 
übenden Teilnehmer. Es müssen zwangsläufig ähnliche 
Sicherheitsbestimmungen Beachtung finden wie bei jeder 
Truppe. Man vergesse doch nicht, wie schnell jedermann, 
ob berufen oder unberufen, gegebenenfalls bereit ist, 
Verl etzungen dieser Maßnahmen zu beanstanden. 

Diese Art von Kommentar kann wahrlich keinen Anspruch 
mehr auf Sachlichkeit erheben, bedarf auch keiner nach
träglichen Beschönigung in einer Richtung, so habe man es 
nicht gewollt und gemeint. 

Derartigen leider nicht oder nur ungenügend parierten 
Schlägen wird das freiwillige Helfertum speziell im Se. 
auch weiter ausgesetzt bleiben, wenn seine Leistungen 
höheren Orts nicht eine andere Wertung erfahren. Tage 
des freiwilligen Helfers in Stadt und Land rücken sicherlich 
den Helfer leider nur für eine kurze Zeit ins Rampenlicht, 
aber seine Bedeutung für das Gesamtwohl kann auf Zeit 
nicht genügend erkannt werden. 

Die Pflicht, dieses Helfertum nach Kräften auch unter Ein
satz staatlicher Mittel weit sichtbarer und verdientermaßen 
zu fördern, bleibt nach wie vor bestehen. Das bedeutet, 
für seinen Zusammenhalt und seine Mehrung sowie glei
chermaßen für seine fachliche Weiterbildung zu sorgen. 
Es sollte im Rahmen der Ziv ilen Verteid igung eckannt wer
den, was eine große organisierte Helferzahl von Freiwil 
ligen (nicht die amorphe Masse) bei einer Bilanzaufstel
lung der für einen Einsatz im Zivilschutz bereits vorhande
ner Kräfte als Aktivposten auf der Habenseite bedeutet. 
Für den Weg aller jener unbekannter Helfer aber gelten 
als richtungweisend nach wie vor die Worte Joh. Keplers: 
"Niemand ist für sich selber in die Welt gestellt, sondern 
ein jeder hat seine Gaben empfangen, um damit auch 
anderen nützlich zu sein ." 
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"Zivilverteidigung" im Osten (2) 

Vorsorge-MaBnahmen der SBZ führen zur völligen Militarisierung der Bevölkerung 

Von Ho rst von Zitzewi tz 

D er O sang- Verlag (Münch en) hat kürz lich im B ene hmen mit dem B undesinnenminis terium eine 
Broschüre von Werner A . F isch er: "Vorsorge in Rot. ZiviLvert eidigung im O sten" veröffentlich t, 
die sich m it der " ZiviLverteidigung" der Sowjetunion und der " N otstandsgesetzgebung" der deut
sch-en Sowjetzone befaßt. D er Autor dieser A r tike lfolge hat sich in seinem ersten B eitrag (Mai
Ausgabe dieser Zeitschr ift) dah-i nge hend geäußer t, daß es in der U dSSR eine Z iviLverteidigung 
nach deutscher B egr iffs bestimmung ni c h t gib t, son d ern daß die Vorb er eitungen der sowjetischen 
B evölkerung und der W i r tschaft auf den Erns tjaL! unt er m ilitärischer Fü h rung erfolgen, und 
daß im Vordergrund dieser Vorbereitungen die E rhaltung der M or a l d er B evölkerung im K riege 
und seine Ausbildung für den Fartisanenkampf ste hen. 

Drei Tage vor dem Bundeskangreß des Deutschen Ge
werkschaftsbundes, der am 9. und 10. Mai zur Beschluß
fassung über die Notstandsgesetzgebung in Berlin tagte, 
verteilte das Bundesinnenministerium in der Bundespresse
konferenz Abdrucke des sowjetzonalen "Verteidigungs
gesetzes" (veröffentlicht im "Gesetzblatt der DDR" 1961 , 
Nr. 18 vom 20.9. 1961 ). Ein Sprecher des Ministeriums 
wies darauf hin , "daß die Notstandsmaßnahmen der 
Sowjetischen Besatzungszone weit über die geplante Not
standsregelung in der Bundesrepublik hinausgehen" I). 

Es sei dahingeste llt, ob ein Vergleich diktatorischer und 
demokratischer Vorsorge für den Kriegsfall aus Anlaß 
dieses Gewerkschaftskongresses angebracht war. Wenn 
er aber angestellt wurde, so hätte man besse r nicht von 
"Notstandsmaßnahmen der SBZ" gesprochen. Es gibt 
nämlich im anderen Deutschland von staatswe gen le dig 
lich Verteidigungs- und Sicherungsmaßnahmen - und einen 
Not s t an d nur bei der mitteldeutschen Be v öl k e -
rUn g. Dieser besteht praktisch bereits seit über 20 Jah
ren, ist also permanent und führt im sog. Verte idigungs
zustand, wie hier dargelegt werden soll, zur völligen 
Militarisierung der Bewohner. 

Auch Werner A. Fischer hat den Abschnitt seiner Bro
schüre, der die Kriegsvorbereitungen der "DDR" behan
?elt, mit "Notstandsreglung der SBZ" betitelt, obschon er 
Im Text dieses Kapitels schreibt, daß "im Verteidigungs
gesetz der Zone der Begriff Notstand nicht ein einziges 
Mal genannt wird". Mit Recht vermeidet der Verfasser 
VOn "Vorsorge in Rot" für die nichtmilitä rischen Maß
n~hmen Pankows die Bezeichnung Zivilverteidigung, denn 
Wie in der Sowjetunion kann von ihr auch in de r "DDR" 
keine Rede sein . 

Drei verschiedene Bedeutungen 

Wohl kein anderes Wort der deutschen Sprache wird 
heutzutage so stark strapaziert wie das Wort Notstand. 
D.er ursprünglich nur straf- und z ivilrechtliche Begriff 
~Ines individue ll en Gefahrenzustandes ist in zwischen auch 
In die Bereiche der Politik und des Gemeinschaftslebens 
gelangt. Auf den Notstand angesprochen, wird beispiels
Weise ein Rechtsanwalt den Begriff anders deuten als ein 
höherer Beamter oder der Feuerwehrmann. Vor all e m 
aber dürften die Menschen, die wie die Bewohner der 
SOWjetzone gezwungen sind, in ständiger Gefahr für Leib 
und Eigentum z u leben, vom pol i t i s ehe n Notstand 
a.ndere Vorstellungen haben als ein Bundesbürger, der 
sich der vollen persönlichen Freiheit erfreut. -11 DI E W ELT vom 7. 5. 1966 

Die drei verschiedenen Möglichkeiten eines Notstands 
sollten uns veranlassen, sie sprachlich eindeutig zu tren
nen und damit z ugleich begriffl ich zu präz isieren in 

1. den S t a a t s not s t a n d als den Zustand höchste r Ge
fährdung einer staatlichen Ordnung e inschließlich der 
dagegen getroffenen außerorde ntlichen Maßnahme n, 

2. den sog. tee h n i s c h e n Notstand in Katastrophen 
fä llen und 

3. den per s ö n I ich e n Notstand, der sowohl aus 
straf- oder zivilrechtlichen als auch aus politischen 
Gründen entstehen kann, und in letzteren Fällen nicht 
nur die juristische Ein zelperson , sondern ganze Volks
g ruppen betrifft. 

Staatliches Notstandsrecht auf Demokraten begrenzt 

" Die parlamentarische Demokratie ist", so schrieb kürz
lich aus Anlaß der letzten Berliner Gewerkschaftstagung 
e in bekannter deutscher Publizist 2), "na ch ihrer ganzen 
Struktur auf spannungslose Zustände ange legt. Ihre Funk
tionsfähigkeit bleibt somit an relativ n 0 r mal e Z e i t e n 
gebunden. Die oft gehörte Behauptung, ein Notstands
recht sei undemokratisch, zeugt daher von einem bedenk
liche n Mangel an Einsicht. Denn dieses Recht gewinnt 
erst durch die Demokratie seinen Sinn, ohne sie wäre es 
nicht ganz verständlich . .. Der Zweck des Notstandsrechts 
ist es, die Demakratie dadurch zu erhalten, daß es be
stimmte, ihr zugehörende Verfahrensweise n fü r die Dauer 
des Notstandes suspendiert und ihr dam it zu der Elasti z i
tät verhilft, deren sie bedarf um seiner Herr zu werde n" . 
Demgegenüber setzt in einer D i k tat u r die Exekutive 
- im anderen Deutschland also Walter Ulbricht als "Staats
ratsvorsitzender der DDR" - die Gren zen ihrer Gewalt 
selbst fest . So ermächtigt der Artikel 106 der "Verfassung 
der Sowjetzone" den "Staatsrat", sprich seinen Vorsit
zenden, bereits im Frieden Gesetze nach eigenem Er
messen auszulegen, Verordnungen mit Gesetzeskraft z u 
erlassen , und insbesondere in Fragen der Verteidigungs
und Sicherheitspolitik selbständig grundsätz liche Beschlüs
se zu fassen, und zwar ohne eine Vetom ö glichkeit der 
sowjetzonale n Volkskammer. 

"In der Praxis geht also", so formuliert es Werner A. 
Fischer in seiner Broschüre, "in der Zone sämtliche Macht 
von. W~lter Ulbricht (oder seinem Nachfolger) aus. Denn 
er Ist In Personalunion Vorsitzender der Einheitsparte i 
der SED des Staatsra!s, des Nationalen Verte idigungsrats, 
fern e r Oberster ,Gerichtsherr' und Oberster ,Kriegsherr '''. 

2) W infr ied Mortini , Demokratie für unruhige Zeiten , _DIE W ELT- v. 7.5. 66 
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Schließlich verkündet er auch selbständig und an keine 
Form gebunden den Verteidigungszustand. 

Am Beispiel der "DDR" wird besonders deutlich, daß 
Diktaturen ein vorsorgliches Notstandsrecht des Staates 
gar nicht benötigen. Es bleibt somit auf die parlamenta
rische Demokratie, die konstitutionelle Monarchie einge
schlossen, begrenzt. In den meisten westlichen Ländern 
sind die Modalitäten dieses Rechts durch die Verfassung 
geregelt. Wenn sie im Grundgesetz der Bundesrepublik 
noch fehlen, so nur deshalb, weil in ihm seinerzeit eine 
"Ausklammerung des Ernstfalles" (Ernst Forsthoff) erfolgte. 
Nun gibt es jedoch auch in der Sowjetzone, wie aus der 
"Vorsorge in Rot" hervorgeht, den amtlichen Begriff des 
Notstandes. Er wird jedoch dort ausschließlich im Zu
sammenhang mit dem Luftschutz (der antiquierten Pan
kower Bezeichnung für den Zivilschutz) bzw. der Kata
strophenabwehr verwandt, in den einschlägigeR- Bestim
mungen aber nur in der Me h r zahl erwähnt. So heißt 
es im § 1 des Luftschutzgesetzes, daß der Luftschutz die 
Aufgabe habe, "durch Angriffe aus der Luft hervorge
rufene Notstände zu beheben oder zu mildern". Ein 
zweites Mal erscheint der Begriff in der Ministerratsver
ordnung vom 28. Februar 1963 über die Neuregelung der 
Katastrophenschutz-Bestimmungen. Danach obliegt den 
zuständigen Kommissionen "die Bekämpfung, Beseitigung 
bzw. Milderung der durch Katastrophen hervorgerufenen 
Notstände". 

Friedensmößige Verteidigungspflichten ohne Rechtsschutz 

Ähnlich wie Frankreich hat "Die Deutsche Demokratische 
Republik, der erste Arbeiter- und Bauernstaat in der Ge
schichte Deutschlands" die Organisation seiner "Verteidi
gung" in einem Rah m eng es e t z abgesteckt, und of
fensichtlich stand auch General de Gaulles bekannte 
Ordonnance vom 7. Januar 1959 bei der Geburt des 
sowjetzonalen Gesetzes vom 20.9.1961 Pate. Das soll 
zugleich besagen, daß dieses Pankower Gesetz, was seine 
Form betrifft, eine durchaus zweckmäßige Lösung dar
stellt. Wir wären in dem Aufbau unserer Gesamtverteidi
gung (oder nach der militärischen Definition unserer Na
tionalen Landesverteidigung) wahrscheinlich schon wesent
lich weiter, wenn am Anfang der Wiederbewaffnung der 
Bundesrepublik ein der Form nach ähnliches Dachgesetz 
gestanden hätte. 

Um den Inhalt des zonalen Gesetzes, d. h. das Ausmaß 
der Vollmachten des "Staatsratsvorsitzenden" auch in 
Fragen der äußeren Sicherheit sowie die Auswirkungen 
auf die Zivilbevölkerung voll ermessen zu können, emp
fiehlt sich ein Lesen im Originaltext. Diesem Artikel ist 
daher ein (auszugsweiser) Gesetzesabdruck angefügt. 

Schon im Fr i e den kann Ulbricht nach § 2 auf allen 
Gebieten "besondere Maßnahmen zur Stärkung der Ver
teidigungsbereitschaft" treffen. "Alle staatlichen Organe" 
haben die vom Nationalen Verteidigungsrat angeordne
ten Maßnahmen (§ 4) durchzuführen . Auf dieser "Rechts
grundlage" sind bereits zah lreiche Verordnungen erlas
sen worden, so über die Aufenthaltsbeschränkung (miß
liebiger Personen), die Einrichtung eines Grenzgebietes 
(Sonderausweise), die Sicherung des Küstengebiets 
(Schutzstreifen), über Personalausweise (Einziehungsmög
lichkeit durch die Polizei) und andere Verordnungen mehr. 
In Ergänzung des Luftschutzgesetzes der Zone, das nur 
eine freiwillige Mitarbeit der Bürger vorsieht, kann der 

"Staatsratsvorsitzende" jederzeit die friedensmäßige Luft
schutzdienstpflicht (§ 6) einführen, und zwa r für Männer 
vom 16. bis 65., für Frauen vom 16. bis 60. Lebensjahr. 
Weiterhin kann jeder arbeitsfähige Zonenbewohner schon 
im Frieden verpflichtet werden, sich einer Spezialausbil
dung (§ 13) zu unterziehen. Schließlich können bestimmte 
Dienst- und Sachleistungen für militärische Zwecke (§§ 9, 
10 und 14) gefordert werden. Alle diese friedensmäßigen 
Verpflichtungen und Leistungen erfolgen ohne förmliches 
Verfahren und unter Ausschaltung des Rechtsweges. Die 
mitteldeutsche Bevölkerung ist somit schon in den "nor
malen Zeiten" der Diktatur der Willkür der SED-Funktio
näre ausgeliefert. 

Totale Mobilisierung im Kriegsfall 

Mit der Verkündung des Ver t eid i gun g s z u s t a n -
des erhält der "Staatsratsvorsitzende" quasi einen 
B I a n k 0 s ehe c k ausgehändigt. Nach § 4 des Gesetzes 
kann Ulbricht dann "die Rechte der Bürger und die 
Rechtspflege a b w eie h end von der Verfassung" re
geln! Eine Zustimmung der Volkskammer zu dieser "ab
weichenden Regelung" ist nicht vorgesehen, das Panko
wer Parlament würde somit endgültig aus der (Schein-) 
Legislative ausgeschaltet. 

Da ein westlicher Angriff auf die "DDR" nicht zu erwar
ten ist, käme die Erklärung des Verteidigungszustandes 
nur "in Erfüllung internationaler Bündnisverpflichtungen" 
in Frage. Letztlich bestimmt aber nur der Kreml, ob und 
wann dieser Fall einzutreten hat. Ober der "Souveränität" 
des Ulbricht-Regimes steht also seine Gehorsamspflicht 
gegenüber den größeren Machthabern in Moskau. 

Mit den unzähligen weiteren Dienst- und Sachleistungen 
der Zonenbürger w ä h ren d des Verteidigungszustan
des (im einzelnen nachzulesen in den §§ 8, 11 und 12) 
erfolgt praktisch im Ernstfall eine v ö II i g e Mi I i t ar i -
sie run g der Bevölkerung. Zur Vorbereitung ihrer tota
len Mobilisierung haben die Kreisräte bereits im Frieden 
alle Menschen in der "DDR" zu erfassen und zu regi
strieren. Uber die Frage eines Streikrechts der Arbeit
nehmer im Kriege zu sprechen erübrigt sich, da es ohne
hin jenseits des Eisernen Vorhangs nicht existiert. 

Eine wertvolle Informationsschrift 

Abschließend kurz zurück zu Werner A. Fischers Bro
schüre. Die Vorzüge und damit der besondere Wert die
ser Schrift liegen in der objektiven und erschöpfenden 
Information über die von der Sowjetunion sowie der 
Sowjetzone im Zivilschutz getroffenen Vorsorge-Maß
nahmen. Ihre Darstellung wird durch eine umfassende 
Dokumentation instruktiv ergänzt. 

Leider geht der Autor aber bei beiden Ländern von 
fiktiven Voraussetzungen aus - denn weder gibt es, wie 
hier dargelegt wurde, in der UdSSR eine Zivilverteidigung, 
noch kann man bei der Vorsorge der "DDR" von einer 
Notstandsgesetzgebung nach unseren Begriffen sprechen. 
Verfasser und Verleger sollten deshalb, wie gesagt, ufTl 
eine baldige Neu auf lag e der Broschüre bemüht sein, 
die die grundlegenden Unterschiede zwischen den west
lichen und den östlichen Vorsorge-Maßnahmen in den 
nichtmilitärischen Bereichen klar erkennen läßt. 
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Gesetz 
zur Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik 

(Auszug) 

Vom 20. September 1961 

Aus dem Vorwort : Angesichots der verstärkten Kriegsvorbereitungen der 
Westdeutschen Militaristen sind die Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik gewillt und entschlossen, entsprechend den Prinzipien des sozi

alistischen Internationalismus gemeinsam mit den Völkern des sozialisti

schen Weltsystems und allen friedliebenden Menschen den Frieden in 

Europa zu verteidigen und die Errungenschaften des sozialistischen Auf

baus in der Deutschen Demokratischen Republik z u sichern. 

Die Volkskammer beschließt zu diesem Zweck auf der Grundlage des 
Artikel 5 und 112 der Verfassung das folgende Gesetz: 

I. Abschnitt 

Grundlegende Bestimmungen über die Verteidigung der 
Deutschen Demokratischen Republik 

§ 1 
Grundlagen der Verteidigung der Republik 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik, der erste Arbeiter- und Bau
ern-Staat in der Geschichte Deutschlands, verkörpert den gesellschaft
lichen Fortschritt und ist Repräsentant der deutschen Nation . 

Ihre Verteidigung ist eine histori sche Aufgabe und Pflicht der deutschen 
Arbeiterklasse und oller patriotischen Kräfte. 

(2) Die Stärke der Verteidigung der Deutsche" Demokratischen Republik 
beruht auf der Unüberwindlichkeit der von den Werktätigen geschaffenen 

sozia li stischen Staats- und Gesellschaftsordnung, der stä ndig zunehmen

den politischen Bewußtheit der Bürger und ihrer Entschlossenheit, unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse die Heimat und ihre sozialistischen 

Errungenschaften zu verteidigen. 

(3) Die Verte idigu ng der Deutschen Demokratischen Republik stützt sich 

auf den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Beistand (Worschauer Vert rag) mit den sozialistischen Staaten, deren 

Streitkräfte in fe ster Waffenbrüderschaft, getreu den Prinzipien des sozia

listischen Internationalismus jederzeit bereit und in der Lage sind, jeden 

Angriff gegen ein sozialistisches Land im Keime zu ersticken und den Ag
gressor vernichtend zu schlagen. 

§ 2 
Organisierung der Verteidigung der Republik 

(1) Der Schutz der Deutschen Demokratischen Republik und die Erfül

lung ihrer Bündnisverpflichtungen erfordern auf ollen Gebieten des staat
lichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens besondere Maßnah

men zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. 

(2) Dem Nationalen Verteidigungsrot der Deutschen Demokratischen 

Republik obliegt die einheitliche l eitung der Verteidigungs- und Sicher

heitsmaßnahmen. Er organisiert in Zusammenarbeit mit den anderen 
staatlichen Organen die Verteidigung des Arbeiter- und Bauern-Staates 

Und den Schutz der sozialistischen Errungenschaften und bestimmt die da

zu erforderlichen Maßnahmen . 

(3) Alle staat lichen Organe haben die vom Nationalen Verteidigungsrat 
der Deutschen Demokratischen Republik angewiesenen Maßnahmen durch
zuführen. 

(4) Die staa tlichen Organe haben die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft 

aUSZuarbeiten und durchzuführen. Sie stützen sich dabei auf die gesell

schaftl ichen Organisatio ne n und auf die unmittelbare Teilnahme der 

Werktätigen. 

§ 3 
Dienst zum Schutze der Republik und der Bevölkerung 

(1) Der Dienst zum Schutze des Vaterlandes und der Errungenschaften 

der Werktätigen ist eine e hrenvo lle nationale Pflicht der Bürger der Deut

schen Demokratischen Republik. 

(2) Der Dienst zum Schutze der Republik und der Bevölkerung umfaßt 

den Dienst in der Nationalen Volksarmee und den anderen bewaffneten 

Orga nen sowie den luftschutzdienst. 

(3) Im Falle des Verteidigungszustandes können die Bürger im Rahmen 
dieses Gesetzes auch zu anderen persönlichen Dienstleistungen verpflich

tet werden. 

§ 4 
Verteidigungszustand 

(1) Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik erklärt im 

Falle der Gefahr oder der Auslösung eines Angriffes gegen die Deutsche 

Demokratische Republik oder in Erfüllung internationaler Bündnisverpflich. 
tungen den Verteidigungszustand. 

(2) Der Verteidigungszustand wird durch den Vorsitzenden des Staats
rates der Republik verkündet. Die Verkündigung ist an keine Form gebun
den . 

(3) Der Staatsrat der Republik kann in Wahrnehmung seiner Rechte aus 

dem Artikel 106 der Verfassung für die Dauer des Verteidigungszustandes 

die Rechte der Bürger und die Rechtspflege in Obereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Verteidigung der Republik abweichend von der Ver
fassung regeln . 

11. Ab i C h n i tt 

Schutz der Bevölkerung 

§ 5 
Aufgaben der staatlichen Organe 

(1) Die staatlichen Organe haben die Bevölkerung und das gesell 

schaftliche, persönliche und private Eigentum unter breitester Mitwirkung 

der Bürger vor den Auswirkungen feindlicher Angriffe zu schützen und 
den geschädigten Bürgern allseitig zu helfen. 

(2) Die Bürger sind verpflichtet, die staatlichen Organe bei der Erfül
lung dieser Aufgaben zu unterstützen. 

§ 6 
luftschutz 

(1) Der Schutz der Bevölkerung vor Angriffen aus der Luft wird auf der 

Grund lage des Gesetzes über den Luftschutz in der Deutschen Demokra

tischen Republik vom 11. Februar 1958 (GBI. I S. 121) geregelt. 

(2) Zur Lösung der Aufgaben des Luftschutzes kann die luftschutzdienst

pflicht eingefü hrt werden. Sie umfaßt die Teilnahme an der Ausbildung 

und den Obungen und während des Verteidigungszustandes die Verrich 

tung des Luftschutzdienstes. 

(3) Zur Luftschutzdienstpflicht kännen herangezogen werden: 

0) Männer vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 65. lebensiahr; 
b) Frauen vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 60. lebensjahr . 

111. Ab s c h n i " 

Die Aufgaben der Volkswirtschaft, die leistungspflicht und weitere 
Maßnahmen zur Verteidigung der Republik 

§ 7 
Materielle Voraussetzungen der Verteidigung der Republik 

(1) Die Volkswirtschaft ist so zu planen und zu leiten, daß die materi 

ellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verteidigung der Republik 
jederzeit gesichert sind. 

(2) Für die Dauer des Verteidigungszustandes können abweichend von 

den bestätigten Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplänen im Interesse 

der Verteidigung der Republik notwendige Umstellungen in der Produk

tion der gesamten Volk swirtschaft und der Verwendung der staatlichen 

Mittel vorgenommen sowie besond"re Maßnahmen zur leitung der Betriebe 
und für die Verteilung und den Verbrauch von Rohstoffen und Erzeugnis
sen ergriffen werden. 

§ 8 
Sach- und Dienstleistungen während des Verteidigungszustandes 

(1) Die während des Verteidigungszustandes für die Verteidigung der 

Republik und den Schutz der Bevölkerung erforderlichen Sach- und Dienst

leistungen sind den dafür zuständ igen Organen in der Hauptsache aus 
dem Volkseigentum zur Verfügung zu ste llen . 

(2) Soweit es im Interesse der Verteidigung und des Bevölkerungsschut
zes dringend erforderlich ist, können während des Verteidigungszustandes 

auch von gesellschaftlichen Organisationen, Genossenschaften, Personen -
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verpinigungen und Bürgern hinsichtlich der in ihrem Eigentum oder Besitz 
befindlichen beweglichen Sachen und Grundstüelee folgende Leistungen 
angefordert werden: 

0) Ausführung, Unterlassung ader Duldung von Veränderungen; 

b) Unterlassung des Gebrauchs; 

c) Oberlassung zur tei lweisen oder vollständigen Nutzung oder zu 

Eigentum des Volkes. 

Von Betrieben und Werktätigen, die nicht Volkseigentum sind, kännen 
ebenfalls Dienstleistungen angefordert werden . 

(3) Leistungspflichtig ist der Rechtsträger, der Eigentümer, der Besitzer 
oder derjenige, der die unmittelbare Gewalt über die Sache oder das 
Grundstüele ausübt oder den Betrieb oder die Werkstatt leitet. 

(4) Die Leistungen sind auf Ersuchen der Bedarfstrager durch die zu· 
ständigen staatlichen Organe von den LeistunQspflichtiQen anzufordern. 

(5) Bedarfsträger und Dienststellen und Einheiten der Nationalen Volks
armee und vom Nationalen Verteidigungsrat oder vom Ministerium für 
Nationale Verteidigung mit der Erfüllung von Verteid igu ngs- oder Be
völkerungsschutzaufgaben beauftragte staatliche O rgane, s ....... it sie dazu 
nach Absatz lader 2 in Anspruch nehmen mOssen. 
Ober sämlliche motorisierte Transportmittel und Straßenbaumaschinen, 
die nach Absatz lader 2 zur Verfügung zu stellen si nd, besti mmt der Mi
nister für Nationale Verteidigung . 

(6) Bei Verhinderung der zuständigen staatlichen Organe können die 
Leiter der Dienststellen und Einheilen der Nationalen Volksarmee die Lei 
stungen unmittelbar von den Leistungspflichtigen anfordern. 

§ 9 
Vorbe rei tung der Sach- und Dienstle istungen 

(1) Die Bevollmächtigten der Dienststellen und Einheiten der Nationalen 
Volksarmee und der anderen Bedarfsträg .. r können notwendige Erhebun
gen über Sachen, Grundstücke, Betriebe und Werkstätten aller Eigentums
formen durchführen, d ie für lweelee der Verteidigung oder des Sch utzes 
der Bevölkerung nach § 8 in Anspruch genommen werden so ll en. Sie kön
nen dem Leistungspflichtigen Auflagen erteilen, die sichern, daß die Sa
chen oder Grundstüelee sich im Falle der Anforderung in dem verlangten 

lustand befinden. 

(2) Bei Grundstüeleen kann die Auflage erteilt werden , daß Veränderun
gen der Oberfläche unterlassen oder in einer bestimmten Weise vorge
nommen werden. 

§ 10 
Inanspruchnahme von Grundstücke n 

(1) Im Interesse der Verteidigung der Republik können Grundstüelee , 
wenn sie nicht durch Kauf zu erwerben sind, gegen Entschädigung in Volks
eigentum überführt werden. Damit erlöschen alle Rechte on den Grund

stücken . 

(2) Für die Entschädigung findet das Gesetz über d ie Entschädigung bei 
Inanspruchnahmen noch dem Aufbaugesetz vom 25 . April 1960 (GBI. I S. 
257) entsprechende Anwendung . 

§11 
Unterbringungspflicht 

(1) Sofern die eigenen Objekte für die Unterbringung der bewaffne ten 
Kräfte nicht ausreichen, sind die Besitzer von geeigneten Räumlichkeiten 
verpflichtet, in der ihnen möglichen Weise Unterkunft zu gewähren. 

(2) Die örtlichen Räte bestimmen auf Ersuchen der Leiter der Dienst
stellen der Nationalen Volksarmee und der anderen bewaffneten Organe, 
wer Un terkunft zu gewä hren hat. 

(3) Während des Verteidig ungszustandes können die Leiter der Dienst
stellen und Einheiten der Nationalen Vo lksarmee und der anderen bewaff
neten Organe in dringenden Fällen den Besitzern die Unterkunftspflicht 
unmittelbar auferlegen. 

§ 12 
Persönliche Die nstle istunge n 

(1) Wöhrend de; Verteidigungszustands sind auf ollen Gebieten er
höhte Arbeitsleistungen erforderlich, die von den Werktätigen im Inter
esse der Verteidigung der Heimat und des Sdwtzes der Bevölkerung 

selbstlos erbracht werden. 

(2) Jeder arbeitsfähige Bürger kann außerdem während des Verteidi
gungszustandes zu persönlichen Dienslleistungen auch außerhalb seines 
Wohnsitzes herangezogen werden, wen n es für die Ve rte id ig ung der Re
pub lik oder zum Schutze der Bevö lkerung notwendig ist. 

(3) Für die Dauer des Verteidigungszustandes kann der Ministerrat 
die Ausgestaltung der Arbeitsrechtsverhältnisse und die Arbeitsbedingun
gen abweichend vom Gesetzbuch der Arbeiter der De utschen Demokra ti
schen Repub lik vom 12. Apri l 1961 (GBI. I S. 27) regeln oder andere 
staalliche Organe damit beauftragen . 

§13 
Vorbe re itungen der pe rsönl ichen Dienstleistunge n 

Die arbeitsföhigen Bürger sind durch die Röte der Kreise zu erfassen . 
Sie können zur Vorberei tung auf persön liche Dienstleist ungen, die Spezial
kenntnisse erfordern, en tsprechend ausgebi ldet werden. 

§ 14 
Ubunge n de r bewaffneten Kräfte 

(1) Grundstüelee, motorisierte Transportmittel und Straßenbaumaschinen 
sind auf Ersuchen des Ministers für Nationale Verteidigung für die Dauer 
von Obungen der bewaffneten Kräfte aus dem Volkseigentum zur Ver
fügung zu stellen. 

(2) Nach Vereinbarung mit den örtlichen Röten können a uch Grund
stüelee anderer Eigen tumsformen für mi litärische Obungen benutzt werden , 
wenn die vorhandenen Obungsplä tze nicht ausreichen . 

(3) In Anspruch genommene Grundstücke und deren Kulturen, moto ri
sierte Transportmittel und Straßenbaumaschinen sind vor vermeidbaren 
Beschädigungen zu bewahren . 

§ IS 
(Zut ri tt zu be. timmton Ge biete n) 

§ 16 
Lei stungen zugunsten de r verbündeten Stre itkräfte 

Die nach diesem Gesetz der Nationalen Volksarmee zustehenden Lei 
stungen können auch zugunsten der Streitkrä fte der verbündeten Staa ten 
in Anspruch genommen werden. 

Die §§ 17 bis 19 finden entsprechende Anwendung . 

V I. Ab s chn i tt 

(Entl e hnungs- und Entschädigungsbestimmungen) 

§ 19 
Ausschluß de s Rechtsweges 

Für Streitigkeiten über Entschödigungsansprüche und Ansprüche auf Be
zahlung für Dienstleistungen ist der Rechtsweg ausgesch lossen . 

V. Ab.ehnitt 

Straf- und Schlußbestimmunge n 

§ 20 
Strafbestimmungen 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm auf der Grundlage der §§ 
8, 9 oder 12 Absatz 2 auferlegten Pflichten nicht oder nur mangelhaft er
füllt , wird , sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine höhere Strafe 
verwirkt ist, mit öffenllichem Tadel oder mit Gefängnis bis zu 3 Jahren 
und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) In leichten Fällen kann bei Verletzung der noch den §§ 8, 9 und 12 
Absatz 2 auferlegten Pflichten eine Ordnungsstrafe bis zur Höhe von 500 
Mark verhängt werden, we nn ei ne gerich tl iche Bes trafung n icht e rfo rder
lich erscheint. 

(3) Wer den Pflichten zuwiderhandelt, die ihm noch den Bestimmungen 
der §§ 11,13 und 14 auferlegt werde n, oder gegen die a uf der Gru nd lage 
des § 15 erlassenen Bestimmungen verstößt, wird mit Ordnungsstrafe bis 
zu 300 Mark bestraft. 

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ist der Rot des 
Kreises zuständig . 

Für die Verfahren gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Fest
setzung von Ordnungsstrafen und die Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens vom 3. Februar 1955 (GBI. I S. 128). 

Der Vorsitzende des Staatsrates 

der Deutsche n Demokratischen Republik 

W. U I b ri cht 
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Warn- und Alarmdienst 

Eine kritische Stellungnahme von Oberst a. D. (ohrs 

Welchen Wert haben heute die Erfahrungen aus der Zeit des ersten Aufbaues des Zivilen Luft
schutzes und aus dem Zweiten Weltkrieg? Soll man auf diese Erfahrungen zurückgreifen, ho
ben sie in gewisser Hinsicht nicht grundsätzliche Bedeutung, oder sind sie im Hinblick auf die 
heutigen Waffen und Massenvernichtungsmittel gänzlich überholt und infolgedessen uninteres-
sant? 
Die Schriftleitung hat sich entschlossen, einen Abschnitt "Erfahrungsberichte" einzurichten, in 
dem wir Fachleute des Zivilschutzes aus früherer Zeit zu Wort kommen lassen. Für den Inhalt 
dieses Abschnittes kann die Schriftleitung keine Verantwortung übernehmen. Sie glaubt ober, 
daß manche Gedanken, die in diesen Erfahrungsberichten enthalten sind, auch für den heuti
gen Aufbau des Zivilschutzes von Nutzen sein können, zumindest aber Anregung zur Diskus
sion geben. Schriftleitung 

Es ist eine undankbare Aufgabe, dos soeben zur Ausliefe
rung gekommene Heft B der im Osang-Verlag! t'IIünche~. 
erscheinenden Sammlung "Zivilschutz und Zivilverteidi
gung" besprechen zu müssen. 
Diese Veröffentlichung über den "Wa~n- und Alar~dienst" 
beschäftigt sich mit dem einen der be.ld.en e~tscheldenden 
Aufgabengebiete des Schutzes der Zlvllbevolkerung; dos 
sind Warnung und Schutzraum ! Alle andere~ T f7ilgf7biete 
des zivilen Bevä lkerungsschutzes, so lebenswichtig sie un
bestreitbar s-ind hoben nochgeordnete Bedeutung. Solange 
wir kein hächstleistungsfähiges und z~verlässiges Wa~n
system und keine Schutzräume haben, In denen die Bevol
kerung Zuflucht finden kännte, ist der gesamte zivile Be
välkerungsschutz praktisch Qegenstand~las, und das hat 
Zwangsläufig sehr beträchltlche Auswirkungen. auf den 
Wert unserer Verteidigung! Denn welchen Sinn so llen 
Heer, Luftwaffe und Bundesmarine haben, wenn unsf7re 
Bevälkerung, die verteidigt werden soll, überhaupt keine 
Chance hat, einen Krieg zu überdauern? 

Meine freimütige und aus ernster Sorge entstandene Er~rte 
rung des Problems der Warnung könnte als unfreundliche 
Kritik abge lehnt und womöglich sogar übelgeno~men 
Werden. Deshalb sei ausdrücklich unterstrichen, c!aß Ich es 
als eine Pflicht ansehe, mich als in Frieden und K~ieg er
fahrener Fachmann zum Wort zu melden, zumal nicht nur 
Beanstandungen, sondern auch Vorsch.läge unte.rbreitet 
Werden. Dieser neue Warn - und Alarmdienst, der Im Aus
bau zum Teil fertig ist, sche int nämlich keineswegs ein 
Fortschritt gegenüber dem Zusta.n~ von 194~/41.' sondern 
ein Rückfall zu sein, der unbegreiflich ISt, weil n~mllc~ da
mals schon das heute gültige Warnsystem praktisch uber
Wunden war. 

B~vor zu Einzelheiten des vorgesehenen Warn- und AI.arm 
dienstes Stellung genommen wird, ist d.le Fra~e zu klaren , 
ob die Maßnahmen zum Schutz der Zlvllbevolkerung auf 
~inen in seiner Auswirkung immerhin ~och einigermaßen 
ubersehbaren konventionellen WaffeneInsatz oder auf den 
Katastrophenfall atomarer Angriffsmittel ausgerichtet wer
den müssen. Entscheidet man sich für den b~que~eren 
Ausgangspunkt, so wird zwangs läufig all.es I.m Frlegen 
~orbereitete wertlos und zwecklos, wenn In einem kunf
ligen Krieg Atomwaffen zum Einsatz kämen. 

Es ~uß der Standpunkt vertreten werde.n, daß mon f~r die 
Bestimmung der Maßnahmen aller.schllmmste AusWirkun
gen voraussehen muß. Was für einen solchen Fall noch 
sinnvoll sein kännte wird bei weniger katastrophaler Ent
WiCklung immer au~reichen. Umgeke~rt würden. das Ver
trauen der Bevölkerung in die für die Vorbereitung des 
zivilen Bevölkerungsschutzes verantwortlichen Stel!e~ 
furchtbar enttäuscht und im Frieden aufgewendete Milli
arden nutzlos verton sein. 

Was wir im Frieden tun. muß zweckdienlich sein und soweit 
Irqpnd möqlich unvorstellbaren Forderungen entsprechen! 
Halbe Maßnahm en sind nicht zu verantwor'ef'. 

Die Bevölkerung weiß, daß es Gefahren gibt, denen man 
garnichts entgegenstellen kann. Sie soll ober auch wissen, 
daß olles Erdenkliche getan Wird, um wenigstens das Men
schenmögl iche vorzubere>iten. 

Dazu gehören in erster Linie Schutzräume und ein zeitge
mäßes Warnsystem. 

Leider gibt es nur wenige Bürger in der Bundesrepubi :k, 
die Interesse für die Maßnahmen haben, die "Bevölke
rungsschutz" oder unverständlicherweise "zivile Verteidi 
gung" genannt werden. 

"Wenn es zum Kriege kommen sollte, ist doch alles aus!", 
sagt der Mann auf der Straße. Im Ernstfall werden die 
gleichen Leute für sich aber als selbstverständlich verlan 
gen, daß dann zu ihrem Schutz alles vorhanden Ist, und 
gerade diejenigen, die jetzt in Frieden und vermeintlicher 
Sicherheit am lautesten Kritik üben, die die vorgesehenen 
Maßnahmen 20 Jahre hindurch sogar lächerlich gemacht 
haben und glücklich ~aren, wenn sie ungestärt blieben, 
weil der Bundestag keine oder ~u wenig Mittel bewilligte, 
werden dann am lautesten schreien. 

Welchen Wert hot ober ein Warn - und Alarmdienst, wenn 
kein Mensch weiß, was er bei Alarm tun soll? Wohin sollen 
denn die Menschen, wenn es Alarm gäbe? Schutzräum e 
haben sie nicht. 

Vor etwa 10 Jahren wurde der Ausbau unseres heutigen 
Worn- und Alarmsystems in Angriff genommen. Daß es so 
wie es geplant wurde, im Ernstfall praktisch bedeutu ng slo~ 
sein würde, war damals bereits vorauszusehen und wurde 
zur Sprache gebracht. Aber das wollte mon in den Jahren 
1956/57 nicht hören. Das Ergebnis empfindet die Bevölke
rung. Dos kommt von den üblichen Alarm- und Warn 
übungen. Denn abgesehen davon, daß sie in den großen 
Städten praktisch "unter Ausschluß der Offentlichkeit" 
stattfinden, weil der Straßenlärm die Sirenensignale ver
schluckt, so daß kaum jemand die Alarmzeichen hört, for
dern solche Obungen ja geradezu zur Kritik heraus. Auch 
der Argloseste merkt, daß bei dieser Sache irgendetwas 
nicht stimmt. Ein Alarm, den man nicht hören kann, der die 
Menschen nicht hochschreckt, ist kein Alarm! 

Die A.lar~sirenen, ~ie aus dem 2. Weltkrieg übernommen 
und Vielleicht technisch etwas verändert worden sind sind 
demn~ch schon ihrer Lautstärke wegen als Alarmg'eräte 
ungeeignet. 

Jedermann weiß, daß unser Energieverbundnetz sehr ver
wun?ba~ ist. M?n ~uß do~h damit rechnen, daß ein Geg
ner In einem kunftlgen Kriege versuchen wird, vor allem 
einmal unsere Energieversorgung lahmzulegen. Die Alarm
sirenen, die nach 1950 wieder eingebaut worden sind. sind 
aber on das Kraftstromnetz angeschlossen . Fällt dieses 
Netz aus, so sin~ die Sirenen stillgelegt. Dos Heft "Warn
und Alarmdienst sogt, es seien bereits 43000 solcher Sire
nen montiert und etwa 32000 betriebsbereit. 
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1939 bis 1945 konnte man - das war örtlich sehr verschie
den - in den oft tagelangen, mancherorts wochenlangen 
Pausen zwischen Luftangriffen das Starkstromnetz immer 
wieder in Ordnung bringen. Mit dieser günstigen Möglich
keit kann und darf man aber für einen künftigen Krieg 
nicht mehr rechnen. Wer das tut, macht sich etwas vor. 

Es ist aber nicht allein das Starkstromnetz, das ausfallen 
wird. Auch die Fernsprechleitungen, die als sogenannte 
"Steuerleitungen" zur Befehlsübermittlung dienen, sind 
ebenso wie das Kraftstromnetz anfällig. Aus vielerlei 
Gründen muß damit gerechnet werden, daß auch unser 
gesamtes Fernmeldenetz zu Teilen oder ganz ausfällt. Es 
ist völlig unverständlich, daß das Warn- und Alarmnetz 
noch immer, wie im letzten Krieg, auf Drahtverbindung 
aufgebaut ist. 

Täglich lesen wir von den erstaunlichsten Leistungen von 
Wissenschaft und Technik. Die Amerikaner und die Russen 
steuern ihre Weltraumgeräte zum Mond, zur Venus und 
zum Mars. Ihre Geräte gehorchen den funktechnischen 
Befehlen, und wir bauen unser Warnnetz, von dessen 
schnellstem und zuverlässigstem Funktionieren die mini· 
malen Oberlebensmöglichkeiten unserer Bevölkerung ab
hängen, auf ein Fernsprechnetz auf, das zwar moderner 
geschaltet sein mag als im letzten Kriege, deshalb aber 
auch erheblich anfälliger sein wird . 

In den Jahren 1958/59 hat ein großes Werk in Hessen eine 
Preßluftsirene entwickelt, d ie entsche·idende Vorzüge vor 
den herkömmlichen "Einheitssirenen" hat. Diese Preßluft
sirenen sind etwa zwanzigmal lautstär~er als die älteren 
Sirenen, so daß sie den Straßenlärm der Großstädte über
tönen und auf dem Lande noch aus etwa 15 km Entfernung 
ausreichend gut zu hören sind. Die Preßluftsirenen sind 
vom Starkstromnetz unabhängig. Aber von diesen Sirenen 
sollen nur 500 zum Einsatz kommen, gegenüber den 55000 
Einheitssirenen. Der Fachberater des Werkes hatte drin 
gend angeraten, die Preßluftsirenen vor allem so zu kon 
struieren, daß sie absolut unabhängig vom Fernsprechnetz 
über Funk gesteuert werden können. Aus unbegreiflichen 
Gründen hat das Werk die Preßluftsirenen aber so gebaut, 
daß sie nur über das normale Steuerleitungsnetz - also 
über das Fernsprechnetz - anzuschließen und zu steuern 
sind. So entstand zwar eine Sirene neuerer Art, aber eine 
Konstruktion, die den herkömmlichen Sirenen gegenüber 
keine entscheidende Verbesserung darstellt. Die zweck
mäßige Lösung, die im Interesse unserer Zivilbevölkerung 
hätte gewählt werden müssen, fiel unter den Tisch. 

1940 wurden bereits in einigen Luftverteidigungsbereichen, 
z. B. in Köln, die Warnzentralen aus der Luftlagebeobach
tung mit eigener Entschlußfassung herausgenommen und 
diesen Stellen nur noch Befehle für die Weitergabe von 
Vorwarnungen und die Auslösung des Alarms gegeben. 
Damals konnte auf etwa 20 Minuten vorausberechnet wer
den, was der Gegner tun würde, und in Köln hat es in den 
Jahren von 1940 bis 1943, wie ich dies aus eigener Erfah
rung genau weiß, bei mehr als 500 Luftangriffen keinen 
einzigen Fehlalarm gegeben. Im Gefechtsstand der Flak
gruppe liefen alle Meldungen über die Luftlage und vor 
allem alle Meßergebnisse der eigenen und der benach
barten Radargeräte zusammen . Dort gab es tatsächlich die 
Möglichkeit, verhältnismäßig weit vorauszubestimmen. Des
halb bekamen die Warnzentralen Befehle, so daß der 
Zeitverzug, der durch das eigene Zeichnen der Lage und 
die Entschlußfassung der Warnführer entstand, ausgeschal
tet war. Damals brauchte ein Gegner etwa 60 Minuten für 
die Oberwindung einer Flugstrecke von 600 km. Damals 
konnten die Industrie, die Krankenanstalten, die Polizei und 
die Feuerwehr, die Eisenbahn usw. wirklich rechtzeitig 
vorgewarnt werden. Im Zeitraum von 20 Minuten war ge
nügend Zeit für die Durchführung der dringendsten Vor
ausmaßnahmen, und wenn nach 10 Minuten der Alarm für 
die Bevölkerung befohlen werden mußte, hatten die Men
schen immer noch 10 Minuten Zeit, sich vorzubereiten und 
ihre Schutzräume aufzusuchen. Damals wurde die Minute 
als kostbar empfunden und mit Sekunden gegeizt! Die 
Warnzentralen benötigten etwa 21/2 Minuten, um die ein
kommenden Meldungen auszuwerten, in die Lage einzu-

zeichnen, die Entschlüsse zu fassen und die Weisungen 
weiterzugeben. Heute muß man aber damit rechnen, daß 
die zentralen Stellen der NATO die Luftlage günstigsten
falls für 2 bis 3 Minuten vorausberechnen können! Bis die 
Lagemeldungen an die Warnzentralen kommen, dort ge
ze ichnet und ausgewertet sind, vergehen trotz der reichen 
Ausstattung der neuen Warnzentralen mit Gerät und Per
sonal auch heute noch 1 bis 2 Minuten. Dann bliebe also 
im besten Fall 1 Minute für die Menschen, die die Schutz
räume aufsuchen sollen. D. h., daß für die Bevölkerung 
praktisch keine Zeit bliebe und der Alarm 2 Minuten später 
käme, als es möglich wäre . 

Von Vorwarnung kann überhaupt keine Rede mehr sein, 
denn auch heute müßte man in den Krankenhäusern, bei 
der Bundesbahn, in den Werken der gewerblichen Wirt
schaft, bei Feuerwehr und Polizei 20 Minuten verfügbar 
haben, wenn in der Zeit zwischen Vorwarnung und Ala rm 
noch zweckmäßig ausgeführte Maßnahmen bewältigt wer
den sollen . 

Es ist also irreal, von Vorwarnung zu sprechen und ver
ständlich, daß die gewerbliche Wirtschaft nicht bereit ist -
bis auf verschwindend geringfügige Ausnahmefälle - sich 
freiwillig dem Warnnetz anzuschließen. 

Das kleine Handbuch zeigt auf Seite 18 die schematische 
Darstellung des heutigen Warn- und Alarmdienstes. Es sei 
auf nur einen Konstruktionsfehler hingewiesen. Als Kern 
der Organisation erscheint das Luftschutzwarnamt. Der 
Ausgangspunkt ist die Warndienstverbindungsstell e (in der 
militärischen Flugmeldezentrale der NATO); von dort soll 
die Luftlage kommen. Es gibt nur eine Lösung : Die Warn 
dienstverbindungsstelle darf keine Luftlagemeldungen an 
die Luftschutzwarnämter geben, sondern lediglich Befehle 
auf funktechnischem Wege für die Auslösung von Alarm. 

Es ist unerläßlich, daß die Warndienstverbindungsstelle 
funktechnisch und nicht telefonisch arbeitet und daß die 
Alarmgeräte funktechnisch gesteuert werden. Das kleine 
Handbuch enthält bereits einen Hinweis, daß auf dieses 
Ziel hingearbeitet wird . 

Die Seite 24 verdeutlicht die "Luftschutzsirenensignale". 
Wir dürfen aber der Bevölkerung nicht fünf verschiedene 
Signale für Frieden und Krieg zumuten. Wenn es Alarm 
gibt, muß jedermann wissen, daß er schleunigst Schutz 
suchen muß. Welcher Art der Alarm ist, ist nicht mehr 
wichtig . Wir dürfen durch überspitzte Oberkonstruktion 
nicht unnötig noch Verwirrung schaffen . 

"Friedensmäßige Sirenensignale" dürften nicht mehr er
laubt sein. Sirenensignale müssen unverwechselbar Alarm 
im Kriegsfalle bedeuten. Die Verwendung der Sirenen im 
Frieden bringt nur Unsicherheit. 

Die Betrachtungen sollen zeigen, daß der Warn - und 
Alarmdienst keinesfalls so bleiben oder auf die bisherige 
Weise weiterentwickelt werden darf. 

Es wäre gut, die Zeit zu nutzen, die durch die Vertagung 
der Beschlußfassung über die einschlägigen Gesetze ent
standen ist. Vielleicht ist es geradezu ein Segen, daß sich 
aus diesem Stopp die Möglichkeit ergibt, vor Neubeginn 
zeitgemäß Neues zu schaffen. 

Zusammenfassend sei abschließend gesagt: 

Aus dem Handbuch werden folgende Fehler In unserem 
Warn- und Alarmsystem erkennbar: 

• Unzulängliche Lautstärke der Einheitssirene 

• Unverantwortbare Abhängigkeit der Sirenen vom Enel'
gienetz 

• Unverantwortbare Steuerung der Sirenen über das Fern· 
sprechnetz 

• Unnötige und zeitvergeudende Obermittlung der Luft
lagemeldungen an die Warnzentralen , Zeitvergeudung 
durch die Auswertearbeit in Warnzentralen, unnötige 
Entschlußfassung in den Warnzentralen 

• Nicht mehr zulässige Benutzung des Fernsprechnetzes 
für diese Maßnahmen 

• Trugschluß über die Möglichkeit der Vorwarnung . 



Zwei 
hintergründige Vorteile, 

warum unser Motor 
von vornherein 

hinten eingebaut wurde. 

Vorteil Nr. 1 
Motor hinten - Fohrer vorn - Ladung in der Mitte. 

Das Gleichgewicht stimmt also immer. 
Mit viel, wenig oder gar keiner Ladung. 

Vorteil Nr. 2 
Motor hinten - Motorgewicht direkt bei den Antriebsrädern. 

Die Antriebsräder sind also immer belastet. Greifen also 
immer gut. Auch auf sandigem Boden. Auch bei Eis und Schnee. 

Also -
aus zwei schwerwiegenden 

Gründen sitzt 
derVW-Motor hinten. 
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Kritik und Aussprache 

Zivilverteidigungsakademie 

Eine Erwiderung von Ministerialrat Dr. jur. Emst-Werner 
Weiss, Kiel 

In seinem Kommentar zur honseatischen Denkschrift "Auf
gaben und Möglichkeiten der Zivilen Verteidigung in 
Hamburg" (Zivilschutz 1966, Heft 3, Seite 87) beschäftigt 
sich Horst von Zitzewitz wieder einmal mit Fragen der 
Zivilverteidigung. - Neben dem erstaunlichen Vorwurf 
gegen den "unrichtig informierenden" Senat der Freien 
und Honsestadt Hamburg kann insbesondere die Stel
lungnahme im Hinblick auf die geplante Zivilverteidi
gungsakademie nicht unwidersprochen bleiben. Es muß 
eigenartig berühren, wenn der Verfasser einerseits davor 
warnt, dieses offensichtlich heiße Eisen öffentlich zu 
erörtern, andererseits aber zugleich - gewissermaßen als 
Abschluß der Diskussion - noch schnell seine eigene, eine 
bestimmte Tendenz verratende Auffassung publiziert. 
Schon diese Methode fordert geradezu eine Erwiderung 
heraus. 

Die Bundeswehr erfreut sich einer eigenen und sehr 
angesehenen Führungsakademie, die in Hamburg-Blanke
nese ihren Sitz hat. Es ist nie bestritten worden, daß die 
Anreise dorthin von München aus langwieriger ist als 
etwa von Flensburg . Das hat aber dem erfolgreichen 
Wirken der Führungsakademie ebensowenig geschadet 
wie die angemessene Distanz zum Bonner Raum. Was 
spräche also dagegen, die dringend notwendige Zivilver
teidigungsakademie auch in oder bei Hamburg anzusie
deln. Dem Gedanken der Gesamtverteidigung würde 
diese Standortwahl nur dienlich sein. Zwar spricht Horst 
von Zitzewitz auch von einer erweiternden Lösung im 
Sinne der Gesamtverteidigung. Hier muß vorab festge
stellt werden, daß unter "Gesamtverteidigung" die Zusam
menfassung von militärischer und ziviler Verteidigung als 
zwei gleichwertigen und gleichrangigen Faktoren der 
Verteidigung zu verstehen ist. Diesem Grundsatz würde 
es aber z. B. widersprechen, wollte man abgesetzt von 
der Führungsakademie der Bundeswehr und otIf unterer 
Ebene Gesamtverteidigung in der Weise demonstrieren, 
daß eine Schule für einen militärischen Teilbereich mit 
einer "entsprechenden" zivilen Einrichtung gekoppelt wür
de. Das dürfte in Sachen Zivilverteidigungsakademie das 
entscheidende Problem sein. Wenn man aber darüber 
spricht, dann sollte man auch alle Tatsachen auf den 
Tisch legen, 

Abschließende Stellungnahme des Verfassers : 

Soweit sich Herr Dr. Weiss in seiner Erwiderung auf 
meinen Artikel - ich bin Journalist - einleitend polemi 
scher Form ("wiede r einmal", "erstaunlicher Vorwurf") 
bedient, erübrigt sich meine Antwort. Zu seinen Ausfüh
rungen über die Gesamtverteidigung ist zu bemerken, 
daß diese Definition nur die Auffassung des Bundes
innenministeriums wiedergibt. Das Bundesverteidigungs
min is terium versteht unter Gesamtverteidigung alle NATO
und nationalen Abwehrmaßnahmen . Sie gliedern sich 1) 
in die Gemeinsame Verteidigung unter Führung der 
NATO und in die Landesverteidigung unter na
tionaler Verantwortlichkeit. Diese wiederum wird seitens 
der Bundeswehr in die Militärische Verteidigung und die 
Zivilverteid'igung unterteilt. Im Bundeskanzleramt sowie 
im Ministerium für Angelegenheiten des Bundesverteidi
gungsrats finden für den nationalen Bereich beide Be
zeichnungen, Gesamtverteidigung und Landesverteidi
gung, Anwendung. 2) 

Was die Zivilverteidigungsakademie anbetrifft, so halte 
ich es auch nach der Erwiderung von Dr. Weiss nicht für 
erwünscht, nunmehr offen "alle Tatsachen auf den Tisch 
zu legen". Meine Angabe in der Märzausgabe dieser 
Zeitschrift, daß der Standort der Akademie wahrschein
lich im Rhein-Main-Gebiet liegen wird, entstammt einer 
Information aus dem Bundesinnenministerium. Ich darf 
dem Ministerialrat Weiss empfehlen, sich über den heuti
gen Status der Standortfrage amtlich bei Ministerialrat 
Dr. Dr. Eichstädt, dem Leiter des Planungs- und Aufstel
lungsstabes der Akademie für Zivile Verteidigung, Bonn, 
Humboldtstr. 14, unmittelbar zu unterrichten . 

Horst von Zitze.,.,itz 

,) Nach dem Taschenbuch für Wehrlragen 1963/64 (Umschau·Verlag, 
Frankfurt) und der Broschüre des Inspekteurs des Heeres , General· 
leutnant Ulrich de Ma iziere: . Die Landesverteidigung im Rahmen der 
Gesamtverteidigung", (R, v, Oetkers Verlag G . Schenk, Hamburg ,) 

') Zu dem hierdurch entstandenen Wirrwarr in den heutigen deutschen 
Verteidigungsbegriffen habe ich in einem Beitrag : "Ges.amtverteidi· 
gung ohne Organisationsgesetz?" des Heftes 6/1966 der Zeitschrift 
WEHRKUNDE (Verlag Europäische Wehrkunde, Münch en) Stellung 
genommen. 

Wie in den letzten Jahren bringen wir auch diesmal im Juli/August 

ein Doppelhefi heraus, das Mitte August erscheinen wird. 

Die Schriftleitung 
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Türkischer Zivilschutz auf Zypern 

Ein Reisebericht von Hartmut Sommer 

Einer unserer Mitarbeiter besuchte Zypern. Wir glauben, daß es für unsere Leser von Interesse 
ist, aus der nachfolgenden Schilderung die gegenwärtige Situation des türkischen Bevölkerungs
teils kennenzulernen. (Die Schriftleitung) 

Die Porto dei Mare - das "Meerestor", das die 
Venezianer vor vierhundert Jahren in das Mauerwerk 
rings um die Altstadt von Famagusta brachen, ist ver
schlossen. Vor und hinter den riesigen Torflügeln sind 
Sandsäcke aufgetürmt, und Spanische Reiter versperren 
den Durchlaß zum sichersten Hafen Zyperns. 

Auf der M auerkrone, die landeinwärts in die Befesti 
gungen aus der Kreuzfahrerzeit übergeht, patrouillieren 
schwedische UN-Soldaten. Ihr Quartier haben die Nord
länder in den Ruinen des alten Kastells, nach Shake
speare : in der Wohnung Othellos aufgeschlagen. Dort 
stapeln sich ihre Tornister, Waffen und Munitionskästen. 
Aber ihre Aufgabe ist nicht so sehr militärischer Natur, 
als vielmehr durch ihre Anwesenheit auf der Insel be
schWichtigend auf streitlustige Griechen und Türken ein
zuwirken und durch technische wie karitative Hilfsmaß
nahmen den unbeteiligten Zivilisten das Gefühl allmäh
licher Beruhigung der Verhältnisse zu geben. Alle zwei 
Stunden wechseln die Wachen und beziehen ihre Posten 
auf der Mauer, die - aus dem Blickwinkel der osman i
schen Bevölkerung - vor zwe i Jahren zu einem beklem
menden Einschließungsring um die ausnahmslos türki 
~chen Einwohner der Altstadt von Famagusta geworden 
Ist. 

Tatsächlich leben die fünftausend Türken des ostzypri 
schen Hafenorts schon seit dem vorvergangenen Sommer 
VOn ihren zwanzigtausend griechischen Mitbürgern fast 
völlig isoliert. Die orthodoxen Befürworter der Angliede
rung Zyperns an Griechenland bezichtigen die mohamme
danische Minorität des fortgesetzten Widerstands gegen 
den Willen der Mehrheit. Die türkisch-islamische Minder
~eit protestiert indessen gegen die ständige Verletzung 
Ihrer Lebensrechte durch die griechischen Zyprioten und 
e~pfiehlt die Aufteilung der Insel-Republik in einen 
gnechischen und einen türkischen Landesteil. 

Diesem Gedanken widersetzen sich jedoch die helleni
schen Nationalisten, die ihren Totalanspruch auf die 
~nteilbarkeit Zyperns stützen und den Türken die Aussied
b~ng und eine angemessene Entschädigung für ihre Immo-
I~verluste anbieten. Das wiederum empört die stolze 

Minderheit, die auf ihr unveräußerliches Heimatrecht 
f~c~t und entrüstet das griechische Ansinnen ablehnt, ihr 
durklsches Kulturerbe im Nordosten der Insel der ortho-

oxen Mehrheit zuliebe kampflos zu opfern. 

~reißig Prozent der insgesamt 530000 Zyprioten ver
s:h ledener Richtung sehen die vernünftigste Lösung in 
~Inem beispielhaft fried lichen Zusammengehen der tradi 
lonellen Kontrahenten und erwarten jeglichen Verzicht 

auf herkömmliche Ressentiments, Duldsamkeit gegenüber 
~e~igiös und politisch Andersdenkenden und den Respekt 
.ntter Mächte vor der Unantastbarkeit des Inselterrito
~ums . Aber ihre Initiatoren sind der Diskriminierung 
M~rch Sprecher ~er grie.chischen N~.tionalisten .. un.d dem 

Ißtrauen zahlreicher Türken gegenuber Verstandlgungs
Vorschlägen ausgesetzt. Die Rolle der "Neutralisten" oder 

"Unabhängigkeits-Zyprioten" erklären die hellenischen 
Nationalisten - die sogenannten "Anschluß-Griechen" mit 
der Feststellung : "Als wir 1960 die Unabhängigkeit von 
den Engländern erkämpft hatten, zählten acht Prozent 
aller Zyprioten zu den Kommunisten. Heute sind es über 
dreißig Prozent, und daran sind die Türken schuld, weil 
sie gegen den AnschllJß Zyperns an Griechenland sind. 
Wer nicht den Anschluß will, fördert den 
Kommunismus !" 

Diese Ans icht ist unter den griechischen Zyprioten weit 
verbreitet. Sie bildete sich in jenen Tagen, als der Kreml 
noch bereit war, die Unabhäng igke it Zyperns durch Waf
fenl ieferungen an die Streitkräfte des Erzbischofs Maka
rios selbstlos zu garantieren. Zwar kam es nicht 
dazu, weil die Anschlußpolitik des Kirchenfürsten alsbald 
vor aller Welt offenkundig wurde. Aber die Erinnerung 
an Moskaus Bereitwilligkeit, die "Unabhängigen" zu stüt
zen, hat in der Vorstellung der "Anschluß-Griechen" 
inzwischen Tatsachencharakter angenommen i denn ihre 
Gegner werden insgesamt verdächtigt, von den Sowjets 
Waffenlieferungen empfangen zu haben. Beweise hierfür 
gibt es nicht i jedoch für T ruppen- und Materialtransporte, 
die unter dem Schutz US-amerikanischer Flotteneinheiten 
von Griechenland nach Zypern gelangten. 

Unter dem unseligen Zwist haben bisher die türkischen 
Zivilisten am meisten gelitten. Zwar hat da~ entschlossene 
Eingreifen der Vereinten Nationen den bürgerkriegsähn
lichen Kämpfen vorerst ein Ende bereitet - in Famagusta 
ist seit sechs Monaten keine Bombe mehr deton iert! - i 
aber die Bevölkerung spürt, daß der scheinbar ausgetre
tene Brand unter der trügerisch ruhigen Oberfläche 
weiterschwelt. Tagtäglich hat man die Erdbunker, Splitter
schutzgräben und einen ganzen Katalog von Sicherheits
vorschriften vor Augen und lebt zwangsläufig in der 
Vorstellung, daß noch nichts entschieden ist. Denn fast 
alles - so behaupten die Türken -, was in der Altstadt von 
Famagusta an Lebensmitteln, Kleidung und Medikamen
ten fehlt, wird wie in Kr iegszei ten - dre ihundert Kilometer 
übers Meer! - aus der Türkei herangeschafft. 

Alle Lieferungen erreichten bisher anstandslos die be
dürftigen türkischen Familien. Dafür haben schon die 
längs der Hafenpier lässig auf ihren Luftmatratzen in der 
Sonne "badenden" UN-Soldaten gesorgt. Ihre schnee
weißen Schützen panzer und auffallend blau gestrichenen 
Stahlhelme veranlassen Griechen wie Türken gleicher
maßen, jedenfall s im Bl ickfeld der Posten nicht als Stären
fried vor dem wachsamen " Auge der W elt" zu erschei 
nen. Die Sanitätseinheiten der UN-Friedenstruppe be
schränken ihren Dienst keineswegs nur auf die Versor
gung von UN-Angehörigen, sondern w idmen sich in 
steigendem Maße auch der ärztlichen Betreuung kranker 
oder verwundeter Nichtkombattanten. Eine An zahl von 
Schutzräumen und Deckungsgräben in und außerhalb von 
Famagusta, die vorwiegend zum Schutz der Zivilbevölke
run~ meist in nächster Nähe kleiner Häusergruppen oder 
alleinstehender Gehöfte angelegt worden sind, scheinen 
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Bild 1: Schwedischer UN-Wachposten auf dem "Turm des Othello" 

über der türkischen Altstadt von Fomagusto 

mir unter Anleitung erfahrener UN-Pianiere entstanden zu 
sein . 

Griechischerseits wurde ich vor dem Besuch des türki 
schen Viertels mit Nachdruck gewarnt. Unmißverständlich 
bedeuteten mir meine Begleiter, daß ich Gefahr liefe, von 
den Türken niedergeschossen zu werden, falls ich die 
Altstadt besichtigen wolle. 

Wenig später jedoch stand ich unbehelligt vor dem 
Südosteingang der türkischen Enklave. Hinter Stachel
draht und Spanischen Reitern tauchten osmanische Wach
posten auf und begleiteten mich durch die Straßensperre. 
Beiderseits des Durchgangs sah ich Maschinengewehre, 

Bild 2: Schwedische UN -Soldaten in ihre n durch Stocheldraht gesicherten 
Unterkünfte n vor Famagus ta 

aber die Stellungen selber waren unbesetzt. Auf den 
Erdbunkern und Sal'ldsackbarrikaden wucherten Büschel 
weißer Margueriten, und zwischen den Sp litterschutzb len
den hatten Hundsveilchen und roter Mohn Wurze ln ge
schlagen. 

Vor seinem schwarzweißen Schilderhaus grüßte mich 
ein türkischer Gendarm in militärisch strammer Haltung 
und wünschte mir in bestem Englisch einen angenehmen 
Aufenthalt in der historisch interessanten Stadt. 

Von Radikalismus, Unrat oder gar Epedemien bemerkte 
ich ke ine Spur; im Gegenteil : einfach, aber sauber 
gekleidete Kinder tummelten sich unter Aufsicht dienst
freier Soldaten auf modernen Spielplätzen, andere ließen 
auf der Straße ihre hölzernen Kreisel tanzen. 

Den Domplatz und die hier einmündenden Gassen fand 
ich sorgfältig gekehrt, und wo im Verlauf des blutigen 
Sommers 1964 ein Gebäude zerstört worden war, hatte 
man die Trümmer geräumt und auf den unbebauten 
Grundstücken Ra senflächen und Blumenbeete angelegt. 

Die nun zum Ghetto gewordene osmanische Altstadt 
bietet ihren erwerbsfähigen Bewohnern so gut wie 
keine Verdienstmöglichkeit mehr. Die Versorgung des aus 
Angehörigen der ehema ls gesamtzyprischen Armee und 
Freiwilligen gebildeten Zivilschutz- und Verteidigungs
korps mit Unterkünften, Uniformen und warmen Mahl 
ze iten leisten die türkischen Frauen und Mädchen ohne 
Entgelt, ebenso wie die wenigen ursprünglich kommerzie ll 
aufgezogenen Produktionsstätten ohne Profit für die 
türki sch-zyp riot ische Notgemeinschaft arbeiten . 

Bild 3: Blick vom Alt.tadtring auf die "Bernino" (links) und die " Porto 
dei More" (im Hintergrund rechts). 

Die Männer, die noch im Hafen beschäftigt sind 
oder Arbeitsverträge griechisch-zypriotischer Firmen ZU 

erfüllen haben, werden von niemandem daran gehindert, 
morgens die Altstadt zu verlassen. Man begrüßt es sogar, 
daß sich immer wieder Bürger finden, die letzte Kontokte 
zu r griechischen Umwelt pflegen. Aber den Angehörigen 
stellt sich die bange Frage : " W erden die Männer heim
kehren?" Die Besorgnis der betroffenen Famili en ist nicht 
ohne Grund; denn die Führer der "Ghetto" -Türken wiesen 
mir glaubhaft nach, das zweiunddreiß ig Pendl er schon 
seit über anderthalb Jahren spurlos verschwunden seien. 
Es heißt, die Griechen hätten sie als Spione in einem 
Hafenschuppen erschossen; aber noch bleibe die 
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Bil d 4, Schwedische UN . So ldate n und Schütze n panzer vor dem Ein· 

schließungenring der türkische n Altstadl von Fomogus ta 

schwache Hoffnung, sie vielleicht einmal wiederzusehen. 
Von anderen hingegen wisse man genau, daß sie allei~ 
Wegen ihrer Volks zugehörigkeit verhaftet wurden und seit 
Monaten - ohne Aussicht auf ein Urteil ader ihre 
Entlassung _ im polizeilichen Gewahrsam der "Anschluß"· 
Griechen säßen. 

Ich dachte über die mir von den Griechen erst kurz 
ZUvor berichteten Greuel der Türken nach, als mir meine 
!ürkischen Gesprächspartner auf den Kopf zusagten, daß 
Ich he ll enischerseits gewiß von vier Griechen erfahren 
hätte, die in der Altstadt von Famagusta niedergeschos
sen worden seien. Jene lebten aber und erfreuten sich 
bester Gesundheit. Man werde mir bezeugen, daß ein 
griechischer Besucher der Altstadt sich hier ebenso unbe-

Bild 5, Spielende . Ghetto·.Kinder in der 1964 zum Te il zerstörten 

türkischen Alt stad t vo n Famagusta 

Fotos, Evo.Marie und Hartmut Sommer (5) 

hindert bewegen könne wie jeder andere Gast der 
türkischen Minderheit. Die Bestätigung hierfür und daß 
die Türken ihre militärischen und Zivilschutzanlagen nicht 
mit Geheimhaltung umgeben, ließ nicht lange auf sich 
warten. Auf dem Weg zum Hauptquartier des türkischen 
Widerstands traf ich auf T rink- und Löschwasserzapfstel
len, die niemand schützte, - auf Hinweisschilder für den 
Katastrophenfall, die leicht zu verändern oder zu ent
fernen gewesen wären, - auf Geräteschuppen ohne Schloß 
und Posten, die mich arglos ohne Anruf stumm passieren 
ließen. 

Immobile Schutzmaßnahmen scheint überhaupt nur die 
türkisch-zypriotische Bevölkerung getroffen zu haben, die 
mit einem 18prozentigen Bevölkerungsanteil gegenüber 
den 80 Prozent griechischer Zyprioten von vornherein 
nur in der Defensive aktiv bleiben kann und· oft, wie die 
Stadtbevölkerung, auf engstem Raum eingepfercht -
kaum Ausweichmöglichkeiten vor plötzlichen Feuerüber
fällen besitzt. 

Gegenüber der Porto dei Mare traf ich türkische 
Freiwillige vor ihrem Quartier beim Küchendienst. Ein 
junger Leutnant, der die Aufsicht führte, machte mich auf 
den venezianischen Löwen am " Meerestor" aufmerksam, 
der das Markus·Evangelium unter seinen Pranken fest 
verschlossen hält. "Das tut er nur in Kriegszeiten oder 
zuze iten drohender Gefahr", erklärte mir der Offizier, 
vermutlich - ohne sich seiner türkischen Vorfahren zu 
erinnern, die vierhundert Jahre zuvor die Mauern von 
Famagusta gegen die venezianischen Verteidiger unter 
Marcantonio Bragadino berannten und jenem Anlaß ge· 
geben hatten, als Symbol für die Kriegszeit und als 
Aufforderung zu erhöhter Wehrbereitschaft das trutzige 
Wappentier in Stein schlagen zu lassen. 

Aus den Worten des Leutnants klang unverhohlene 
Sehnsucht nach Frieden. Wenn er zur selben Stunde die 
hohe Porta dei Mare hätte öffnen können, wäre sein 
Blick auf ein blendendweißes Motorschiff gefallen, das in 
wechselndem Turnus mit seinen zwei Schwestern wöchent
lich einmal für zwölf Stunden das Symbol des Friedens 
aus der adriatischen Lagunenstadt dicht vor die Altstadt
mauern von Famagusta trägt. Am Schornstein des italieni· 
sehen Fünftausend-Tonners hätte er nämlich - von Grün
span überzogen - auf gelbem Grund das Emblem der in 
der Levante navigierenden "Adriatica"-Linie erblickt : den 
Löwen von Venedig, der das Evangelium Marci nicht 
verschlossen, vielmehr wie eine frohe Nachricht weit 
geöffnet hält. Der Text der Botschaft "Frieden sei mit 
Dir" ist auch aus v ierz ig Metern Entfernung noch gut zu 
lesen; und weiter isfs nicht zwischen der Porto dei Mare 
und der am Quai von Famagusta ankernden " Bernina". So 
dicht hat sich der Friede hier den Türken Zypern schon 
genähert! 

--- ------------------------------------------------, 

In Leinen gebundene Jahresbände können ob Jahrgang 1952/ 53 - 1965 

zum Preis von je DM 39, -, zuzüglich Versandkosten, geliefert werden 

ZIVILSCHUTZ-VERLAG Dr. Ebeling KG 54 Koblenz Postfach 2224 

--------------------------------------------------------------------------~ 
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Organisation und technischer Stand des Feldsanitäts
wesens sind heute nicht nur für den militärischen Bereich 
von Interesse, sondern auch für den Zivilschutz. Auch der 
Zivilschutz muß sich angesichts des Kriegsbildes, das 
keinen wesentlichen Unterschied mehr macht zwischen 
Front und Hinterland, zwischen Streitkräften und Zivil
bevölkerung, auf ähnliche Aufgaben wie das militärisch e 
Sanitätswesen einstellen. Er muß sich darauf vorbereiten, 
auf dem Schlachtfeld der Angriffe aus der Luft auf die 
Wohngebiete, wo die friedensmäßigen Einrichtungen des 
Sanitätswesens weitgehend zerstört sind, wo kaum noch 
feste Bauten erhalten bleiben und die allgemeine Versor
gung mit lebenswichtigen Dingen unterbrochen ist, die 
dort in großen Mengen angefallenen Ver letzten zu ver
sorgen. 

Angesichts dieser ungeheuer schwierigen Aufgabe muß 
sich der Zivilschutz selbstverständlich laufend über den 
neuesten Stand des Feldsanitätswesens orientieren. Neu
eru ngen auf militärischem Gebiet müssen daher stets 
beobachtet und verfolgt werden. Wir möchten unsere 
sachkundige und fachlich interessierte Leserschaft hier mit 
einer beachtenswerten Neuerung auf diesem Gebiet 
bekannt machen. 

Das M.U.S.T.-Lazarettsystem der U.S. Army 

Vor kurzem ist die amerikanische Armee mit einem neuen 
transportablen Feldlazarettsystem, genannt M .U.S.T. 
(Medical unit selfconta ined tran sportabl e), auf europä
ischem Boden an die Offentlichkeit getreten. Fachleute 
haben dieses Lazarettsystem als die größte Revolution im 
Feldlazarettwesen seit den Kriegen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Zum ersten Mal wurde 
ei ne Lazarettausrüstung konstruiert, die voll beweglich ist, 
keinerlei feste Bauten am Einsatzort voraussetzt und 
dennoch eine Behandlung und Versorgung der Verwunde
ten ermöglicht, welche sich mit der in einem modernen 
Krankenhausbau durchaus messen kann . Auch wer es 
nicht liebt, in Superlativen zu sprechen, muß nach einer 
Besichtigung des M .U.S.T. -La za rettes zu dem Schluß kom
men, daß damit eine neue Ära im Feldsanitätswesen 
begonnen hat. 

Revolution 

im Feldsanitätswesen 

Ein neuartiges amerikanisches Lazarettsystem 

Von H. C. Weiler-Mayen 

Bild 1 , Ein 4OO· Betten-Feldlazarett, System M. U. S . T., 
in ei ner Winterl andschaft . 

Der bisherige technische Stand 

Nach dem bisherigen technischen Stand des Feldsanitäts
wesens war das Zelt die einzige wirklich bewegliche 
Unterkunft. Die Fachleute des militärischen Sanitäts
wesens waren sich bisher einig, daß zu einem Feldlaza
rett gewöhnlich feste Bauten Voraussetzung sind. Opera
tionen - der Laie verwechselt damit oft schon chirurgi 
sche Eingriffe bei der ärztlichen Ersthilfe - sind demnach 
als Ausnahme in Zelten nur zu vertreten, wenn sich 
keinerlei andere Möglichkeiten bieten. Die Sterblichkeits
ziffern bei Operationen in Zelten müssen naturgemäß 
hoch sein, da ein Zelt kaum staubfrei, erst recht niemals 
so keimfrei gehalten werden kann wie ein Raum im 
festen Gebäude. Die raumklimatischen Verhältnisse 
werden in Zelten weitgehend von den äußeren Witte
rungsverhältnissen beeinflußt. Dadurch wird die Verwend
barkeit von Zelten für Lazarette bei sehr hohen und bei 
niedrigen Außentemperaturen sehr fragwürdig. Im militä 
rischen Einsatz mußte daher stets versucht werden, die 
Feldlazarette, d. h. die Einrichtungen, wo die Schwerver
wundeten operiert und der sogenannten ärztlichen End
versorgung zugeführt werden können, in festen Gebäu
den oder doch mindestens in Baracken unterzubringen. 
Die dazu notwendige medizinische und technische Ein 
richtung konnte in Kisten und mit Fahrzeugen transpor
tiert werden. Die Verwendung von Zelten beschränkte 
sich in der Regel und nach Möglichkeit auf die Verbands
plätze und Hauptverbandsplätze, wo die Verwundeten 
normalerweise nur soweit behandelt werden können, daß 
man sie weiter zum Feldlazarett transportieren kann. 
Unter dieser Einschränkung sind auch die Operationen zU 
sehen, die bereits auf herkömmlichen Hauptverbandsplät
zen durchgeführt wurden, weil die ärztlichen Befunde 
befürchten ließen, daß die betreffenden Verwundeten 
sonst das Feldlazarett nicht mehr lebend erreichen, und 
man wenigstens eine geringe Chance wahren wollte. Im 
übrigen kann sich die übliche Behandlung auf Verbands
bzw. Hauptverbandsplätzen nur auf die allernotwen
digsten Eingriffe beschränken, um die Verwundeten rela 
tiv transportfähig zu machen . 



Weiler, Revolution im Feldsanitätswesen Zivilschutz Heft 6 205 

Die Schwierigkeiten des Verletztentransportes 

Bei dem bisherigen technischen Stand des Feldlazarett
wesens ergab sich also fast stets die Notwendigkeit, die 
Verwundeten noch vor ihrer endgültigen ärztlichen Ver
sorgung, d. h. in der Regel vor der ordnungsgemäßen 
Operation, über beträchtliche Strecken zu transportieren. 
Schon im Frieden ist z. B. der Transport von Unfallverletz
ten zum Krankenhaus das Schreckgespenst der Unfall
mediziner. Die Sterblichkeitsquoten auf feldmäßigen 
Transporten waren entsprechend ziemlich hoch. Die Ame
rikaner fanden in Korea erstmals einen Weg, die Zeit
dauer und Gefahr des Verwundetentransportes erheblich 
Z·u mindern, indem sie über 12000 ihrer Verwundeten 
mit Hubschraubern vom Kampffeld auf die Hauptver
bandsplätze und in die Lazarette flogen. Diese Methode 
dürfte aber in einem ausgedehnteren Krieg mit militäri
schen Verbänden von großer Stärke, wie man ihn z. B. im 
2. Weltkrieg im Osten erlebte, ihre Grenzen haben. Das 
M.U.S.T.-System ermöglicht es nun, die Behandlungsein
richtungen eines hochmodernen Lazaretts in kürzester 
Zeit dorthin zu bewegen, wo Verwundete anfallen. Der 
Lazarett-Typ kann in nächster Nähe der Kampfzone und, 
Wenn sich die Kampftruppen vorwärts bewegen, sogar 
auf dem Kampffeld selbst aufgebaut werden und in 
Aktion treten. 

Leichtbauweise und vielseitige 
Transportfähigkeit 

Das M.U.S.T.-Lazarett wurde bezeichnenderweise von der 
Tochtergesellschaft eines amerikanischen Luft- und Raum
fahrtkonzerns für die US-Army entwickelt. So konnten die 
neuesten Erkenntnisse der modernen Leichtbauweise, ver
bunden mit den Fortschritten der Isolierungstechnik, ange
wendet werden. Alle Teile wurden unter dem Gesichts
punkt möglichst vielseitiger T ransportfäh igkeit konstruiert. 
Man ging davon aus, daß alle einzelnen Grundbauele
mente sowohl mit normalen 2,5 t-Lkw der Armee als auch 

Bild 3 : Teile des M.U.S.T.
L<l~aretts in der Au~bauphose . 
Vorne in der Mitte wird eine 
aUfblasbare Halle ausgelegt. 
Rechts stehen zwei Maschinen
aggregate, links zwei Kasten
bauten. In der Mitte hinten ein 
k.as.tenbou aufgeprotzt. 

Bild 2: Alle Bauelemente des M.U.S.T. possen auf den Standard-Lkw 
2,5 t der US-Army ·und können von mittelschweren Hubschraubern als 
Außen lost geflogen werden. 

mit mittleren Hubschraubern von max. 3,7 t Tragfähigkeit 
transportierbar sein mußten. Abmessungen und Gewichte 
mußten sich in den gesteckten Grenzen halten. Unter den 
Aspekten moderner Bewegungskriege und der weltweiten 
Verpflichtungen der USA wurde volle Lufttransportfähig
keit verlangt. Das bedeutet, daß die Bauelemente einmal 
den Abwurf mit Lastenfallschirmen aushalten müssen. 
Zum anderen mußten sie auch geeignet sein, die seit 
kurzem praktizierte Art des Lastabsetzens von Paletten 
aus tieffliegenden Flugzeugen ohne Landung und Fall
schirm schadlos zu überstehen. Sie sind deshalb für 
Stoßbeschleunigungen von nicht weniger als 30 g ausge
legt worden. 
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Bild 4 : Kostenbau mit vorgebau tem W indfang, als Operationssaal eingerichtet. 

Drei Grundbauelemente 
Dos M .U.S.T. -System besteht aus nur drei Grundbauele
menten, nämlich einem kostenartigen Raum mit festen 
Wänden und ausklappbaren Seitenteilen, einer aufblas
baren Holle aus gummierter Kunstfaser und einem Ma 
schinenaggregat. Diese Grundbauelemente können in 
beliebiger Zahl zu Sanitätsanlogen zusam mengesetzt 
werden, von kleinen Truppen -Sanitätsstatianen bis zum 
Voll -Lazarett mit 400 Betten. Zu einem 400-Betten -Lazarett 
mit Quartieren für dos gesamte medizinische, Verwal 
tungs- und Betriebspersonal gehören z. B. elf Kastenbau
ten , 30 Hollen und neun Maschinenaggregate. Diese 
können z. B. auf 35 Standard-Lkw der US-Army transpor
tiert werden. Die Elemente können ober auch zum Teil 
mit Protzen versehen und als Anhängelosten gezogen 
werden, so daß insgesamt sogar nur 18 Lkw mit 17 
Anhängelosten ausreichen würden . Dos Auf- und Abladen 
auf die Standard-Lkw erfolgt mit Handwinden, die on der 
Pritsche eingehängt werden. 

Das Kastenbauelement 
Die Auftraggeber und die Konstrukteure gingen davon 
aus, daß ein Feldlazarett, welches die Verwundeten mit 
fast friedensmäßigem Niveau behandeln soll, auf Räume 
mit einer gewissen baulichen Festigkeit nicht verzichten 
kann. Mon entwickelte dazu einen wetterfesten Kasten
bau aus Wänden von co. fünf cm Dicke, die in der vom 
Flugzeugbau her bekannten Wobenbauweise aus Kunst
stoff und Aluminium hergestellt werden und bei hoher 
Festigkeit sehr leicht sind. Dos Mittelteil hot eine Grund
fläche von 3,65 m Länge und 2,13 m Breite. Zwei 
ausklappbore Seitenteile hoben die Breite von 1,67 m, so 
daß aufgebaut ein Raum von 5,46 x 3,65 m Außenabmes
sungen entsteht. Der Innenraum ist 19,15 qm groß mit 
einer lichten Höhe von 2,20 m. Sechs Mann können den 
Kostenbau in etwa 30 Minuten auskloppen und betriebs
fertig herrichten. 
Der Kostenbau ist je noch Zweckbestimmung eingerichtet, 
so z. B. als Operationssaal, Schockbehandlungsraum, 
Feldapotheke, Labor, Versorgungsstation, Röntgenraum 
oder zahnärztliche Station. Beim Transport befindet sich 
die gesamte Inneneinrichtung jeweils im Mittelteil. Dazu 
gehören auch Betriebsmittel für 24 Stunden ununter
brochenen Betrieb. Je noch Ausstattung hot der Kasten
raum ein Gewicht von 1815 bis 3180 kg . 

Zu jedem Kostenraum gehört ein Windfang. Die Räume 
können ober auch zu größeren Behandlungstrakten an
ei nandergesetzt und wetterfest verbunden werden. Die 
Anlogen für die Versorgung mit elektrischem Strom, 
Warm- und Koltwasser sowie Luft zur Raumklimatisi erung 
durch dos Maschinenaggregat sind fest eingebaut. Der 
Raum ist praktisch dicht gegen Eindringen von radioakti 
vem Niederschlag, chemischen Kampfstoffen usw., wenn 
gefilterte Klimaluft zugeführt wird . Bei Einrichtung als 
Operationsraum ermöglicht eine besonders eingebaute 
Batterie die Fortsetzung des Betriebes bei Stromausfall. 

Die aufblasbare Halle 
Die aufblasbore Holle dient vornehmlich als Krankensaal 
und Unterkunft für dos Lazorettpersonal, ist ober auch als 
M eh rzweckraum für verschiedene Funktionen geeignet. 
Sie ist foltbar. Ihre Wände und Decken sind noch Art der 
berühmt-berüchtigten englischen Nissenhütten-Barocken 
in Form einer halben Röhre gestaltet. Die Außenhaut ist 
in zahlreiche hohle Segmente zerteilt und besteht aUS 
doppeltem Kunstfasergewebe mit Beschichtung aus syn 
thetischem alterungsbeständigem Gummi. Die Holle wird 
durch Druckluft getrogen, die in die Hohlräume der 
Außenhaut geblasen wird . Falls einzelne Segmente durch 
Beschäd ig ung, Beschuß oder sonstige Ausw irkungen un
dicht werden, holten die benachbarten Kammern die Luft, 
so daß die Tragfähigkeit der Konstruktion nur unwesent
lich beeinträchtigt wird. Die Halbröhre besteht aus vier 
Teilstücken, die untereinander und mit den Kopfstücken 
durch eine Art von Reißverschlüssen und Schnallen ver
bunden werden. Der Boden wird mit Isoliermatten ausge
legt, die ebenfalls mit der tragenden Röhre dicht verbun 
den werden. Die aufgeblasene Holle ist mit vorgebauten 
schleusenartigen Windfängen versehen und ebenso wie 
der Kostenraum praktisch dicht. Sie wird zusätz lich durch 
Seile verankert und ist für eine Schneelost von 48,8 kg /qrn 
sowie Winddrücke bis zu 129 km/h konstruiert. 
Die Stützluft in der Außenhaut dient nicht unmittelbar 
zur Klimatisierung der Holle. Sie trägt jedoch sehr zur 
Wärmeisolierung des Innenraumes bei. Die Klimatisierung 
des Halleninnern wird durch Warm- oder Kühlluft be
wirkt, die durch einen großvolumigen Kanal im Scheitel 
der Holle verteilt wird. Dos ist wirtschaftlicher als eine 
unmittelbare Temperierung der Stützluft, die dann ständig 
umgewäl zt werden müßte und zu großem Wärmeverlust 
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Bi ld 5: Blick in das Inn e re ei nes Ope rat io nssaal es . Bei m Tran sport 
befi nde t s ich d ie gesa mte Einrichtung im Mittelteil. 

an der Außenseite ausgesetzt wäre . Die Halle hat außer
dem eingebaute elektrische Leitungen sowie Warm- und 
Kaltwasserversorgung. 
Zum Transport findet die aufblasbare Halle samt der 
Einrichtung, also einschließlich der Betten, in einer Kiste 
von 3,65 m Länge, 1,07 m Breite und 2,08 m Höhe Platz, 
von denen zwei auf einen Standard-Lkw passen. Das 
Transportgewicht beträgt nur 1815 kg . Aufgerichtet hat 
sie eine Länge von 15,85 m und eine Breite von 6,10 m. 
Sie bietet Raum für 20 Krankenbetten und entsprechende 
Pflegeeinrichtungen. Sechs Mann können sie in etwa 30 
Minuten betriebsfertig aufstellen. 

Das Maschinenaggregat 

Das Herz des Maschinenaggregats ist eine Gasturbine 
von ca . 350 Wellen-PS Leistung, die als notwendige 
Kraftquelle für eine Reihe von Generatoren, Pumpen, 
Klimaeinrichtungen usw. dient. Sie kann mit verschiede
nen Kraftstoffen wie Dieselöl, Petroleum, Kraftfahrzeug 
und Flugbenzin betrieben werden. Das Maschinenaggre
gat versorgt die Kastenbauten und Hallen mit allen 
erforderlichen Formen von Energie. Es liefert 10 kW 
elektrisch en Strom von 60 Hz, 90 kW Strom von 400 Hz 
und schafft eine Heißlufterzeugung von max. 208000 
kcal /h bei -54 Grad Celsius Außentemperatur. Der Warm-

Bld 6 : Dieser Kostc nbou is t a ls Verso rgun gss ta ti o n d er O pero tion s
abtei lun g ei ngericht e t m it Ste rili satore n, Wa schmasch ine n , Wö sch e
trockne r und Vorrat sschrö nke n . 

Bild 7 : Au fricht e n ei ner Halle . Am Bode n die Druckluftleit'ungen mit 
Schnellkuppl ungen . 

wa sserteil leistet 15100 kcal/h. Die Kühlleistung beträgt 
70 kW. Ferner wird Druckluft für die Au fblasehallen 
erzeugt und Kaltwasser gefördert. Die Abgaswärme wird 
zur Dampferzeugung für Steril isat ion und andere Zwecke 
genutzt. Ein Aggregat genügt in der Regel für eine 
Gruppe von vier Hallen oder sechs Kastenbauten, darun
ter eine Einheit mit hohem Energieverbrauch, wie z. B. 
Röntgenstation oder OP-Raum. Die Klimatisierung aller 
angeschlossenen Räume ist ausg elegt auf Außentempera 
turen von - 54 Grad bis + 60 Grad Celsi us. 
Der ganze Maschinen komplex ist in einem schall
dämpfenden w etterfesten Gehäuse von 2,74 m Länge, 
1,83 m Breite und 2,19 m Höhe untergebracht. Das ganze 
Aggregat wiegt mit Kabeln und Leitungen 1720 kg . Die 
Bedienung und Wartung soll verhältnismäßig einfach 
sein. Als Betriebsstoff wird nur Kraftstoff für die Turbine 
benötigt. Für den Wasserkreislauf ist allerdings Frisch 
wasser zuzuführen. 

Hoher Aufwand für große Leistung 

Der technische Aufwand für das M .U.S.T.- La zarett isl 
zweifellos relativ hoch . Die Anschaffungskosten werden 
demgemäß ebenfalls beträchtlich sein . Genaue Kosten
angaben sind naturgemäß nicht erhältlich. Sie könn en nur 
auf bestimmte Serien kalkuliert werden, wobei von Bedeu
tung ist, inwieweit die Entwicklungskosten berücks icht igt 

Bild 8 : In neres einer aufb la sbore n H a ll e , d ie h ier 0 15 Kra nkensoal 
die nt. Die neua rt ige n Klappbe tt e n ne hm e n be im Tra nsport nur geringen 
Raum ein . 
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werden müssen. Doch scheint der Aufwand nicht allein 
seine Ursache in der hierzulande oft bespöttelten Kom 
fort-Sucht der Amerikaner zu haben, sondern mindestens 
ebenso in wirtschaftlichen und militärmedizinischen Erwä
gungen. Die Konstrukteure und Fachleute der US-Army 
weisen darauf hin, daß man angestrebt habe, die Arbeits
bedingungen für das medizinische Personal so günstig 
wie möglich zu gestalten, um es dadurch zu möglichst 
großen Leistungen zu befähigen. Das M.U.S.T.-System sei 
darauf angelegt, einer möglichst großen Zahl von Ver
wundeten die bestmögliche Behandlung zu gewähren 
Von keinem bisher bekannten Feldlazarettsystem könn e 
man auch nur entfernt ähnlich hohe Leistungen, etwa 
gemessen an der Zahl der Operationen in 24 Stunden, 
mit solchem Sicherheitsgrad erwarten. In jedem behelfs
mäßig hergerichteten Gebäude würde es z. B. schon 
Schwierigkeiten bereiten, alle Einrichtungsgegenstände 
des M.U.S.T.-Systems überhaupt zu installieren, während 
sie sich hier am günstigsten Platz befinden und die 
höchste Ausnutzungsquote ermöglichen. Der Erfolg der 
ärztlichen Bemühungen wird zudem nicht unbeträchtlich 
verstärkt durch die günstige Klimatisierung der Räume, 
die dem Verwundeten manche physische Belastung wie 
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit erspart und dem Körper die 
besten Umweltbedingungen zum Oberleben bietet. So 
gesehen erscheint das neue Feldlazarettsystem erheb lich 
wirtschaftlicher, als es auf den ersten Blick den Anschein 
haben mag. 

Wichtigster Vorteil: 
Uneingeschränkte Beweglichkeit 

Als einer der wichtigsten Vorteile muß die praktisch 
uneingeschränkte Beweglichkeit betrachtet werden. Durch 
sie ist es vor allem leichter, die Probleme der Sanitätsver
sorgung an Schwerpunkten zu lösen. Will man mit orts-

Bild 9, Schemazeichnung des 
Mo sch i nenag g regates. 

1. Dampf,abführscharnstein, 

'1. T urbinen -Abgasleitung, 

3. Kühlgebläse, 

4. Kompressoren d . Kühlanlage, 

5. Kondensatoren , 

6. Schalttafel, 

7. BetriebsstoHtonk, 

8. Elektrische Botterie , 

9. Niederfrequenzgenerator, 

10. Hochfrequenzogenerotor, 

11. Gasturbine, 

12. Wasserpumpe, 

13 . Elektrische Stromabnahme, 

14 . Heißwasserboiler, 

15 . Wasserl e i tu ng so ns ch I üsse , 

16. Tonks für Kühlflüss igke it, 

17. Ve rdampfer-Gebläse , 

18. Verdompfer, 

19. Wassererhiner, 

20 . Lufterhiner, 

21. Hei z kärpe r, 

22 . Abgänge für Klim o ·Luft. 

Alle Photos Werksphotos ode r 
solche der US ·Army, mit Geneh . 
migun g zur Veröffentlichung . 

festen oder schlecht beweglichen Lazaretteinrichtungen 
dem Bedarf an Schwerpunkten entsprechen, so führt die 
Planung unweigerlich zu einem dichten Netz einer großen 
Zahl von Einrichtungen. Trotzdem ist ein umfangreiches 
Transportsystem für die Verwundeten zu den La zaretten 
erforderlich mit allen Risiken, die solche Transporte unter 
schwierigen Bedingungen für die Betroffenen mit sich 
bringen. 

Ein hochgradig bewegliches System kommt daher mit 
einer geringeren Anzahl von Lazaretteinheiten aus, die 
nach Bedarf schne ll an die Brennpunkte geworfen werden 
können. Die Risiken des Verwundetentransportes werden 
verringert. Wird die Verlegung des beweglichen Lazaretts 
an einen neuen Schwerpunkt notwendig, so ist es erheb
lich einfacher und mit weniger Risiken verbunden, die 
bereits ordnungsgemäß behandelten und versorgten Ver
wundeten in entferntere ortsfeste Lazarette zu über
führen. 

Ein neuer Maßstab 

Das M.U.S.T.- Lazarettsystem ist zwe ife llos ein bedeuten
der Fortschritt auf dem Gebiet des Feldlazarettwesens. Es 
eröffnet insbesondere neue einsatztaktische Möglichkei
ten. Es setzt aber auch einen neuen Maßstab, an dern 
künftig die überkommene Ausrüstung des Feldsanitäts
wesens ebenso gemessen werden wird wie ähnliche 
Neukonstruktionen, für die sich bereits in anderen Lön 
dern die ersten An zeichen zeigen. Es bleibt zu hoffen, 
daß auch der Zivilschutz teilhaben wird an diesern 
Fortschritt und nicht auf die Dauer zu der Rolle des 
neidvollen Zuschauers verurteilt wird, die er zur Zeit noch 
spie len muß. Die Stärke des Zivilschutzes höngt nicht 
allein von der Zahl seiner Helfer und deren Will e zurn 
Helfen ab, sondern auch von der Güte seiner Ausrüstung· 
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ABC-Abwehr 

Feststellung, Ortung und Energiewertbestimmung von Kernwaffendetonationen 

H.-J. Hardt, A. Rudloff 

Es wird ein Verfahren beschrieben, das es ermöglicht, 
Kaliber und Ort einer Kernwaffendetonation in Boden
nähe mit hinreichender Genauigkeit zu messen. Für die 
Feststellung und Kaliberbestimmung wird der charakteri 
stische Verlauf der thermischen Strahlung verwendet, 
während zur Ortung die Laufzeit der Druckwelle heran
gezogen wird . 

A. Allgemeines. 

Die Forderung nach einer einwandfreien Orts- und Kali 
berbestimmung einer Kernwaffendetonation ergibt sich 
aus der Notwendigkeit, ihre wahrscheinlichen Auswirkun 
gen auf die Bevölkerung sowie auf Verkehrswege, Ver
sorgungsbetriebe und sonstige lebenswichtige Einrichtun
gen möglichst schnell und sicher abzuschätzen und auf 
dieser Grundlage erste Hilfs- und Schutzmaßnahmen in 
die Wege zu leiten. Das gilt insbesondere für Detonatio
nen mit Bodenberührung, da eine rechtzeitige Fallout
Warnung eine wesentliche Voraussetzung für die Wirk
samkeit der im radioaktiven Niederschlagsgebiet vorhan 
denen Strahlenschutzeinrichtungen ist. 

Von einem derartigen Meß- und Ortungsverfahren muß 
gefordert werden, daß es möglichst objektive Informatio
nen liefert. Beobachtungen von Augenzeugen sind auch 
als Grundlagen für erste Maßnahmen nur bedingt ver
Wendbar, da sie ihrer Natur nach stark subjektiv beein
flußt sind und daher die Gefahr besteht, daß spätere 
und objektivere Feststellungen zu einer wesentlich ande
ren Beurteilung der Lage und damit der zu veranlassenden 
Maßnahmen führen wird. 

Es muß daher ein rein technisches Verfahren angewendet 
Werden, das geeignet ist, jederzeit eine Kernwaffendeto
nation als solche zu erkennen sowie ihren Ort und Ener
giewert zu bestimmen und zu registrieren. Das Verfahren 
muß automatisch erfolgen, d. h. unabhängig von jedweder 
Bedienung durch Personal im Augenblick der Detonation. 
Einem derartigen Verfahren können folgende Waffenwir
kungen als Meßgrundlage dienen : 

Druckwirkung, 

thermische Strahlung, 

Radiostrahlung und 

Initialstrahlung, 

wobei die letztere wegen der geringen Reichweite nur 
Untergeordnete Bedeutung hat. 

Es soll im folgenden ein Verfahren vorgeschlagen und 
Zur Diskussion gestellt werden, das die beiden erstge
nannten Waffenwirkungen ausnutzt, wobei zur Feststel
lung einer Kernwaffendetonation und zu ihrer Energie
wertbestimmung die thermische Strahlung und zur Orts
bestimmung die Laufzeit der Druckwelle verwendet wird. 

B. Feststellung und Energiewertbestimmung einer 
Kernwaffendetonation. 

Zur Feststellung einer Kernwaffendetonation in der bo
dennahmen Atmosphäre läßt sich der zeitliche Verlauf der 
Intensität der thermischen Strahlung ausnutzen. In Abb. 1· 
ist allgemein für eine W kt-Detonation die Intensität I 
der thermischen Strahlung als Funktion der Zeit aufge
tragen. Man sieht, daß sich die thermische Strahlung aus 
2 Impulsen zusammensetzt : einem ersten, sehr kurzzeitigen 
Impuls energiereicher Strahlung im ultravioletten bis 
sichtbaren Spektralbereich, der etwa 1 Prozent der ther
mischen Energie transportiert, folgt ein zweiter, wesentlich 
längerer Impuls. Beide Impulse sind durch ein Intensitäts
Minimum, das seine Ursache in der Ausbildung einer 
heißen Stoßfront hat, deutlich voneinander getrennt. Diese 
charakteristische Impulsfolge ermöglicht die Feststellung 
einer Kernwaffendetonation , d. h. ihre Erkennung bzw. 
Unterscheidung von anderen mit Licht- und Druckeffekten 
verbundenen Ereign issen, so daß Fehlalarmierungen mit 
großer Sicherheit ausgeschlossen werden können (siehe 
hierzu Abschnitt D). 

Die thermische Strahlung kann zugleich auch zur Bestim
mung der Detonationsenerg ie W herangezogen werden. 
Hier läßt sich die Gesetzmäßigkeit ausnutzen, daß der 
zeitliche Verlauf der thermischen Strahlung der Wurzel 
aus W proportional ist. Das gilt insbesondere auch für die 
Zeitpunkte des Maximums des zweiten Impulses und des 
Minimums zwischen den bei den Impulsen. 

Für sie gilt (vgl. Abb. 1): 

(1) 

(2) tmin 

0,032 . 11 W sec 

0,0025 . 1I W sec 

(W .in kt) 

Es liegt daher nahe, die Bestimmung der Detonations
energie auf eine Zeitmessung - etwa die Messung des 
Zeitintervalls zwi schen tmax und tmin - zurückzufüh ren. 
Hierfür erhält man aus den GI (1) und (2) 

(3) M = tm3 , - tmin = 0,0295 . 11 W 

und daraus die gesuchte Detonationsenergie : 

(4) W = 1,15 . HP . M! 

C. Ortsbestimmung. 

Bei bekannter Detonationsenergie W läßt sich jetzt d ie 
Bestimmung des Ortes (Boden-Nullpunkt und Höhe) einer 
Kernwaffendetonation mit Hilfe von Laufzeitmessungen 
der Druckwelle vornehmen. 

• e nlnommen aus . The Effe cts of Nuclear Weapons', April 1962, 
S. 45 und 359 



210 Hardt, Rudlall, Feststellung, Ortung und Energiewertbestimmung van Kernwallendetonationen Zivilschutz Heft 6 

ca! 

cm2s 

o ,5 

o ,4 

0,3 

I 
rw für r = 10 km 

/' "' I 

/ 
\ 

"" 0,2 

/ ~ ............... 0,1 1I -io-. 

0 
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0.1 5 

- t 
fW 

Abb. 1: Intensität der t.hermi · 
sehen Strahlung als Funktion 
der Zeit. W = Energiewert der 
Detonation . 

Im Gegensatz zur thermischen Strahlung, die sich mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, alsa praktisch momentan 
am Meßort eintrifft und damit den Zeitpun,kt der Detona
tion festlegt, pflanzt sich die Druckwelle mit endl,icher Ge
schwindigkeit fort. Sie gelangt daher um so später z um 
Meßort, je weiter dieser von der Detonation entfernt ist. 
Dieser Umstand ermöglicht es, den Abstand zur Detonation 
durch eine Messung der Laufzeit der Druckwelle zu bestim
men, wenn noch deren Fortpflanzungsgeschwindigkeit be
ka nnt ist. Diese ist anfänglich nicht konstant, sondern hängt 
sowohl vom Energiewert W und dem Abstande r z ur 
Detonation ab und geht später - etwa in einer Entfernung 

r ~ 1 . 311 W km ( W in kt) - in d ie normale Schall
geschwindigkeit (330 m/sec) über (Abb. 3). 

Aus Abb. 3 läßt sich der Zusammenhang zwischen der 
Laufzeit der Druckwelle, der Detonationsenergie Wund 
dem Abstand r zum Detonationsort ableiten. Er ist in 
Abb. 4 aufgetragen. Der Gebrauch der Abb. 4 sei an 
einem Beispiel erläutert : Von einer Meßstelie sei die 
Detonationsenergie W = 10 Mt = 10000 kt und eine 
Laufzeit der Druckwelle t = 32,4 sec gemessen worden. 

Man berechnet zunächst !l 11 W = 21,55 und sucht den 

Wert tfl 11 W = 1,5 auf der Abszisse der Abb. 4 auf. 

Al s zugehörige n Ordinatenwert findet man r/3 11 W = 
0,7, so daß r = 15 km der gesuchte Abstand zur Detona
tion ist. 

Für eine Ortsbestimmung (Koordinaten des Bodennull
punktes und der Höhe) der Detonation genügt jedoch 
eine einzelne Meßstelie nicht, denn sie kann lediglich 
feststellen, daß die Detonation irgendwo auf einer Kugel
fläche mit dem gemessenen Abstand r als Radius um 
ihren Standort erfolgt sein muß. Um eine Ortsbestimmung 
vornehmen zu können, muß die Detonation von minde
stens 3 Meßstelien beobachtet und registriert worden sein. 
Die Ortsbestimmung kann dann entweder grafisch oder 
rechnerisch erfolgen. 

a) Grafische Lösung: 

Man schlägt auf einer Karte um jede Meßstelie einen 
Kreisbogen mit dem gemessenen Abstand als Radius 
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Abb . rJ. : Zur Bestimmung der Detona tionsenergie Wal s Funktion der 
Zeitd iffer e nz zwischen Maximum und Minimum der thermischen Stroh· 
lungsini'ens ität. 
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(Abb. 5). Die Kre ise überschneiden sich, so daß der Bo
dennullpunkt in dem allen Kreisen gemeinsamen Flä
chenstück liegt. Eine korrekte geometrische Ermittlung 
des Bodennullpunktes ist zwar nicht möglich, doch läß t 
sich zeigen, daß er der Kreislinie mit dem größten 
Radius am nächsten und von der Kreislinie mit dem 
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Abb. 3: Abhäng igkeit der 
Schallgeschwindigkeit vom De
tonationsabstand. 

kleinsten Radius am weitesten entfernt liegen muß, 
wodurch er recht genau lokalisiert werden kann. Die 
Detonationshöhe findet man schließlich wie folgt : Man 
zeichnet die Verbindungslinie von einer der M eßstelien 
zum Bodennullpunkt, von dem aus man im rechten 
Winkel eine Gerade bis zum Schnittpunkt mit dem 
zugehörigen Kreis abträgt. Die Länge dieser Geraden 
gibt direkt die Detonationshöhe h an (vgl. Abb. 5). 
Zur Kontroll e kann das gleiche Verfahren für die an
deren Meßstelien wiederholt werden_ 

y 

III 
30 

20 

10 

II 

o 10 20 30 X 

Abb . 4 : Zur Bestimmung des Detonationsabstandes als Funktion der 
Ankunftszeit der -Dru ckwelle für eine LuHdetonotion vom Enprgiewert W . 
(------ für konstonte Schallgeschwindigkeit zu m Vergleich .) Abb . 5: Beisp ie l für die graphische Ermittlung des Detonotionsortes . 
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b) Rechnerische Lösung : 

Man stellt für jede Meßstelie eine Gleichung der Form 

(5) (x - Xi)" + (y - Yi)2 + h2 = ri 2 

(6) 

auf. Hier bedeuten x, y die gesuchten Koordinaten des 
Bodennullpunktes, h die Detonationshöhe, Xi, Yi die 
bekannten Koordinaten der i-ten Meßstelle und r; den 
von ihr ermittelten Abstand zur Detonation. 

Die gesuchten Werte x, Y und h lassen sich dann aus 
jeweils drei Gleichungen (i = 1, 2, 3,) ei ndeut1ig bestim 
men. Man erhält 

k l (Y2-Y3) + k2 (Y3-yt) + k3 (YI-Y2) 
------

Xl (Y2 - Y3) + X2 (YH - yt) + X:l (Yl - Y2) X = 2 

Die y-Koordinate des Bodennullpunktes erhält man, 
indem man in GI (6) die Xi und Yi gegeneinander 
vertauscht. Sind x und y berechnet, so findet man die 
Detonationshöhe h durch Einsetzen in eine der Gin 

(5), z. B. die erste: 

Für das in Abb. 5 gezeichnete Beispiel wurden folgende 
Daten angenommen : 

M eßste lle 1 : Xl = 3 ; Yl = -4 ; gem. Abstand rl = 26 

M eßs telle 2: Xi = 31 ; Y2 = 6,6 ; gern. Abstand r2 = 22 

M eßste lle 3 : X:j = 11,2 ; Y~ = 31 ; gern. Abstand r3 = 15 

Mit diesen Werten erhält man aus den Gin (6) und 

(7) für die Koordinaten des Detonationsortes : 

X = 14 ; Y = 18,3 ; h = 7,6 

(Alle Angaben in km). 

D. Diskussion des Verfahrens. 

Um nach dem vorbeschriebenen Verfahren eine Kernwaf
fendetonation feststellen sowie ihr Kaliber und ihren Ort 
bestimmen zu können, muß ein Gerät entwickelt werden, 
das mit zwei Detektoren ausgestattet ist, die auf die ther
mische Strahlung bzw. den Druck ansprechen. Mit Hil fe 
einer geeigneten Elektronik muß das Gerät 

a) die in Abb. 1 dargestellte charakteristische Impulsforrr. 
der thermischen Strahlung abtasten und die erforder
liche Zeitdifferenzmessung zwischen Intensitätsminimum 
und -maximum selbständig vornehmen und registrie 
ren können, 

b) die Ankunftszeit der Druckwelle messen können. 

Um Fehlalarmierungen zu vermeiden, muß ferner gefor
dert werden, daß vom Strahlungsdetektor aufgenommene 
Lichtwirkungen nur dann registriert werden, wenn sie in 
der für Kernwaffendetonationen typischen Form und Folge 
auftreten. Eine weitere Sicherheit gegen Fehlwarnungen 
bietet dabei der Umstand, daß mindestens 3 Meßstellen 
das Ergebnis beobachten und als Kernwaffendetonation 
erkennen müssen, wodurch andersartige mit Licht- und 
Schallwirkung verbundene Phänomene mit großer Sicher
heit ausgeschlossen werden können. Als letzte Sicherung 
könnte schließlich noch eine Empfindlichkeitsschwelle ge-

gen Lichteinstrahlung vorgesehen werden, so daß das 
Gerät weder auf Sonnenlicht noch auf Gewitterblitze an
spricht. Letztere Vorrichtung würde allerdings den Um· 
kreis, in dem eine Meßstelie eine Kernwaffendetonation 
registrieren kann, stark einengen. 

Das vorbeschriebene Verfahren dürfte geeignet sein, den 
Bodennullpunkt einer Luftdetonation bis zu einer Höhe 
von 15 km mit hinreichender Genauigkeit festzulegen, 
so daß in jedem Falle auch in "Standardhöhe" gezündete 
Kernwaffen richtig geortet werden können. Bei Detonatio
nen in größeren Höhen ist dagegen der charakteristische 
Verlauf der thermischen Strahlung nicht mehr ausgeprägt 
und oberhalb einer Höhe von 30 km wird anstelle des 
Doppelimpulses nur noch ein einziger kurzer Strahlungs
impuls emittiert. Hier versagt also das Verfahren. 

Erwähnt sei noch, daß sich die in den Gin (1) und (2) 
angegebenen Zeiten für die thermische Strahlung bei 
Bodendetonationen um etwa 30 Prozent verlängern. Dies 
hat zur Folge, daß die Berechnung der Detonationsenergie 
W nach GI (4) etwas zu große Werte liefert. Für die 
Ortung ist dieser Fehler jedoch unerheblich, da in die 
Abstandsbestimmung lediglich die 3. Wurzel aus W ein 
geht, die überdies wegen der in größeren Entfernungen 
linearen Zeitabhängigkeit (vgl. Abb. 4) ihren Einfluß völlig 
verliert. Der Bodenr'lullpunkt der Detonation läßt sich 
daher nach dem vorgeschlagenen Verfahren in jedem 
Falle recht genau ermitteln. 

Nicht so günstig liegen die Verhältnisse dagegen bei der 
Bestimmung der Detonationshöhe h, die in der Regel k lein 
se in wird gegen die Entfernungen von der Meßstelie zum 
Detonationsort bzw. zum Bodennullpunkt. Da sich h nach 
GI (7) aus der Differenz zweier großer Zahlen - den 
Entfernungsquadraten - berechnet, ist die Höhenbestim
mung u. U. mit einer beträchtlichen Ungenauigkeit behaf
tet. Diese Schwierigkeit wird aber grundsätzlich allen 
denkbaren Ortungsverfa hren anhaften, sie ist ke in spe
zieller Mangel der hier abgehandelten Methode. 

Abschließend sei bemerkt, daß eine Verbesserung der 
Meßgenauigkeit möglich ist, wenn die Detonation von 
mehr als 3 Meßstelien registriert worden ist. 

Es läßt sich ganz allgemein zeigen, daß bei Beteiligung 
von n registrierenden Meßstelien insgesamt 

C~ ) = n (n - II (n - 2) 

voneinander unabhängige Ortsbestimmungen vorgenom
men werden können, deren Mittelwertbildung eine weit
gehende Ausgleichung der einzelnen Meßfehler gestattet. 
Das beschriebene Verfahren ermöglicht auch bei der 
oben erwähnten Empfindlichkeitsbegrenzung die Feststel 
lung und Ortung aller Kernwaffendetonationen b is her
unter zu Energiewerten von 1 kt überall in einem Gebiet, 
in dem auf einer Fläche von 200 qkm jeweils eine Meß
stelle vorhanden ist. Das entspricht einem mittleren Ab 
stand benachbarter Meßstelien von etwa 15 km. 

Literatur : Samuel Glasstone - "The Effects of Nuclea r 

W eapons" 1962. 
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BAULICHER ZIVILSCHUTZ 

Die Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraunho
fer-Gesellschaft (Stuttgart W, Silberburgstraße 119 A) hat 
im Rahmen ihrer Kurzberichte aus der Bauforschung ihr 
3. Sonderheft 

Baulicher Zivilschutz 

herausgegeben. Es enthält Kurzfassungen von Forschungs
berichten, die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wohnungswesen und Städtebau erarbeitet wurden. In 
dieser Zusammenstellung sind fünf Forschungsberichte 
kurz erläutert. Ober weitere 17 in- und ausländische Ver
öffentlichungen werden stichwortartige Kurzreferate ge
geben. 
Die erstgenannten Forschungsaufträge befassen sich aus
schließlich mit Einzelfragen aus dem Bereich der Industrie. 
Die Untersuchungen sind in den Jahren 1960 - 1964 abge
schlossen worden, d. h. zu einer Zeit, in der die Bestim
mungen des Schutzbaugesetzes noch nicht bekannt sein 
konnten. Insoweit müssen alle Entwicklungen und Kon
struktionsvorschläge mit der heute erforderlichen Ein
schränkung betrachtet werden. Aber die EinzeIuntersu
Chungen sind für Baufachleute, die mit Planungen im in
dustriellen Bereich zu tun haben, wichtig genug. Da ist 
z. B. das immer wieder diskutierte Thema der "Schutz
räume im Bergbau" am Beispiel eines Steinkohlenberg
werks - mit 2 Tagesschächten und der Hauptfördersohle 
in 710 m Tiefe - dargestellt. Entgegen der landläufigen 
Meinung sind die Planer bei den Personenschutzmaßnah
men auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen, die einmal 
in der WaHenwirkung, zum andern in den betrieblichen 
Notwendigkeiten begründet sind. Die Sachschutz-Maß
nahmen und die Schutzmaßnahmen bei den Anlagen des 
Notbetriebes sind dagegen verhältnismäßig einfach durch
zuführen. Die Untertageanlagen und die aus betrieblichen 
Gründen erforderliche starke Dimensionierung aller Ober
tageanlagen erleichtern die Schutzvorkehrungen beträcht
lich. 

Ein zweites Beispiel zeigt einen Großbetrieb der eisen
schaffenden Industrie mit Hochofenanlagen, Stahlwerk, 
Walzwerk, Kokerei, Kraftwerk sowie den Verkehrseinrich 
tungen, Umschlag- und Transportanlagen. 

Die Untersuchung behandelt folgende Fragen : 

Welche baulichen Maßnahmen sind erforderlich, 

1. um den Bestand des Werkes in seinen wichtigsten 
Anlageteilen zu sichern, falls es stillgelegt werden 
muß, 

2. um nach der Phase des Oberlebens die Produktion 
in beschränktem Umfang wieder aufnehmen zu 
können, 

3. um bei Neuerrichtung eines Werkes den notwendi-
gen baulichen Schutz von vornherein vorzusehen? 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, daß die Wirk
samkeit aller Schutzmaßnahmen - besonders in einem 
Hüttenwerk - überwiegend davon abhängt, daß eine 
rechtzeitige Warnung erfolgt. 

Bei den fortlaufenden Betriebs- und Produktionsvorgängen 
unter Anwendung hoher Temperaturen ist im allgemeinen 
eine sofortige Stillegung der Werksanlagen nicht möglich. 
Es muß auch in Kauf genommen werden, daß Schutz
maßnahmen bei vielen Objekten aus technischen oder 
kostenmäßigen Gründen. nicht durchführbar sind. Trotz
dem sind zahlreiche Baurnaßnahmen technisch sinnvoll 
und für den Fortbestand des Werkes unumgänglich, z. B. 
ortsfeste oder vorgefertigte Schutzbauteile für wichtige 
Werksanlagen, Personenschutzräume und Anlagen für den 
Notbetrieb. 

Eine weitere Untersuchung greift das Problem auf, ein 
großes Kühlhaus aus Gründen der Versorgungssicherung , 
insbesondere der Krisen - und Notstandsvorsorge in gewis
sem Umfang durch zusätzliche Maßnahmen zu schützen. 
Dabei sollten alle Außenwände und Decken eine Luft
stoßbelastung von 1000 kg/qm aufnehmen können. Die 
notwendigen OHnungen waren auch mit Abschlüssen 
gleicher Druckresistenz zu versehen. Treppenhäuser wur
den durch Glasbetonkonstruktionen gleicher Druckresistenz 
gesichert. Die Funktion des Gebäudes kann durch ein 
Notstromaggregat aufrechterhalten werden, sollte die 
öffentliche Stromversorgung ausfallen. Ein kleiner Schutz
raum zur Aufnahme der Betriebsangehörigen reicht hier 
aus. Eine Einzelheit, die für weiträumige Anlagen und 
niedrige Arbeitsplatzdichte typisch ist: alle Abschlüsse 
von OHnungen, Türen, Fenstern usw. werden zweckmäßig 
automatisch und zentral gesteuert, da ein OHnen und 
Schließen von Hand kaum zu bewerkstelligen ist. 

Als letzter Gebäudetyp aus industriellem Bereich wur
den Getreidespeicher und KartoHellager untersucht. Die 
üblichen Hallenkonstruktionen lassen sich mit wirtschaft
lich vertretbarem Aufwand nicht gegen mögliche Waffen 
wirkungen schützen. Auch nachträgliche Sicherungsmaß
nahmen sind meist recht aufwendig. Nur Silospeicher 
können ohne Schwierigkeiten verstärkt werden. Für Neu
bauten erscheint der runde turmförmige Silo mit waben
artiger Innenteilung als günstigste Bauform. Wenn auch 
diese Bauaufgabe nicht häufig vorkommen wird - ebenso 
wie die Sicherung von Kartoffellagerhallen, über die 
gleichfalls berichtet wird, so sind diese Beispiele aus dem 
Bereich der Vorratssicherung doch unschwer auf ähnliche 
Bauvorhaben zu übertragen. 

Die Reihe der Referate wird mit der Auswertung ver
schiedener amerikanischer Untersuchungen aus dem Be
reich der Druckmessung von Uberschallströmungen und 
der Wirkung stoßartiger Luftwp.llen auf Bauwerke einge
leitet. Als Untersuchungsobjekte dienten dabei Gebäud~, 
die dem Oberschallknall von Düsenflugzeugen oder Ex
plosionen ausgesetzt waren. (Eine Vergleichsmöglichkeit 
mit Ausläufern der Luftstoßwelle einer Kernwaffendetona
tion ist gegeben.) Die Ergebnisse zeigten, daß bei den 
geringen Belastungen der Bauwerke nur unwesentliche 
Schäden feststellbar sind. Anders lag es allerdings bei 
Oberlagerung mehrerer Oberschalldruckwellen, be i dem 
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sog. "Fokus-Effekt". Hier wurden erhebliche Bauschäden 
festgestellt. 

Modellversuche über Druckwellen können bekanntlich in 
Stoßwellenrohren durchgeführt werden. Ein Hinweis auf 
eine entsprechende Veröffentlichung gibt Interessenten 
weitere Anhaltspunkte. 

Zu den Erörterungen der Waffenwirkungen gehören auch 
noch mehrere ausländische Veröffentlichungen : ein AEC
Report über Gammastrahlung, ferner vier Berichte, die 
sich mit den Wirkungen der Rückstandsstrahlung, ihrer 
Abminderung durch Baustoffe und der Ermittlung des 
Schutzfaktors befassen. 

Das Sanderheft wird abgeschlossen durch Hinweise auf 
bereits bekannte Berichte aus der Schweiz ("Die Belüftung 

Aktueller Rundblick 

von Luftschutzräumen") und der Bundesrepublik. Letztere 
sind im Verlag dieser Zeitschrift erschienen und müssen 
bei ihrer Verbreitung nicht nach besonders besprochen 
werden : der "Bericht des Bundesamtes für zivilen Bevöl
kerungsschutz über Vorbereitung und Durchführung eines 
Schutzraum-Belegungsversuches im Schutzraum S 9 / 
Hardthöhe" (Schriften reihe Heft 17) und das "Handbuch 
der ABC·Schutztechnik" (Schriften reihe Heft 18). 

Der Dokumentationsstelle für Bautechn ik ist jedenfalls 
für die brauchbare Zusammenstellung wesentlicher Ver
öffentlichungen des baulichen Zivilschutzes zu danken. 
Da das Interesse an baulichen Schutzmaßnahmen bei 
Behörden wie der Industrie wächst, dürfte diese Zusam
menfassung geeignet sein, wichtige Planungshinweise zu 
vermitteln. Kli 

Die in dieser Rubrik gebrachten Nachri chten über Zivilschutz und seine Grenzgebiete stützen sich 

auf Presse· und Fachpressemeldungen des In· <und Auslandes . Ihre kommentarlose Obe rnahme ist 

weder als Bestä tigung ihrer sachlichen Richtigkeit noch als übereinstimmende Anschauung mit 

der Redaktion in ollen Fällen zu werten , ' hr W ert liegt vielmehr in der Stellungnahme der 

öffentlichen Me inu ng sowie der verschiedene n Fachsporten zum Zivilschutzproblem . 

Dem Atomkrieg hoffnungslos ausgeliefert 

"Mit Hilfe zahlreicher Organisationen", so schreibt der 
Bonner General -An zeiger, "hat die Bundesregierung in 
den letzten Jahren ihre zivilen Vorsorgemaßnahmen für 
den Ernstfall fortgesetzt. Dennoch wäre die westdeutsche 
Bevölkerung einem atomaren Angriff aus dem Osten 
noch immer schutzlos ausgeliefert. Neben dem Ausbil 
dungspersonal mangelt es vor allem an den notwendigen 
finanziellen Mitteln. Andererseits läßt auch das Interesse 
weiter Bevölkerungskreise, sich ernsthaft auf den Tag X 
vorzubereiten, nach wie vor zu wünschen übrig. 

Von den vorgesehenen zehn Luftschutzä mtern sind erst 
sieben einsatzfähig. 1300 ABC-Meßstelien müssen noch 
errichtet werden. Bisher haben sich erst 4,5 Millionen 
Bewohner Westdeutsch lands bereit erklärt, Kurse in Erster 
Hilfe zu absolvieren. Auch die Zahl der ausgebildeten 
Schwesternhelferinnen liegt mit 40000 noch viel zu 
niedrig. 

Geradezu katastrophal sind nach wie vor die Verhältnisse 
auf dem Gebiet der Schutzbauten, nicht zu letzt durch di e 
Verzögerung der entsprechenden gesetzlichen Maßnah· 
men. Die seinerzeit vom Bundesverteidigungsrat beschlos
sene Instandsetzung ehemaliger Bunker wurde zwar fort
gesetzt, doch stehen darin für die gesamte westdeutsche 
Bevölkerung erst 351 000 Plätze zur Verfügung . Noch 
schlimmer: nur 12000 Plätze gestatten eine 14tägige 
Aufenthaltsdauer, während die übrigen 339000 lediglich 
bis zu drei Stunden Sicherheit bieten. 

Erfassung und Ausbau von Ausweich - bzw. Hilfskranken
häusern ist einer der Schwerpunkte dieser Vorsorgemaß
nahmen. Tratzdem gelang es bisher nur, etwa 480000 
Betten zu erfassen und 24000 fertigzustellen . 79 Objekte 

mit insgesamt 34000 Betten befinden sich zwar im Aus
bau und weitere 40000 Betten in der Planung, doch ist 
dies alles nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Das gleiche unbefriedigende Bild ergibt sich auf 
dem Gebiet der Arzneimittel- und Blutkonservenlagerung. 
Erst 125 Depots stehen hier zur Verfügung ." 

Strahlenschäden sind heilbar 

Zu den wichtigsten Ergebnissen des 11 . Weltkongresses 
für Radiologie im letzten Herbst in Rom gehört die 
Feststellung, daß man einer bislang für unheilbar gehal
tenen "nuklearen" Krankheit vermutlich Herr geworden 
ist. Es handelt sich um die Strahlenschäden, die meist als 
Folge von radiotherapeutischen Maßnahmen zur Krebs
behandlung auftreten. Patienten mit Hirntumoren konnten 
beispielsweise durch Bestrahlung des Tumors von außen 
in vielen Fällen gerettet werden. Die Behandlung ver
ursachte jedoch auf der Schädeloberfläche offene Ge
schwüre, die es dem Kranken oft unmöglich machten, eine 
normale Tätigkeit auszuüben. 

Prof. Suzanne Simon von der Universität Brüssel berich
tete auf dem Kongreß über etwa 100 Fäll e von Strahlen
schäden, die nach ihren Beobachtungen in den letzten 
fünf Jahren geheilt wurden. Vom ärztlichen Dienst der 
Euratom-Kommission war eine neue Anwendungsmöglich
keit für ei nen Drüsenextrakt entdeckt worden, der bereits 
seit 1945 wegen seiner vernarbungsfördernden Eigen' 
schaft bekannt war. Seine Verwendung erfolgte jedoch 
nicht, da bisher allgemein die Auffassung herrschte, daß 
"nukleare" Krankheiten nur mit spezifischen Methode~ 
behandelt werden könnten. Die neue Therapie soll rn tl 

Unterstützu ng von Euratom weiterentwickelt werden. 



Weibliches Pflicht jahr gefordert 

Für ein weibliches Pflichtdienstjahr hat sich der Hambur
ger evangelische Theologe Prof. Helmuth Thielicke auf 
dem letzten Deutschen Krankenhaustag in Stuttgart aus
gesprochen. Angesichts des Fehlens von 20000 Schwestern 
und Pflegern vertrat Thielicke die Ansicht, der Gleichbe
rechtigung der Geschlechter entspreche auch eine Gleich
verpflichtung. Deshalb müsse der Wehrpflicht eine ent
sprechende Pflicht der Mädchen gegenüberstehen, die in 
den Krankenhäusern abgeleistet werden könne. 

Der Hamburger Theologe rechtfertigte seinen Vorschlag 
mit den Worten : "Die Erinnerung an das Schreckbild des 
weib lichen Arbeitsdienstes bei den Nazis ist kein Gegen
argument. Denn ein heutiger Pflegedienst wäre ja un
ideologisch, ohne Gewissenszwang und von ganz 
anderem Sinngehalt." Nach Ansicht Thielickes wider
spricht ein Pflichtdienstjahr keineswegs den demokrati
schen Freiheiten, sie würden nicht mehr eingeschränkt als 
bei der militärischen Dienstpfl icht. Besonders groß sei der 
pädagogische Effekt einer solchen staatlichen Not
maßnahme: "Wenn überhaupt irgendwo, so entscheidet 
es sich im Krankenhaus, ob wir in einer Welt der 
Automation und der Roboter Menschen bleiben." 

Bedenken gegen Einberufung von Ärzten 

Der Verband der Ärzte Deutschlands, der Hartmannbund, 
hat aus Anlaß des 69. Deutschen Ärztetages an die 
Bundesregierung und den Bundestag appelliert, in der 
Vierten Novelle zum Wehrpflichtgesetz darauf zu achten, 
daß die ärztliche Versorgung der Zivilbevölkerung auf 
keinen Fall durch die Einberufung von Ärzten zu Wehr
übungen gefährdet wird. Nach Ansicht des Hartmann
bundes sollte sie erst dann erfolgen, wenn vorher die 
Kassenärztlichen Vereinigungen zugestimmt haben . 

Der Zivilschutzdienst in Ungarn 

Die Zivilschutzpflicht in Ungarn erstreckt sich auf Männer 
zwischen dem 14. und 65. und auf Frauen zwischen dem 
14. und 60. Lebensjahr. Die Zivilschutzpflichtigen haben 
jährlich bis zu 60 Stunden an Ausbildung bzw. Weiterbil
dung zu absolvieren. Diese erfolgen außerhalb der 
Arbeitsze it entweder am Wohnsitz oder am Arbeitsplatz. 
Jährlich können bis zu zwei Zivilschutzübungen abgehal
ten werden. Sie dürfen pro Ubung nicht länger als vier 
Stunden dauern. Die Zeit wird in die der Ausbildung bzw. 
Weiterbildung eingerechnet. 

Kosten in der Höhe des Lohnausfalles werden nur bei 
übungen ersetzt. Die Erfüllung des Zivilschutzdienstes 
kann bei Verweigerung unter Inanspruchnahme der Exeku
tive erzwungen werden. Wer an der Ausbildung, W eiter
bildung bzw. den Ubungen des Zivilschutzes nicht teil 
nimmt und sein Versäumnis nicht ausreichend entschuldigt, 
kann mit Geldstrafe bis zu 3000 Forint (das sind etwa 
ZWei Monatslöhne) bestraft w erden. 

Deutsch-französischer Forschungsreaktor 

In Grenoble entsteht in deutsch-französ ischer Gemein
schaftsarbeit ein neuartiger Forschungsreaktor, der 1970 
betriebsbereit sein soll. Die Baukosten werden etwa 150 
Mil!. Mark betrcfgen. Als Unternehmer fungiert eine 
deutsch-französische "Reaktor-Gesellschaft" unter Leitung 
des deutschen Wissenschaft lers Prof. Maier-Leibnitz (Mün
chen), dem ein gemischter Verwaltungsrat zur Seite steht. 
Frankre ich und die Bundesrepublik beteiligen sich mit je 
SO Prozent am Gesellschaftskapital. Die jährlichen Be
triebskosten dürften bei 30 bis 35 Mill. Mark liegen. 
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Dieser Forschungsreaktor unterscheidet sich dadurch 
erheblich von den üblichen Modellen, daß es sich hier um 
einen Höchstfluß-Reaktor handelt, von dem die Experten 
aufschlußeiche Ergebnisse für die gesamte Kernwissen
schaft erwarten. Die neue Gesellschaft wird eng mit dem 
bereits in Grenoble bestehenden kernwissenschaftlichen 
Institut zusammenarbeiten. 

Nukleare Entsalzungswerke 

Zehnmal leistungsfähiger als das gegenwärtig größte 
Entsalzungswerk mit vier Millionen Liter Frischwasser 
Ausstoß pro Tag würde eine für Forschungs- und Test
zwecke bestimmte neue amerikanische Anlage sein, für 
deren Bau jetzt das US-Innenministerium eine Studie bei 
einer kalifornischen Firma in Auftrag gegeben hat. In 
etwa drei Monaten wird der amerikanische Kongreß über 
die Durchführung dieses Projektes entscheiden. 

Als Bauträger des Werkes ist der Wasserversorgungs
verband Metropoliton Water Distriet in Südkalifornien 
vorgesehen. Es soll Meerwasser zum Preis von 6 ct. pro 
1000 I entsalzen und außerdem 1,8 Millionen kw elektri
schen Strom erzeugen. Bei den heute vorhandenen lei 
stungsfähigsten Entsalzungswerken liegen die Ent
salzungskosten bei 25 et. je 1000 Liter. Die neue Anlage 
könnte den Wasser- und Strombedarf einer Zweimillionen
stadt decken. 

Ferner hat eine gemischte amerikanisch-israelische Ex
pertengruppe den Bau einer mit Atomkraft betriebenen, 
kombinierten Entsalzungsanlage für Israel empfohlen. 
Ihre Kapazität soll 200000 kw Strom bei einem Tages
ausstoß von 380 Millionen I Frischwasser betragen. 

Abzeichen für Zivilschutz 

Zu unserer Notiz in Heft 5/66 geben wir unseren Lesern 
das Gesetz zur Einführung eines allgemeinen Zeichens für 
den Zivilschutz im Wortlaut wieder: 

VII. Zivilschutz 
Einführung eines allgemeinen Zeichens für den Zivilschutz 

- Bek. d. BMI v. 25. 1. 1966 - VII A 1 - 741001/2 _ 

Der Deu tsche Bundestag hat in seiner 132 . Sitzung am 24 . Juni 1964 
einen Beschluß gefaßt, wonach die Bundesreg ieru ng u. a . ersucht wird, 
den bisheriJlen Begriff . Ziviler Bevölke rungsschutz ' durch den Begriff 
. Zivilschutz zu ersetzen. In Ausführung dieses Beschlusses wird meine 
Bekanntmachung vom 25. November 1960 (GMBI. Nr. 36 S. 522), ge· 
ändert durch mei ne Bekanntmachung vom 15. Mai 1963 (GMBI. Nr. 
15 S. 210). wie folgt neu gefaßt, 
Im Einvernehmen mit den Herren Innenministern (·Se nataren ) der Lön. 
der habe ich ein allgemeines Zeichen für den Zivilschutz ei ng eführt. 
Das Zeichen wird dargestellt durch ein blaues Dreieck 
mit gelber Beschriftung .ZS· in einem gelben Kreis mit blauer Um. 
randung in den RAL·Farben Blau Nr. 5007 und Gelb Nr. 1012. 
Das ZS ·Zeichen wird eingeführt als 

1. Ärmelabzeichen an der Dienstbekleidung der Angehörigen des Zivi I· 
schutzkorps, des luftschutzhilIsdienstes, des luftschutzwarndienstes, 
des örtlichen Alarmdienstes und der Selbstschutzzüge (auch für 
Armbinden) , 

2. Kennzeichen an den Fahrzeugen des Zivilschutzkorps , des Luftschutz. 
hilfsdie nstes , des Luftschutzwarndienstes und der Selbstschutzzüge , 

3. Armbinde für die Selbstschutzwarte, die leiter der Selbstschutzteil. 
bezirke und Selbstschutzbezirke und die Melder innerhalb der Selbst. 
schutzg liederungen, 

4. Kennzeichen an lagern, öffentlichen Schutzröumen und sonstigen 
Einrichtungen des Zivilschutzes, 

5. Anstecknadeln für die Zivilkleidung der Angehörigen des Zivil 
schut zkorps, des luftschutzhilfsdienstes , des luftschutzwarndienstes, 
des örtlichen Alarmdienstes , der Selbstschutzzüge sowie für die in 
Ziff. 3 genannten Selbstschu tzkräfte . 

Das ZS· Zeichen so ll zum Ausdruck bringen , daß der Zivilschutz zu de n 
in Art. 63 Abs. 2 des IV. Genfer Rat-Kreuz·Abkammens zum Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. Augu st 1949 (BGBI. 11 1954 
S. 781) genannten besonderen Organisationen gehört, welche die le· 
bensbedingungen der Zivilbevölkerung durch Aufrechterhaltung der 
lebenswichtigen öffentlichen Dienste, durch Verteilung von Hilfssen· 
dungen und durch Organisierung von Rettungsaktionen sichern sollen. 
Seine Tätigkeit als Organisotion sowie die Tätigkeit sei nes Personals 
unterliegen den gleichen Regeln , wie sie Art. 63 Abs. 1 des IV . Genfer 
Rat· Kreuz-Abkommens für die Tötigkeit der internationalen Gesellschaft 
vom Roten Kreuz fe stge legt hat . 
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NATO 

Die Seestreitkräfte in der Ostsee 

Die atlantischen Flottenverbände in der westlichen 
Ostsee sind in letzter Zeit, insbesondere durch Neubauten 
der Bundesmarine, erheblich vermehrt worden . Das 
deutsch -dänische Kommando der Seestreitkräfte in Kiel 
Holtenau, das dem Befeh lshaber der Alliierten Streitkräfte 
Ostseezugänge (Combaltap) in Karuß/ Jütland untersteht, 
verfügt jetzt über 24 maritime Geschwader. 

o ä n e m 0 r k hat der NATO bisher sieben Geschwader 
als Earmarked-Verbände zur Verfügung gestellt, und 
zwar je ein Geschwader Zerstörer, U-Boote und Schnell 
boote sowi e je zwei Minensuch- und Minenleger-Ge
schwader. Der heutige dänische Schiffsbestand beträgt 
12 ältere Fregatten, vier U-Boote und etwa 40 Minenfahr
zeuge. Im Bau befinden sich (mit amerikanischer Hilfe) 
zwei Fregatten und sechs kleine Schnellboote. Außerdem 
sollen zwei U-Boote des deutschen 350-Tonnen-Typs 
beschafft werden . 

Die d e u t sc h e n Seestreitkräfte, die dem obigen atlan 
tischen Kommandos als Assigned-Verbände unterstehen, 
umfassen 17 Geschwader, und zwar drei Zerstörer-, sechs 
Minensuch -, vier Schnellboot-, ein Landungs- und drei 
Marineflieger-Geschwader. Den Kern der neuen deut
schen Flotte bilden die vier Zerstörer der Hamburg-Klasse 
(3400 t), von denen sich drei im Dienst und einer in der 
Ausrüstung befinden. In den USA im Bau bzw. dort 
bestellt sind drei Lenkwaffenzerstörer (4000 t) mit Tartar
Fla -Raketen. Geplant ist weiterhin der Bau mehrerer 
Raketen -Korvetten . 

VEREINIGTE STAATEN 

Beschleunigter Ausbau der Atomflotte 

Auf Beschluß der US-Verteidigungskommission wird der 
Ausbau der amerikanischen Atomflotte beschleunigt wer
den . Augenblicklich verfügt sie an Kriegsschiffen mit 
nuklearem Antrieb über 93 U-Boote (davon 41 mit Polaris
Raketen bestückte Boote), den Flugzeugträger "Enter
prise", den Kreuzer "Long Beach" und die Fregatte " Bain 
bridge" . 

Nach den neuen Plänen der Kommission, die gegen das 
Veto von Verteidigungsminister McNamara beschlossen 
wurden, sollen demnächst zwei weitere Atomfregatten 
des verbesserten Typs "Bainbridge" gebaut werden. Sie 
sind speziel l für die Bekämpfung der sich ständig vermeh
renden sowjetischen U-Boot-Verbände bestimmt. Im End 
ziel ist die Schaffung einer atomaren, aus Fregatten 

bestehenden amerikanischen Uberwasserflotte beabsich 
tigt, die unabhängig von jedem Nachschub die Jagd auf 
feindliche U-Boote auf allen Weltmeeren durchführen 
kann . 

Düsentransporter für 700 Mann 
Das amerikanische Verteidigungsministerium hat 58 Dü

sentransporter des neu entwickelten Typs C-5a in Auftrag 
gegeben. Diese Flugzeuge sind in der Lage, etwa 700 voll 
ausgerüstete Soldaten oder 100 t an Ladung aufzuneh 
men. 
Nach den Konstruktionsplänen wird die C-5a zug leich das 
erste Flugzeug der Welt sein, das schwere Panzer über 
weite Strecken befördern kann . Es soll mit vier Düsen
triebwerken von je 40000 kp Schub ausgerüstet werden, 
die dem Flugzeug eine Morschgeschwindigkeit von 900 
km/st geben . Die neuen Riesentransporter sind in erster 
Linie für die schnelle Beförderung von Heeresverbänden 
von den USA nach Ubersee bestimmt. 

GROSSBRITANNIEN 

War die F-lll ein Fehlgriff? 

Die Frage, ob die Bestellung von 50 Flugzeugen der 
bekannten omerikanischen Düsenmaschine vom Typ F-lll 
nicht ein Fehlgriff des britischen Verteidigungsministers 
war, hat in letzter Zeit die englische Offentlichkeit stark 
beschäftigt. So schrieb kürzlich der DAILY EXPRESS: 

"Nach einem Bericht über die Qualitäten dieses amerika 
nischen F-lll-Kampfbombers mit schwenkbaren Tragflä 
chen ist die militärische Lage Großbritanniens in Asien 
ernstlich gefährdet. England wollte mit der F-lll seine 
gesamte Verteidigung östlich von Suez neu aufbauen und 
hat deshalb auf seinen eigenen TSR-2-Bomber verzichtet 
sowie den Bau neuer Flugzeugträger abgeschrieben - um 
jetzt zu erfahren, daß der amerikanische Kampfbomber 
nie h t den Erwartungen entspricht, die McNamara an 

dieses Flugzeug geknüpft hat. 
Der Bericht besagt, daß die Reichweite der Maschine nur 
begrenzt ist und damit auch seine Fähigkeit, Bombenla
sten größeren Umfangs über weite Strecken zu tragen. Es 
stellt also ein Ubergangsflugzeug dar und nicht das 
erwartete Universalmittel. Das soll zugleich besagen, daß 
es auch Amerikas eigenen Anforderungen nicht ent
spricht." 
Der Beschluß zum Ankauf der 50 US-Flugzeuge, die 
insgesamt fast 2,8 Milliarden Mark kosten, wurde i~ 
London erst nach scharfen Auseinandersetzungen ZWI

schen den Teilstreitkräften und nach großen politischen 
Debatten im Parlament gefaßt. 



FRANKREICH 

Der neue Nationale Dienst 

Mit dem 1. Juli d. J. tritt in Frankreich der Nationale 
Dienst (Service national) an die Stelle des Wehrdienstes. 
Die Zeit dieses neuen Dienstes, dem alle männlichen 
Franzosen _ mit wenigen Ausnahmen beispielsweise Er
nährern von Familien und Vollwaisen - vom 18. Lebens
jahr an unterliegen, beträgt 24 Monate, Davon entfallen 
18 Monate auf die aktive Dienstleistung und sechs auf 
Reserveübungen . Der Nationale Dienst umfaßt vier Spar
ten: 

- den Wehrdienst (Service Militaire), bei dem die Zahl 
der Einberufenen dem jeweiligen Bedarf der Streitkräfte 
entsprechen soll, 

- den Verteidigungsdienst (Service de Defense), der das 
nichtmilitärische Personal der Zivilverteidigung umfaßt, 

- den Au slandshilfsdienst (Service de 10 Cooperation), 
dem die im Rahmen der technischen Hilfeleistung in 
fremden Staaten (Entwicklungshilfe) eingesetzten Techni
ker und Lehrer angehären, und 

- den Technischen Hilfsdienst (Service d'Aide Technique) 
für die überseeischen Departements und Territorien 
Frankreichs. 

DÄNEMARK 

Erster Lehrgang über die Gesamtverteidigung 

In Dänemark wurde kürzlich der erste 14tägige Lehrgang 
über die "Totalforsvar", die Gesamtverteidigung des 
Landes, für Angehörige der Streitkräfte, des Zivilschutzes, 
der Polizei und der Wirtschaftlichen Verteidigung abge
halten. Die Teilnehmer kamen aus denjenigen zentralen 
Behörden, deren Aufgaben sich mit Bereitschaftsfragen 
der Gesamtverteidigung befassen. 

Der Lehrgang sol lte die zivilen und militärischen Teilneh
mer über den Charakter des modernen Krieges unterrich
ten und sie über die außenpo litischen, wirtschaftlichen 
und strategischen Gesichtspunkte informieren, die für die 
Beurteilung der Gefahr eines Konf li ktes sowie für die 
Notwendigkeit einer Bereitschaft in der Gesamtverteidi
gung von Bedeutung sind. Die Teilnehmer wurden weiter
hin über die Struktur und die Funktionen der verschiede
nen Verteidigungsbereiche und ihre Koordinierung orien
tiert. Schließlich war es das Ziel des Lehrgangs, bessere 
Kontakte zwischen den Amtspersonen zu schaffen, die bei 
der Planung innerhalb der Gesamtverteidigung mitwirken. 

"Civilforsvars-Bladet", die Zeitschrift des dänischen Zivil
schutzverbandes, hat der Regierung empfohlen, diese 
Lehrgänge fortzusetzen. Sie weist dabei darauf hin, daß 
diese Kurse über die "Totale Verteidigung " in Schweden 
drei Monate und in Norwegen sogar acht Monate dau
ern. Sie seien in bei den Ländern zu einer festen Instituti 
On geworden. 

SCHWEDEN 

Rettungskorps für die UNO 

Schweden hat neuerdings ein Hilfs- und Rettungskorps mit 
HUbschrauberstoffel aufgestellt, das für Hilfeleistungen im 
Rahmen der UNO bestimmt ist. Da s Korps umfaßt 250 
Mann, von denen jeder eine Spezialausbildung erhalten 
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hat. Zum Kommandeur wurde Oberst von Braun ernannt, 
der sich bereits auf mehreren Kriegsschauplätzen durch 
die Leitung von Hilfsmaßnahmen ausgezeichnet hat. Für 
die Ausbildung des Korps wurde ein Ubungszentrum in 
Rosersberg eingerichtet. 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Neues "Arbeitsflugzeug" Do-Skyversant 

Als ihr drittes nach dem Krieg in Deutschland konstruier
tes Flugzeug stellten die Dornier-Werke auf der diesjäh
rigen luftfahrtschau in Hannover ein Kurzstart-Flugzeug, 
die Do-Skyversant, vor. Der Erstflug des neuen Typs, von 
dem Serien maschinen noch in diesem Jahr zur Ausliefe
rung kommen sollen, fand kürzlich auf dem Dornier
Werkflugplatz in Oberpfaffenhofen bei München statt. 

Die zweimotorige Maschine ist ein vielseitiges "Arbeits
flugzeug", das sich kurzfristig für eine ganze Reihe von 
Sondereinsätzen umrüsten läßt. Als Lufttaxi können bis zu 
15 Personen befördert werden, im Rettungseinsatz haben 
fünf Schwerverletzte auf Tragen sowie sechs leichtverletz
te auf Sitzen Platz. In der Frachterversion schließlich 
befördert das Flugzeug auch sperrige Güter bis zu 4,5 m 
länge, Die Do-Skyversant ist so ausgelegt, daß sie leicht 
auch mit Schwimmern oder einem Ski /Radfahrwerk auszu
rüsten ist. Die guten Kurzstart- und Landeeigenschaften 
des Flugzeugs (STOl) ermöglichen seinen Einsatz auch in 
Gebieten, in denen nur kurze oder unvorbereitete Start
plätze zur Verfügung stehen. 

Die mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums 
entwickelte Maschine, die möglicherweise gute Export
chancen hat, wird demnächst von der Luftwaffe der 
Bundeswehr auf seine Eignung als militärisches Rettungs
flugzeug hin erprobt werden. 

Brustabzeichen und Ärmelbönder 

Auf Antrag des Bundesverteidigungsministers hat der 
Bundespräsident neue Brustabzeichen und Armelbänder 
für die Bundeswehr gestiftet, die nach Erfüllung der damit 
verbundenen Voraussetzungen getragen werden dürfen, 
Es handelt sich um folgende Abzeichen: Brustabzeichen 
für Einzelkämpfer des Heeres, Waffentaucher der Marine 
und für Flugzeugführer, Beobachter, Bordfunker und 
Bordmechaniker in allen drei Streitkräften sowie um 
Armelbänder für Heeresflieger und für die Unteroffizier
schüler des Heeres und der luftwaffe, 

Das neue Einzelkämpferabzeichen des Heeres (silberne 
Eichenblätter) kann auch Soldaten befreundeter N ationen 
verliehen werden. Diese müssen auf einer deutschen 
Truppenschule einen Einzelkämpfer-lehrgang mit Erfolg 
besucht haben . 

Erste Hilfe-Ausbildung für Kraftfahrer des Heeres 

Die zunehmende Verkehrsdichte auf den Straßen der 
Bundesrepublik macht es erforderlich, daß jeder Kraftfah 
rer der Bundeswehr am Unfallort schnell und zweckmäßig 
eine Erste Hilfe leisten kann. Ab sofort erhält deshalb 
jeder Kraftfahrer des Heeres in dieser Hilfe eine zusätzli 
che Sanitätsausbildung. Sie erfolgt während der Grund
ausbildung der Kraftfahrer und besteht aus einer drei
stündigen Schu lung in Erster Hilfe, die zusätzlich zu der 
10stündigen Sanitätsausbildung aller Truppen durchge
führt wird . Die zusät zlichen Ausbildung sstunden sollen 
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nach Möglichkeit von einem Arzt, sonst aber von einem 
Sanitötsfeldwebel abgehalten werden. 

Soldaten, die bereits als Kraftfahrer eingesetzt sind, die 
zusötzliche Ausbildung jedoch bis jetzt nicht erhalten 
haben, müssen diese nachholen. Das gilt auch für das 
gesamte Lehrpersonal. Künftig wird im deutschen Heer 
kein Führerschein mehr ausgehöndigt, wenn nicht beschei
nigt ist, daß der Kraftfahrer die zusätzliche Ausbildung 
erhalten hat. 

SOWJETZONE 

Uber 46000 Mann militärischer Grenztruppen 

Die dem Kommando Grenze (Hauptquartier Königswuster
hausen) der "Nationalen Volksarmee (NVA)" unterste
henden Grenztruppen der Sowjetzone gliedern sich in 
Grenzbrigaden (zu je drei Regimentern mit je vier Batail
lonen ) und selbstöndige Grenzregimenter. Im anderen 
De utschland bestehen augenblicklich 10 Grenzbrigaden, 
von ihnen sind sechs an der Zonengrenze zur Bundesre
publik, drei Brigaden zur Abriegelung West-Berlins und 
eine Brigade an der Ostseeküste eingesetzt. An der 
Oder-Neiße-Linie und an der Gre nze zur Tschechoslowa
kei sind je ein selbständiges Grenzregiment stationiert. 

An der 1 381 km langen Zonengrenze befinden sich 
augenblicklich insgesamt 183 sog. Linienkompanien in 
Stärke von je 80 - 110 Mann im Einsatz. Jede Kompanie 
hat einen ungefähr sieben km langen Grenzabschnitt zu 
bewachen. An den Zonengrenz· Obergangsstelien sind be
sondere Sicherungskompanien stationiert, die sich von 
den anderen durch eine größere Mannschaftsstärke uno 
terscheiden und ihre Bewachungstätigkeit auf einen be
sonders schmalen Grenzabschnitt konzentrieren. So hat 
beispielsweise d ie in Marienborn stationierte Sicherungs
kompanie - sie untersteht der zuständigen Grenzbrigade 
unmittelbar - nur einen Streifen von etwa 50 m beider
seits der Autobahn zu bewachen. 

Insgesamt ist das Kommando Grenze der NVA 46200 
Mann stark . Von ihnen sind 26240 Mann am Eisernen 
Vorhang und 13460 Mann im Ring um West-Berlin 
eingesetzt. 3100 Mann gehören zur Grenzbrigade Küste. 
je 1200 Mann ste hen an der Oder-Neiße-Linie und an 
der tschechoslowakischen Grenze. Die restlichen 1 000 
Mann sind Angehörige des Stabsbataillons des Komman
dos und der Schulen. 

ALBANIEN 

Armee ohne Abzeichen 

In der albanischen "Volksarmee" wurden jetzt alle Dienst
grad- und Laufbahnabzeichen abgeschafft. Damit hat 
Staatschef Enver Hodscha einen weiteren Schritt auf dem 
Wege der Anpassung der Streitkräfte an das rotchinesi 
sche Vorbild getan. Albanien ist das kleinste Mitgli ed land 
des Warschauer Paktes. Es hält rund 50000 Offiziere, 
Unteroffi zie re und Mannschaften ständig unter Waffen . 
An ausgebildeten Reservisten sind etwa weitere 
200000 Mann vorhanden. Die Streitkräfte des Landes 
verfügen über etwa 280 Panzer, 100 Flugzeuge und 28 
Kleinkampfschiffe. Als einziger Partner des Ostblocks ist 
Albanien im Vereinigten Oberkommando des Warschau
er Pakts nicht vertreten . Dagegen haben Rotchina, Nord
korea, die Mongolische Volksrepublik und auch Nordviet
nam ständige Beobachter bei diesem Kommando akkredi 
tiert. 

Persönliches 

Dr_-Ing. Ernst Baum, Chefredakteur der Chemiker-Zeitung! 
Chemische Apparatur, wird am 28. Mai 1966 65 Jahre alt. 
Dr.- Ing. Ernst Baum wurde als Lehrersohn in Berlin 
geboren, besuchte in Berlin -Charlottenburg die Leibniz
Oberrealschule und studierte anschließend an der Tech
nischen Hochschule Berlin-Charlottenburg Chemie. Die 
Promotion erfolgte am 28. 1. 1927 auf Grund seiner Dis
sertation "Ober Indone" . 

Die Vielseitigkeit und das breite Interesse Ernst Baums 
auf vielen Wissensgebieten, ganz besonders in allen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen, zeigte sich darin, daß 
er neben seiner beruflichen Tätigkeit an der Technischen 
Hochschule Charlottenburg und der Friedrich-Wilhelms
Universität zu Berlin Mathematik und Physik studierte 
und 1930 das wissenschaftliche Staatsexamen für das 
Lehramt an Höheren Schulen ablegte. 

1933 begann er seine Laufbahn als Redakteur unserer 
Fachzeitschrift, die damals den Titel "Gasschutz und 
Luftschutz" führte, dessen Herausgeber und Hauptschrift
leiter Dr. Rudolf Hanslian war, der spätere Herausgeber 
der alten Köthener Chemiker-Zeitung. Das Thema Gas
schutz, das Dr. Baum bearbeitete, stellte damals ein 
wissenschaftliches Neuland dar, dessen Erschließung Dr. 
Baum von der rein wissenschaftlichen Seite her in Angriff 
nahm und dadurch starke Beachtung in allen Fachkreisen 
des In - und Auslandes fand. 

1949 gründete Dr. Rudolf Hanslian in Berlin eine "Deut
sche Chemiker-Zeitschrift", nachdem die alte Köthener 
"Chemiker-Zeitung" seit Kriegsende nicht mehr erschie
nen war. Chefredakteur wurde Dr. Baum, der die neue 
Zeitschrift so gut aufbaute und gestaltete, daß es nahezu 
selbstverständlich war, daß er bei der Vereinigung der 
Deutschen Chemiker-Zeitschrift mit der inzwischen wieder 
aufgebauten Chemiker-Zeitung Chefredakteur dieser an
gesehenen, traditionellen - bereits im 90. Jahrgang er
scheinenden - Zeitschrift wurde. 

Er blieb es auch, als im Jahre 1951 die Chemiker-Zeitung 
vom Dr. Alfred Hüthig Verlag übernommen wurde ~d 
damit in Heidelberg eine neue Heimstätte fand. Er wid
mete seine Arbeitskraft dem Wiederaufbau der altbe
kannten, aber in der Nachkriegszeit in ihrer Existenz be
drohten Chemiker-Zeitung. Das Gelingen dieser Aufgabe 
steht außer Frage, und es ist ihm mit zu danken, daß die 
Chemiker-Zeitung / Chemische Apparatur heute wieder 
eine Zeitschrift von W e ltg e ltung ist und sich in ihrer 
Bedeutung würdig in die Reihe der großen Fachzeit
schriften einordnen kann. 

Als Betreuer der Sachgebiete Chemie, Chemische Technik, 
Makromolekulare Chemie, Kunststoffe und Brandschutz, 
der im Dr. Alfed Hüthig Verlag e rscheinenden Fach
bücher, hat sich Dr. Baum außerdem große Verdienste 
um die chemische Fachliteratur erworben. In sbesondere 
ze ichnet er als Mitherausgeber einer Fachbuchreihe über 
die Technologie der makromolekularen Chemie. 

Im Bundesinnenministerium wurde Ministerialrat HeinZ 

Kirchner zum Ministerialdirigenten ernannt 



Patentliste 

Strahlenschutz : 
17.3.1966 

Patentschau 

21 g, 18/01 - F 42243 - DAS 1212 646 
Fensterloses Zählrohr zum Bestimmen rodioaktiver Substanzen; 
E: Dr. Lutz·Axe l W egne r und Hans Schürfeid , Wupperlol·E lberfeld ; 
A : Farbenfabriken Bayer A.G., Leverkusen; 7. 3.64 

24.3. 1966 
21 g, 18/01 - G 39905 - DAS 1213063 
Einrichtung zum Nachweis von Spaltprodukten ; 
E· Dr. Peler Dosch , Karlsruhe, und Dipl. ·Phys. Siegfried Jacobi , Leopolds · 
hafen; 
A : Gesellschaft für Kernforschung mbH., Karlsruhe; 21 . 2. 64 
21 g, 29/01 - E 25512 - DAS 1213069 
Lichtempfindliche Halbl eite ranordnung für ein Strahlungsortungs- bzw. 
Peilgerät ; 
E: Franz Menke, Neckarpe münd bei Heidelberg; 
A : Eltro GmbH. & Co., Gesellschaft für Strahlungstechnik , Heidelberg 
13.9. 63 

Luftschutzbauten : 
24.3. 1966 
61 0, 29/07 - E 19606 - DAS 1213250 
Verschlußvorrichtung für Be · und Entlüftungsleitungen von Schutzräumen 
E: Dr. med . Helmut Sickel, Köln·Hohenberg, und Paul Schierse, Lübeck 
A : Ewres & Miesner, Hartgußwerk und Maschinenfabrik GmbH ., Lübeck 
14. 7.60 

Atemschutzgeräte : 
24. 3. 1966 
61 0, 29/05 - 0 39026 - DAS 1213249 
Ve ntil für Atemsch utzgeräle , Atemschutzmasken u . dergI.; 
A : Drägerwe rk , Heinr . & Bernh. Dräger , Lübeck; 29 . 5. 62 
61 0,29/13 - E 21 615 - DAS 1213251 
Atemschu lzmaske; 
E: James Norman Matheson, Hoxie, R. I. (V.SI.A .) ; 
A : The Electric Storage Battery Company, Philadelphia, Pa . (V.SI.A.) ; 
4. 9. 61 
61 b, 1/02 - H 43778 - DAS 1213252 
Vorrichtung zur Re inigung der Atemlufl; 
E '" A: Prof. Dr. Wilhelm Halden, Graz· Kroisbach (Osterreich) ; 
4. 10. 61, Osterreich 28 . 8. 61 

Feuerlöschwesen : 
3. 3. 1966 
61 b, 2 - G 41 628 - DAS 1 211 946 
Feuerlöschmittel ; 
E: Preston Leonard Veltman , Severna Park , Md. (V.SI.A .); 
A : W. R. Grace & Co., New York N. Y. (V .St.A.) ; 
26. 9. 64, V. SI. Am erika 12 . 11. 63 
61 b, 2 - P 34536 - DAS 1 211 947 
Verfahren zur Bekämpfung von Bränden auf Wasseroberflächen und zur 
Reinhaltung von Gewässern; 
E:. Morcel Maes tre , Fresnes, Seine i Mauri ce Lefebvre , Sevres , Seine-et
O,se, und Cloude Kaziz, La Courneuve, Seine (Fra nkreich); 
A : Produits Chimiques Pechiney·Saint-Goain , Neuill y, Seine (Frankreich); 
18. 6. 64, Fra nkreich 18. 6. 63 

Desinfektion und Sterilisation : 
3. 3.1966 
30 i, 3 - A 50153 - DAS 1211753 
~~rfQhren zur Bekämpfung von Mikroorganismen ; 
A' Glentworth Lamb, Trenton , N. J . (V .SI.A .I; 
3 : American Cyanamid Company, Wayne , N. J . (V .SI.A.); 

30
1..8.65, V. SI. Amerika 14 . 9. 64 

1,3- S 79683 - DAS 1 211 754 
~anservierungsmittel zur Bekompfung von B'akterienwuchs ; 

: Marvin Legator, Modesto, Calif. (V.SI.A.); 
~: She ll Internationale Research Maatschappii N . V., Den Haag (Nieder· 
ande); 
29. 5. 62, V. St. Amerika 31 . 5. 61 

Bluttransfusionsgeräte : 
3.3. 1966 
~o k, 1/02 - I 17050 - DAS 1211755 
Eerzmoschinei 

: William J . Fry und Francis J . Fry, Champail!ln , 111. (V .SI.A.); 
A: In terscie nce Research In stitute, Champaign, 111. (V .SI.A .); 30 . 9. 59 

Narkosegeräte und Anästhesie : 
17.3.1966 
~ k, 14/01 - 0 33834 - DAS 1212685 
A erkosegerät mit einem dem Verdampfer parallel geschalteten By · Pass ; 

: Drägerwerk Heinr. & Bernh . Dräger, Löbeck; 22 . 7. 60 

Patentberichte 

Heilseren, Bakterienpräparate : 
10. 3. 1966 
30 h, 6 - B 79494 - DAS 1212248 
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Vorrichtung und Verfahren zur Gewinnung von Zellsuspensionen au s 
lebendem Gewebe ; 
E: Dr. Die trich Wiegand und Heide Men zel, Marbach bei Marburg/Lahn ; 
A. Behr ingwerke A.G ., Marburg/Lahn ; 26. 11.64 

17.3. 1966 
30 h , 6 - C 26768 - DAS 1212680 
Verfahren zur Herstellung eines iniizierbaren , Pollen· Antigene entholten· 
den Impfstoffes; 
E: Eric Loren Nelson, Los Angeles, Calif. (V .SI.A.); 
A : Carler Products In e., New York, N . Y. (V.SI.A.); 
17. 4. 62, V. St. Amerika 17. 4. 61 
30 h, 6 - R 31848 - DAS 1212 681 
Verfahren zur Gewinnung reiner, basische St icks toffg ru ppen e nthaltende r 
Antibiotika , Alkaloide oder Hormone ; 
E: Roberl Kumln , Yardley, Pa. (V.St.A .) ; 
A: Rohm & Haas Company, Philadelphia , Pa . (V .SI.A.); 
10. 1. 62, V. SI. Amerika 3. 2. 61 

Absorbieren, Reinigen und Trennen von Gasen und 
Dämpfen : 
17.3. 1966 
12 e , 3/04 - C 23182 - DAS 1212499 
Vorrichtu ng zu m Trennen von Gasen oder Dämpfen durch Diffusion ; 
E: Mich elle Vulpiliat , geb . Perrot, Paris , und Serge Depaule , Enghien . 
Les· Bains, Seine-et·Oise (Frankreich); 
A: Commissariat 0 l' Energie Atomique , Paris ; 
31. 10. 60, Frankreich 4. 11. 59 
24. 3. 1966 
12 e, 4/01 - B 59609 - DAS 1212942 
Mischinj'e ktor zur Herstellung von Atemgasgemischen; 
E: Geo frey Donald Block, Sawbridgeworth , Hertford shire, und Howard 
Chaney, Enfield, Middlesex (Großbrita nnien); 
A : The British Oxygen Company Limited, Londan ; 
1. 10. 60 , Großbritannien 13 . 10. 59 

Patentberichte 

Löschmittel, insbesondere für Handfeuerlöscher 

Es sind flüssige Löschmittel unter anderem für Handfeuerlöscher bekannt , 
die für zwei oder höchstens drei Brandklassen, z. B. die Brandklassen B, 
C und gegebenenfalls E, verwendet werden können . Andererseits kennt 
man Trockenlöschpulver, die auf den verschiedensten Basen aufgebaut 
sind, wie Natrium- und Ammoniumsalzen , insbesondere Carbonate oder 
Mischungen aus Phosphaten und Sulfaten. Mit diesen Mitteln kann man 
zwar mehrere Brandklassen beherrschen , iedoch sind diese Trockenlösch · 
mittel durchweR hygroskopisch, so daß s ich bei Anwesenheit von Flüssig. 
keit oder Feuchtigkeit Zusammenballungen bilden und dadurch das Mit· 
tel unwirksam wird . Diese Löschpulver müssen daher durch Zusätze geeig· 
neter hydrophobierender Stoffe , wie Wachse oder Metallseifen , wasser· 
abweise nd gemacht werden . Außerd em bilden sich bei diesen Trocken · 
löschmitteln in Räumen Staubwolken , die die Sicht behindern . 

Es is t bisher noch nicht gelungen , mit insbesondere für Handfeuerlöscher 
geeigneten Löschmitteln mehrere Brandklassen in der Weise zu beherr
schen, daß beim Gebrauch keine Staubentwicklung und bei der Lagerung 
keine die Einsatzfähigkeit des festen Löschmittelanteiles beeinträchtigende 
Zusammenballungen en tstehen. Die Erfindung macht sich die über· 
raschende Erkenntnis zunutze, daß das Absetzen und Verklumpen des 
Lösch mitte lpulvers, das bisher nur durch hydrophobierende Behandlung 
des festen Pulvers bekämpft werden konnte, schon durch Vermischen ver· 
schiedener, an sich bekannter Löschm ittel, vorzugsweise durch Verwen· 
dung eines Gemisches von Carbonaten bzw. Bicarbonaten , Phosphaten 
und Sulfaten vermieden werden kann, wenn außerdem die weitere erfin
dung sgemäße Maßnahme eingehalten wird , das Läschmittelpulver in 
einem bestimmten Karngräßenbereich einzusetzen. 

Als besonde rs wirkungsvoller, das Absetzen und Verklumpen verhindern· 
der Zusatz haben sich Magnesiumsalze, insbesondere das Magnesiumcar· 
bonat, erw iesen, das scho n In Me ngen von e twa 2 %, bezogen auf die ge· 
samte Menge des Trockenlöschpulve rs , ein Absetzen und Verklumpe n selbst 
über mehrere Jahre mit Sicherheit verh inde rt und damit die volle Lösch· 
fähigkeit des Mittels bewahrt. - Der Korngräßenbereich wird erfindungs
Qemäß so Il.ewählt, daß die Korngrößenverteilung aller im Gemisch vor· 
liegender Loschmlttelpulver eine obere Grenze hat die ihrerseits zwischen 
0,1 und 0,3 mm liegt, und daß mindestens 25 '10 d .. ; Pulver eine Korngröße 
von weniger als 0,05 mm aufweisen. - Als besonders vorteilhaft und 
äußerst wirk~am hat sich die folgende Zusammensetzung des Trocken
loschpulvers In der PraxIs erwiesen : 33 ' /, Nat riumbicarbonat 40 ' /, se
kundäres Ammoniumphosphat , 25'10 Ammoniumsulfat, 2'10 Magnesium. 
carbonat . 

D?s erfindungsllemäße Löschmittel erfüllt alle Forderungen .. Es ist zum 
Laschen von Branden aller Stadien an brennba ren Flüssigkeiten, Gasen , 
elektrISchen Anla\len Qeelgnet, es ist ungiftig und ohne besondere hydro· 
phoblerende Zusatze lahrelanll lagerfähig ohne zu verklumpen und e s 
entwickelt keine die Sicht behindernde Sta'ubwolke . ' 

Anmelder und Erfinder: Benno Goldberg , Frankfurt/M., Klingerstroße 26 ; 
Anmeldetag : 15. 4. 64; Bekanntmachung : 24 . 2. 66; Auslegeschrift Nr. 
1211 493 ; Klasse 61 b , 2. 
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Frischluftatemschutzgerät 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Fri schluftatemschutzgerät, das ei nen 
über das Gesicht reichenden, der Gesichtsfarm angepaßten, gekrümmten 
durchsichtigen Schirm aufweist, der an sei nem oberen Rand mit schmalen, 
an die Luftzuführungsleitung angeschlassenen Luftaustrittsäff~ungen ver
sehen ist . Bei diesen bekannten Fri sch luftate mschutzgerä ten 1St es nicht 
zu vermeiden, daß die schäd lichen Stäube und Dämpfe zum Tei l bis zur 
Nase des Gerätträgers ge lang en und ei ng ea tm et werden . Sei ei ner Mund 
otmung , wie sie sich bei schwerer Arbeit me ist e in ste llt , ist daher ein s j ~ 
cherer Schutz gegen Stäube und Dämpfe nicht gegeben. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekanntgewardenen Frisch
luftatemschutzgeräte so zu verbessern, daß mit Sicherheit e in Eindringen 
von Fremdstoffen in den Raum zwischen Schirm und Kopf vermieden w ird . 
Di e Läsung dieser Aufgabe besteht erfindung sgemäß darin, daß der 
Schirm 1 oberhalb der Luftaustr itt säffn ung en 5 an se in em oberen Rand 
einen an der Stirn des Gerätträgers anliegenden und mit ei ner Haltevar
richtung versehenen Streifen 2 aufweisl und am übrigen Te il des Randes 
weitere Luftaustrittsäffnungen so angeordnet s ind , daß di e au s ihnen 
unler ei ne m niedrigeren Dru ck al s aus den oberen Luftauslrittsäffnung en 
5 austretende Luft tangential zu m Kopf vom Schirm wegsträm t (Abb . 3). 
Bei dem erfindungsgemäßen Gerät berührt der Schirm dos Gesicht nur an 
der Stirn . Die a ls Löcher oder Schl itze ausgebi ldeten Luftaustrittsöffnun 
gen am oberen Schirmrand s ind so angeordnet, daß die ausströmende Luft 
auf der Inn ensei te des Schirms aufpra llt. Dadurch wird er reicht, daß unter 
dem Schirm e in geringe r Luftüberdruck gegenüber dem Außenraum e nt
steht und die Luft gleichmäßig zwischen Schirmrand und Gesich t au ssträmt, 
hier einen Luftschleier bi ldet und so ein Eindring e n von verunreinigter 
Luft aus der Umg ebung in den Raum zwischen Schirm und Gesicht ver
hindert. Außerdem kann hi e rdurch auch be i schwere r Arbeit und Kälte 
der Schirm an der Innenseite nicht anlaufen. 
Di e Luftm e ng e kan n durch e ine n Hahn grob e ing es tellt we rd en, d e r s ich 
zweck mäßig in dem Luftzuführungssch lauch zum Schirm in der Nähe d es 
Gürtels des Gerätträgers befindet. Zum Einstellen der zugefü hrten Frisch
luftmenge in den Schlauch 6 ist sei tlich am oberen Rand des Schirms ei n 
Hahn 7 angeordnet; durch diesen Hahn kann die Luftmenge, die am 
unteren Schirmrand ausströmt, für sich einges te llt we rden. W en n da s Ge
rät auch bei ra dioa kti ve r Strahlung ve rwende t werden so ll , besteh t der 
Schirm aus einem Strahlen absorbierenden W e rk stoff . 
Anmelder: Badi sche Ani lin- & Soda-Fabrik A.G ., Ludwigshafe n/Rh ei n ; 
Erfinder, Dipl. -Ing . Gerhard Glock, Ludwigshafen/Rhein; Anmeldeta g , 
14 . 10. 60; Beka nntmachungstag , 9. 9. 65; Auslegeschrift Nr. 1200689; 
Klasse 61 a, 29/03. 
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Radioaktivität und Veterinärmedizin. Wegener, K. H. 
Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1966. 228 
Seiten, 33 Abbildungen, Preis DM 43.-. 

Zunehmende wirtschaftliche Nutzung der Kernen ergie, 
Kernwaffenexperimente und die Bedrohung durch Kern 
waffen zwingen dazu, sich mit Fragen der Strahlenwir
kung und des Strahlenschutzes zu befassen. Die Orientie
rung auf diesem Gebiet ist jedoch dadurch erschwert, 
daß die vorhandene Literatur weit verstreut und oft nicht 

leicht zugänglich ist. Es ist das Verdienst des Verfassers, 
in dem vorli egen den Buch die Literaturste llen übersicht
lich geordnet zusammengefaßt zu haben, die für die 
Tierärzte speziell von Interesse sind. 
Ausg ehend von den Grundlagen der Kernphysik und 
der biologischen Strah lenwirkung wird das Strahlensyn
drom bei den wichtigsten Nutzt ieren beschrieben. Auch 
die Möglichkeiten des Strahlenschutzes durch therapeu
tische Maßnahmen werden angeführt. Ein en breiten Raum 
nimmt das Kapitel " Schäden durch radioaktiven Nieder
sch lag" ein . Biocyklen radioaktiver Stoffe, Inkorporation 
bei Ti eren, Dekorporation, Dekontamination und physika
li scher Strahlenschutz werden ausführlich behandelt. Das 
Probl em der Nutzung und Bese itigung stra hl enqeschä
digter Tiere wird dargelegt. Kapitel über die Überwa
chung der Umweltradioaktivität, Strahlenwirkung und 
Schutzmaßnahmen be i Lebensmi tte ln tie risch er Herkunft, 
Strahlenkonservierung von Lebensmitte ln , An wendung von 
Radioisotopen und Atomrecht besch ließe n die in Form 
eines Leitfadens gehaltene Literaturzusammenfassung. Die 
im Anhang wiedergegebenen Gesetzes- und Vero rdnungs
texte dienen der Unterrichtung über die wichtigsten 
Rechtsvorsch riften. 
Die Vielzahl der in Tabell en und im Text entha ltenen 
Daten machen das Buch zu einem nützli chen Ratgeber in 
Fragen der Strahlenwirkung und des Stra hlenschutzes, 
nicht nur für Tierärzte, sondern auch für Tierzüchter und 
Produ zenten von Tieren stammender Lebensmitte l. 

Bö rg er - Bad Godesberg 

Grundlagen des Strahlenschutzes in der Land- und 
Ernährungswirtschaft - Ein Leitfaden für Führungs-, 
Lehr- und Beratungskräfte. Häusler, R. und L. Zerbe. 

Herausgegeben vom Land- und Hauswirtschaftli chen Au s
wertungs- und Informationsdienst e. V., Bad Godesberg, 
im Auftrage des Bundesministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, Bonn, 1966. 
63 Seiten, 35 Abbildungen, 8 Tabell en, Format DIN A 5, 
kartoniert. 
Die vorliegende Schrift gibt in übersichtlichei' l:nd le icht 
verständlicher Form eine Einführung in die Grund lagen 
des Strahlenschutzes unter spez ie ller Berücksichhgung der 
Fragen, die für den angesprochenen Personenkre is von 
besonderem Interesse sind. Ausgehend vom Aufbau der 
A tome behandelt das erste Kapite l die Ra dioakt iv ität und 
die Umwandlung der Atomkern e sowie d ie Eigenschaften 
der Kern strahlen. Die Maßeinheiten für di e radioaktive 
Strah lung und die Radioaktivität werden erläutert und 
einige M eßgeräte besch rieben. Im zweiten Kapite l wi rd 
einleitend über Kern waffen, Kernwaffendetonation und 
Anfangsstrahlung berichtet. Ausführl ich wird der radio· 
akt ive Niederschlag behandelt. Es wird dargelegt, wie 
die Niederschlagsteilchen entstehen, sich verbre iten und 
ablagern. Ankunftsze it und Ablagerungsdauer des frühen 
und späten Niederschlags sind w eitere Themen. Es folg en 
Beispiele über Ansti eg und Abfall der stark du rchdrin 
gungsfähigen Umgebungsstra hl ung im G eb iet mit früh em 
Niederschlag sowie Grundsätze für den Schutz vor dieser 
gefährl ichen Strahl ung. 
Auswirkungen der radioaktiven Strahlung auf M ensch, 
Tier, Pflanze und Nahrungsmittel sind Thema des dritten 
Kapitels. Unter Zugrundelegung des heutigen Wissens
standes wird über Stra hl endosis und Strah lenwirkung, 
Wirkungen der Anfangsstrahlung, der Rückstan dsstrah
lung aus radioaktivem Niede rschlag und insbesondere 
über die innere Strahlung berichtet. Es wird ei n über
blick über die Kontaminationsmöglichkeiten innerhalb der 
sogenannten Nahrungsketten und die a ls innere Strah
lungsquellen in Betracht kommenden radioaktiven Stoffe 
geg eben. 
Neben den Führungs-, Lehr- und Beratungskräften in der 
Land - und Ernährungswirtschaft ist der Leitfaden a llen 
zu empfehlen, die sich einen überblick über radioaktive 
Strahlen, ihre Wirkungen und Schutzmaßnahmen ver
schaffen wollen. 

Börger - Bad Godesberg 


